JUNGENARBEIT] 7
HAMBURG | ¥

—

Schutzkonzept
zur Pravention vor Machtmissbrauch, sexueller,

seelischer und koérperlicher Gewalt fur die Projekte

Pravention gegen sexualisierte Gewalt
und

Hamburger Jungenaktionstag

Jungenarbeit Hamburg e.V.
Bramfelder Straf3e 102 B
22305 Hamburg

040 - 64 83 39 26
www.jungenarbeit.info

Stand Dezember 2025



Inhaltsverzeichnis

1 BINI@ITUNG ettt b e st s b s et et e b s bt et e st e s bt e st e b e b e e be et e besbesan e nenbesneens 4
2. Vereinsstruktur und OrganigramiMi ... e eneneerieseeitesieseestesiesse e sseestesseesessesseessessesssensessesnsessasans 5
2.7. Vereinskultur der AChtSAMKEIL........cccviiiririiiiiiiieee s 7
2.2, MILArDEITENAE. ...ttt ettt s b e s bbbt et ettt ere b 8
2.2.1. Mitarbeiter*innenfUhrung und -MONItOriNG......ccceeirierierenierierenreeee e 10

2.3. Definition zentraler BegrifflichKeiten..........cocoeiiieiiiniee et 10
2.4, MaChtmMISSDIAUCN....cc.civiiiii ettt 14
2.4.1. NGNE - DISTANZ...cuiiiiiiiiiiiiiicteret ettt 14
2.4.2. Machtmissbrauch Mitarbeitende - Klient*innen........ccccocererininenninnneneeeeeeeene 15
2.4.3. Machtmissbrauch unter Mitarbeitenden..........co.cocoiveninenininneeee, 16

2.5. Umgang mMit SOZIAlEN MEAIEN....oiiiiiiiiiieeiteeeterte sttt se e s e e st s b e sbe s baesbaesaaesanenns 16
2.6, BELEIIIGUNG.c.ueeteieetet ettt sttt et et sb st sb e s bttt a e e ae et e b e s ae et entes 16
2.6.1. Beteiligung von JUGeNdIiCREN......cc.oiiiiiiieeeee et 16
2.6.2. Beteiligung von Mitarbeitenden......c..coieveriiieneeieereeeseete st st 16

2.7. BeSChWerdemanagemMeNnt.. . ... ettt ettt sttt e be st sbe s st esaesaesaeensessesaeeneen 17
2.7.1. Liste der Ansprechpersonen fir das Beschwerdemanagement.........ccceeevervenieesueneens 18
2.7.2. Bearbeitung und Dokumentation von Beschwerden.........c..coceeeeveneeneneenenieeneneenenne 18
2.7.3. Urlaubs- und KrankheitSVertretUng........coceeceeeeenienienieeieeieeeeseeseeseeseesseeessesssessseesnnes 19
2.7.4. Interventionskette — allgemIiN.......ccviiiririiinenieiereeeeee ettt s 20
2.7.5. ReNaDIlItAtioN...cc.iiiiiiiiiiiicr s 23

3. Praventionsveranstaltungen gegen sexualisierte Gewalt.........ccccoeevevervienenieeienenieeneneesene e 25
3. PrOJEKESTIUKLUL ..ttt ettt ettt sb st b e s e st e sbe e b e sbesneebesaeeneen 25

S R BN o 1Y o = [l 1= o OO O T PO RS RRPRR PRI 26

3.2, MItArDEItENAE. ...ttt 27
3.3. Malinahmen gegen MachtmisSbrauch..........cccvererierninnieee e 28
3.3.1. Verhaltensampel der Praventionsveranstaltungen.........cccocevcvenerieeneriienenieenenssenennens 29
3.3.2. Risikofaktoren und Schutzfaktoren...........cccovevenininiiiiniiinnneeee 33

3.4. Umgang mit SOZIAlen MeEAIEN......cciiviiriiiiieeieseneecte ettt st st s e s e e saesaeenaesae s s enaesas 38
3.5, BeLEIIGUNG. ettt sttt ettt b st b e bttt ae et et e b e s ae e s ennes 38
3.6. BeSChWerdemManagemIENnt......c.ccvieeierienierteetene et estees e esteesaeesteessessessseessesssesnsesssesssesssesasesssenses 39
3.7. Interventionskette - PraventionsveranstaltUngen.......cocooerienenennieneneeneneereseseeee e 40

4. Hamburger JuNgenaKtioNSTAG.....ccoereriiriereniteteesteetete ettt sttt sae s st se s sae e essesaeenees 44
4.1, PrOJEKESTIUKLUL ..vivtieitetertecterteet ettt sttt et et ettt e sb e st e s b e saa et e sbe s e enbesbassaesbeensensessnensan 44
4.2, MItarDEITENAE.....cueiiiieieiecee ettt s 44
4.3. MaBnahmen gegen MachtmisShrauCh..........ccivieiiiiriininceeceee e 45
4.3.1. Verhaltensampel des JungenaktioNStag.......coceevererieenereniieneneereseetesreee e seeees 46
4.3.2. Risikofaktoren und SChUtZfaKtoren.........cocoueieiririnenireeee e 50

4.4. Umgang Mit SOZIAleN MeEAIEN.......couiriiiirieieereeere ettt sttt et sae st sre b saesas 54
4.5, BeLEIHIGUNG..cuirieieieetieietestee ettt ettt ettt sb st s b s st et e b e s b e e st et e b e sbesat e s enbesaeensensen 54
4.6. BeSChWerdemanagemMENt. ... ettt te s e e st e saesbe s e et e saesaesssensessesanenean 55
4.0, T. TSRS ittt ettt st b et 55
4.6.2. PlaKAte.....coiiiiiiiiiiiiiinictct e 56

4.7. Interventionskette - JuNgenaktioNStag......coceeeriirieneniiiiereneeteeseee et 56

5. VerhaltENSKOUEX...c..cviuiiiiiiiiiicii et 60
6. SelbstverpflichtUNgSerkIGrUNG......ociviiiiiriiieerecee et s b s aesbesae s 61
7 ANNANG .ttt sttt b et sa et e b s a e b e e bt et e s he et e be e Rt et e naeen b e beeneentenaeens 62
7.1. Fachberatungsstellen bei (sexualisierter) GEWalt........cccoevvervierviiiiinenniencererese e 63

7.2. Konstruktive Konfliktbearbeitung bei Jungenarbeit Hamburg..........cccocevevveninincnnienencnnnne. 65



7.3. Plakat Projekttage Pravention gegen sexualisierte Gewalt..........c.coceeveevieveniernienenienieenenenene 68
7.4. Plakat JuNgenNaKEioNSTAG. ..cuiiriererieriereeiesieetesre st ste et et sie et sbe et e sbesae et e sbe st e sbasaaesaessesssensesnean 69
7.5. Plakat VerhaltenSamiPel.......c.oo oottt 70
7.6. Melde- und DoKUMENtatioNSDOGEN........civiiiiiiiireeect ettt se e st e se e s e e sae s beenees 71
7.7. Checkliste fUr BewerbungSgeSPrach.... ..ottt ettt n 76
7.8. Feedbackbogen Jungen PraventionsveranstaltUngen.......cccceeeverieneneniieneneeseneeeeseseenees 77
7.9. Flussdiagramm Interventionskette allgemein.........coueiveriineneeieneeeeeeee e 80
7.10. Flussdiagramm Interventionskette Pravention.......c.cccoevievereriieneneenieneeieseeseeseeseeeesne e 81
7.11. Flussdiagramm Interventionskette JungenaktionStag.......ccoevieveriierienieeneniieneeceeseseeseeeens 82
2 D O TN =Y 11T o FO R 83

3von 83



1. Einleitung

Das vorliegende Schutzkonzept beschreibt in Kapitel 2 den Aufbau des Tragers und die
derzeitigen allgemeinen MalBBnahmen von Jungenarbeit Hamburg eV. zum Schutz der
anvertrauten Kinder und Jugendlichen, Klient*innen und den Mitarbeitenden vor (internen)
Grenzverletzungen und Machtmissbrauch. Im Speziellen beschreibt das Papier unsere
Schutzbemuhungen im Kapitel 3 fur die Praventionsveranstaltungen gegen sexualisierte Gewalt
und im Kapitel 4 fir den Hamburger Jungenaktionstag. Im Anhang sind die Kontaktdaten zu
Fachberatungsstellen bei (sexualisierter) Gewalt, die Vereinbarung der Konstruktiven
Konfliktbearbeitung  bei  Jungenarbeit Hamburg eV, der Verhaltenskodex flr
Mitarbeitende/Honorarkrafte, das Plakat fur die Projekttage Pravention gegen sexualisierte
Gewalt, das Plakat fur den Jungen*aktionstag, das Plakat Verhaltensampel, ein Melde- und
Dokumentationsbogen, eine Checkliste fur Bewerbungsgesprache, der Feedbackbogen flr die
Praventionsveranstaltungen, Flussdiagramme Interventionskette allgemein, Pravention,
Jungenaktionstag sowie Quellen zu finden, die wir fur die Erstellung dieses Schutzkonzepts
genutzt haben.

Aufgabe und Ziel der Arbeit von Jungenarbeit Hamburg e.V. ist es, Kinder, Jugendliche und ihre
Familien in  ihren  Entwicklungen zu  selbstbewussten, selbstbestimmten  und
eigenverantwortlichen Personlichkeiten zu férdern und zu begleiten. Dies bedeutet
Unterstitzung bei der Umsetzung des Anspruchs auf Teilhabe an der Gesellschaft, einer
férderlichen Entwicklung, Recht auf Bildung und Existenzsicherung. Zugleich bedeutet es, dass
alle vom Trager begleiteten Menschen im Besonderen ein Recht auf Achtung ihrer Warde und
personlichen Grenzen haben. Hieraus ergibt sich ein Anspruch auf Unterstutzung und Hilfe bei
grenzverletzendem Verhalten und Ubergriffen. Wir definieren Kinderschutz mit der Zielsetzung,
dass Kinder und Jugendliche nicht Opfer von seelischen, kdrperlichen oder sexuellen Missbrauchs
werden.

Der Wahrung dieser Anspriche und Rechte fuhlen wir uns als Trager eines Vereins fur
geschlechterbewusste, transkulturelle und rassismuskritische Padagogik und die Mitarbeitenden
als Teil dieses Vereins in besonderem Mal3e verpflichtet. Das vorliegende Schutzkonzept dient
den Mitarbeitenden als eine verbindliche Richtlinie, die Handlungssicherheit im Umgang mit
grenzverletzendem Verhalten herstellt. Das Schutzkonzept férdert die Auseinandersetzung und
den transparenten Austausch u.a. zu den Themen Gewalt und Macht(-missbrauch). Im Falle
notwendiger Intervention hilft das Schutzkonzept, die erforderlichen Schritte einzuleiten.

Das Schutzkonzept bietet Kindern, Jugendlichen und Familien Handlungsorientierung,
Handlungssicherheit und Schutz im Falle einer Grenzverletzung. Der Schutzauftrag ergibt sich
aus 81 Absatz 3 SGB VIII und konkretisiert sich weiter im 88a SGB VIII sowie der UN-
Kinderrechtskonvention. Die Implementierung von Schutzkonzepten ist nach 845 Abs. 2 Nr. 4 SGB
VIII fur Jugendhilfetrager vorgeschrieben. Der Prozess der Gefahrdungseinschatzung nach § 8a
ist ebenfalls Teil unseres Schutzkonzeptes und muss nach §79a SGB VIII regelmal3ig mit dem Ziel
der Uberprifung und Weiterentwicklung der Qualitit der SchutzmaRnahmen erfolgen.

Verfasst wurde das Schutzkonzept von der AG Schutzkonzept und es wird auch von jener
weiterhin fortgeschrieben, wobei die Auswahl der AG Teilnehmenden so getroffen wird, dass
Vertreter*innen aus alles Projektbereichen mitwirken. Die AG trifft sich regular alle elf Monate,
um die Aktualitdt des Konzeptes zu priifen und Anderungen im darauffolgenden Monat
einzuarbeiten.
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Bei Bedarf finden die Treffen in kirzeren Abstanden statt. Dartber hinaus wird der Einbezug des
gesamten Teams gewahrleistet, indem das Schutzkonzept im Anschluss der jahrlichen
Uberarbeitung in den projektibergreifenden Dienstbesprechungen aufgegriffen und diskutiert
wird. Dort getroffene Entscheidungen zu den Inhalten werden im Anschluss von der AG
bearbeitet und es kommt erneut zur Wiedervorlage des Schutzkonzeptes vor dem gesamten
Team. Dieser Kreislauf wiederholt sich kontinuierlich, wobei es Jungenarbeit Hamburg e.V.
unabhangig davon als die Aufgabe einer jeden mitarbeitenden Person sieht, das Thema
Schutzkonzept in die Dienstbesprechung mitaufzunehmen, wenn diesbezlglich Austauschbedarf
besteht.

Das Schutzkonzept ist somit als Produkt aller Mitarbeitenden von Jungenarbeit Hamburg eV
anzusehen. Die Adressat*innen werden im Rahmen des Projekte in unterschiedlichen Formen an
der Weiterentwicklung des Schutzkonzeptes beteiligt. Der GeschaftsfUhrung obliegt dabei die
Verantwortung, den gesamten Prozess zu Uberwachen.

Anfang 2025 waren an der Weiterentwicklung dieses Schutzkonzepts in alphabetischer
Reihenfolge Bjorn Nagel (comMIT!ment, com!Buse und Jungenaktionstag), Bruno Auffermann
(StoP und Kinderschutzfachkraft), Jan Heitmann (Geschaftsfihrung) und Janina Stengel (talk
about und Pravention) beteiligt.

2. Vereinsstruktur und Organigramm

Jungenarbeit Hamburg e.V. beschaftigt derzeit 35 Mitarbeiter*innen (Stand Marz 2025), die
derzeit in sechs Arbeitsbereichen tatig sind. Jedem dieser Arbeitsbereiche steht eine
Bereichseitung vor. Die Mitarbeitenden verfuigen Uber Arbeitsmobiltelefone, Arbeitslaptops oder
einen PC im BUro. Somit kann zugleich eine Trennung der Lebensbereiche Arbeit und Freizeit der
Mitarbeitenden sowie der Datenschutz fur die Klient*innen gewahrleistet werden.

TeamuUbergreifend findet alle 14 Tage eine Gesamtdienstbesprechung aller Kolleg*innen statt.
Zudem bestehen Arbeitsgruppen, die neben den Dienstbesprechungen projektubergreifend
zusammenarbeiten. DarlUber hinaus fihren alle Teams eigene Sitzungen und Supervisionen
durch. Um dem Anspruch eines modernen Vereins mit klaren Strukturen und
Verantwortlichkeiten gerecht zu werden, sind die Projekte in Projektgruppen und -leitungen
unterteilt.

Ein wichtiges Element der Vereinsphilosophie ist, dass alle Mitarbeiter*innen monetar
gleichgestellt sind, da im Trager alle Mitarbeiter*innen den gleichen Lohn pro Stunde erhalten.
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2.1. Vereinskultur der Achtsamkeit

In Anlehnung an den Artikel ,Kultur der Achtsamkeit als wesentlicher Aspekt eines
Schutzkonzeptes” (Oppermann, Carolin;Winter, Veronika; Harder, Claudia;Wolff, Mechthild;
Schréer, Wolfgang (Hrsg.): Lehrbuch Schutzkonzepte in padagogischen Organisationen,
Weinheim 2018, S. 41-55) haben sich die Mitarbeitende und der Vorstand von Jungenarbeit
Hamburg elV. entschieden, kontinuierlich an der Implementierung einer Vereinskultur der
Achtsamkeit zu arbeiten.

Wir sprechen von einer Vereinskultur der Achtsamkeit, da diese nicht nur auf die Mitarbeitende
beschrankt ist, sondern auch den Vorstand und die externe Beschwerdestelle als wichtigen Teile
des Beschwerdemanagements miteinbezieht.

Zentrale Bestandteil dieser Kultur, sind eine hochsensible Aufmerksamkeitskultur gegenuber
Fehlern, eine Beteiligungskultur von Kinder und Jugendlichen in unserer padagogischen Arbeit,
Sensibilitat fur Organisationsablaufe, die Vermeidung einfacher Erklarungen, die Wahrung der
Kinderrechte sowie das Gewahrleisten von Choice-, Voice- und Exit-Optionen fur die Kinder und
Jugendlichen, die an unseren Angeboten teilnehmen.

Im Zuge dessen verstehen wir uns als ein Hochzuverladssigkeitsverein (vgl. a.a.0., S. 42) in dem
Sinne, dass alle beteiligten Akteur*innen klare Vorstellungen haben, wie padagogische Prozesse
ablaufen mussen und welche Anzeichen auf unerwinschte Abweichungen hinweisen. Dadurch
sind wir in der Lage unvorhergesehene Ereignisse schneller und in einem friheren Stadium zu
erkennen und zu reagieren.

Eine wichtige Voraussetzung fur unsere Aufmerksamkeitskultur gegenuber Fehlern
(Fehlerdefinition: siehe Definition zentraler Begrifflichkeiten) ist, dass die Mitarbeitenden nicht
mit Sanktionen zu rechnen haben, wenn sie Unregelmalligkeiten melden. Stattdessen werden
diese Meldungen begrul3t. Dabei betrachten wir die Entstehung von Fehlern als Zusammenspiel
menschlichen Handelns und unserer Organisationsstrukturen. Fehler im System, die Risiken
begulnstigen, zu identifizieren, ist uns ein zentrales Anliegen. Wohlwissend, dass sich aus der
Fehlerentdeckung nicht automatisch eine Fehlerthematisierung ergibt, férdern wir den
Austausch Uber die Bedingungen der Fehlerentstehung innerhalb der Teams. Unerlasslich ist
dabei eine transparente Definition von akzeptablen und unakzeptablen Verhalten, die standig
gemeinsam Uberprift und weiterentwickelt wird.

Bei der Analyse von Fehlern verzichten wir auf individuelle Schuldzuweisungen. Um unsere
Aufmerksamkeitskultur gegenuber Fehlern standig weiter verbessern zu kénnen, fragen wir uns
regelmallig, ob Fehler und Probleme sowohl im Team als auch gegenuber der Leitung offen
angesprochen werden kdnnen, ob wir den Kontext der Fehlerentstehung ausreichend analysieren
und notwendige Anderung durchfiihren und ob Fehler, (iber die leicht hitte hinweggesehen
werden kénnen, weil niemand anderes sie bemerkt hat, trotzdem bearbeitet werden.

Die Beteiligungskultur von Kinder und Jugendlichen in unserer padagogischen Arbeit ist
aktuell durch unterschiedliche Feedback- und Beschwerdemdglichkeiten gegeben. Aber auch die
Sensibilisierung unserer Teilnehmer*innen fur ihre eigenen Grenzen und die Grenzen anderer ist
ein Empowermentprozess fur die Kinder und Jugendlichen. Durch diese Methodik erreichen wir,
dass die Kinder und Jugendlichen sich im Rahmen unserer Angebote nicht hilflos ausgeliefert
fuhlen, sondern ermachtigen sie, sich mit Erwachsenen auseinanderzusetzen und Bedurfnisse
und Beschwerden zu formulieren.
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Unter einer Sensibilitat fur Organisationsablaufe verstehen wir, dass alle Beteiligten ein
umfangreiches Wissen Uber Strukturen, Prozesse und Ablaufe haben und somit unseren Verein
gut kennen. Dadurch kénnen Risikomomente und maégliche Gefahrensituationen fur Kinder und
Jugendliche besser und schneller erkannt werden. Wir realisieren diesen Anspruch nicht nur
durch flache Hierarchie und regelmalBigen Austausch in den Einzelteams sowie im Gesamtteam
sondern auch in dem wir die Kinder und Jugendlichen Gber unsere Abldufe, Verantwortlichkeiten,
die Grenzen unserer Befugnisse und unsere Schutzmechanismen informieren. Teamintern wird
auf kontinuierlich fortzusetzende Handbucher und Verschriftlichung von Abmachungen und
Verfahrensregeln zurickgegriffen; diese Verfahren sorgen fur Transparenz und Klarheit Uber
interne Organisationsablaufe.
Das Team hat sich auf ein Leitbild geeinigt, welches die Werte und Haltungen des Teams und
Vereins auf interner und externer Ebene abbildet. Zudem erfolgt in Teamentwicklungstagen eine
personliche und kollektive Auseinandersetzung mit den teaminternen Strukturen und Haltungen,
mit dem Ziel, diese kontinuierliche zu Uberprufen und bei Bedarf weiter zu entwickeln.

Mit der Vermeidung einfacher Erklarungen versuchen wir, die Gefahren zu umgehen, die
einfache Erklarungen mit sich bringen. Einfache Erkldrungen bergen die Gefahr, Fehler sowie
Fehler- und Gefahrenquellen durch das Weglassen von Details, Feinheiten und alternativen
Erklarungen zu uUbersehen. Deshalb nehmen wir unseren Verein in seiner Komplexitat wahr und
fragen uns kontinuierlich, was wir tGbersehen kénnten. Dazu motivieren wir uns gegenseitig,
Fragen zu stellen, verschiedene Standpunkte als wichtig zu erachten und begrif3en es, wenn
Aspekte thematisiert werden, die den taglichen Betrieb stéren und in Frage stellen.

Um die Wahrung der Kinderrechte zu gewahrleisten, bemihen wir uns um die Umsetzung der
UN-Kinderrechtskonvention in unserem Verein in dem Wissen, dass die Tatsache, dass Kinder
hochstpersonliche Rechte haben, nicht zwangslaufig bedeuten muss, dass ihnen diese Rechte
auch zugestanden werden. Deshalb informieren wir unsere Teilnehmer*innen Gber ihre Rechte
im Rahmen unserer Veranstaltungen und Angebote, raumen ihnen diese Rechte damit ein und
helfen ihnen, diese Rechte auszulben.

Das Gewahrleisten von Choice-, Voice- und Exit-Optionen fur die Kinder und Jugendlichen, die
an unseren Angeboten teilnehmen, tragt der Tatsache Rechnung, dass Machtgefalle und somit
die Gefahr des Machtmissbrauchs trotz aller gegenldufigen Bemuhungen und trotz aller
Partizipationsmoglichkeiten immer noch Teil der Erwachsenen-Kinder-Beziehungen und -
Verhaltnisse sind. Die Wahlmaoglichkeit von Kinder und Jugendlichen, ob sie sich in einer Situation
befinden wollen oder nicht, wird dabei als Choice verstanden. Voice bedeutet in unserer
Vereinskultur, dass unsere Teilnehmer*innen das Recht haben, ihre Stimme zu erheben und ihre
Grenzen und Bedurfnisse zu artikulieren und dass sie eben dazu von uns ermutigt werden. Die
Kinder und Jugendlichen kdnnen sich jederzeit Gehdr verschaffen; institutionalisiert ist die
Moglichkeit in unseren Feedback- und Beschwerdemadglichkeiten. Die Exit-Option impliziert, dass
die Madchenund Jungen zu jeder Zeit aus einer Situation unserer padagogischen Arbeit
aussteigen kdonnen, ohne negative Konsequenzen beflrchten zu mussen.

2.2. Mitarbeitende

Bei Jungenarbeit Hamburg e.V. arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Professionen,
Herklnften, Hierarchiestufen und Alters- und Lebensabschnitten.
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Ein wichtiges Anliegen ist der achtsame Umgang der Kolleg*innen miteinander und mit den
Menschen mit denen wir zusammenarbeiten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den
Schutz der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen.

Daher legt Jungenarbeit Hamburg eV. Wert auf Transparenz, eine Aufmerksamkeitskultur
gegenuber Fehlern und eine Kultur der offenen Aushandlung unter den Mitarbeitenden. Fur
Letzteres wurde in einem gemeinsamen Prozess ein Leitfaden fur Konflikte erarbeitet. (siehe
Konstruktive Konfliktbearbeitung bei Jungenarbeit Hamburg e.V.). Diesen Leitfaden haben wir
erstellt, da wir Uberzeugt sind, dass Konflikte zum Leben und zum Arbeiten dazugehéren und es
darum geht, einen guten Umgang mit der Lésung von Konflikten zu erarbeiten. Zudem wurde
damit die Erlaubnis erteilt, dass die Austragung von Konflikten, die AuBerungen von Unbehagen
und Gesprachsbedarfe auch Uber das Verhalten von Kolleg*innen auf konstruktive Weise
erwilnscht sind.

Diese offene Kultur ist wichtiger Bestandteil des Tragers und aus diesem Grunde werden neue
Mitarbeitende schon bei einem Vorstellungsgesprach auf die Gesprachskultur des Tragers und
sein Schutzkonzept hingewiesen. Bei Einstellung ist es zwingende Notwendigkeit und ein
Vertragsteil, dass Mitarbeitende, dem Schutzkonzept nach dem Lesen mit Unterschrift
zustimmen.

Zudem werden folgende MalBnahmen bei der Einstellung neuer Mitarbeiter*innen berucksichtigt:

e Vorlage eines erweiterten polizeilichen Fihrungszeugnisses; Bewerber*innen werden
im Hinblick auf 872a SGB VIII nach laufenden Ermittlungs- und Strafverfahren befragt.
Eine Anstellung kann nur erfolgen, wenn keine Verurteilung vor liegt bzw.
Strafverfahren vorliegen oder anhangig sind.

e Im Bewerbungsgesprach weisen wir auf unser Schutzkonzept hin.

e Wir stellen allen Mitarbeiter*innen ausreichend Fachliteratur zur Verfugung und
stellen fur die Auseinandersetzung mit der Literatur Arbeitszeit sowie Zeit fur
Fortbildungen zur Verfugung.

e Der Verein legt alle und insbesondere neue Mitarbeiter*innen nahe, Fortbildungen zu
sexualisierter Gewalt zu besuchen, wie sie z.B. bei basis praevent oder Allerleirauh e.V.
oder im Sozialpadagogischen Fortbildungszentrum angeboten werden.

e Im Geiste einer offenen Gesprachskultur fragen wir im Bewerbungsgesprach nach
dem Einverstandnis der Bewerber*innen, um die Mdglichkeit zu haben, Rucksprache
zu kinderschutzrelevanten Themen mit der vorherigen Arbeitsstelle halten zu kénnen.

e Bei der Beschaftigung von Honorarkraften - beispielsweise beim Jungenaktionstag -
verlangen wir von externen Personen, die einen Workshop anbieten und nicht in einer
Jugendeinrichtung als Honorarkraft oder Festangestellt tatig sind, die Vorlage eines
aktuellen erweiterten FUhrungszeugnisses. Die Kosten fur die Beantragung
Ubernimmt ggf. Jungenarbeit Hamburg e.V.

e alle Mitarbeitenden sowie die Honorarkrafte, die beim Jungenaktionstag tatig sind,
mussen die Ampel gelesen und sich dem Verhaltenskodex fir den Jungenaktionstag
schriftlich einverstanden erklart haben.
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e FUr die Stellenbesetzung der Praventionsveranstaltung gegen sexualisierte Gewalt
wird aufgrund der sensiblen Thematik besonders Wert darauf gelegt, die Haltung
einer mitarbeitenden Person und ihre Professionalitat so gut wie moéglich einschatzen
zu koénnen. Deshalb sind die Mitarbeiter auch Teil der Gruppe, die das Schutzkonzept
weiterentwickelt. Durch die stetige Auseinandersetzung und Arbeit an Teilen des
Schutzkonzeptes, wie beispielsweise der Verhaltensampel oder Interventionskette,
wird die Aufmerksamkeit und Sensibilitat der Mitarbeitenden geschult. Hinzu kommen
Fortbildungen, Dienstbesprechungen und Vereinsentwicklungstage welche die
Mitarbeitenden wahrnehmen.

Grundsatzlich werden flr eine neue Stellenbesetzung im Bereich Pravention durch interne sowie
externe Fachkraften besondere Bewerbungsgesprache durchgefuhrt. Ein Fokus liegt auf der
Professionalitat der Bewerbenden sowie Wissen zum Nahe-Distanz Verhaltnis bzw. Uber
grenzverletzendes Verhalten. Diesbezlglich werden Fragen zur personlichen Einstellung gestellt.
AuBerdem wird der praktische Umgang damit anhand fiktiver Beispiele erfragt. Die Leitung im
Bereich Pravention Ubernimmt zur Vorbereitung anstehender Vorstellungsgesprache die
Aufgabe, die Bewerbungsgesprache dementsprechend zu strukturieren und zu leiten; die Leitung
holt sich hierzu Unterstitzung durch Fachpersonen. Bewerbungsgesprache werden bei
Jungenarbeit Hamburg e.V grundsatzlich mindestens im Vier-Augen-Prinzip durchgefihrt.

Bei Jungenarbeit Hamburg eV. gibt es geschulte Mitarbeitende (siehe Liste der
Ansprechpersonen fir das Beschwerdemanagement), welche per Mail oder telefonisch zu
erreichen sind. Die Mitarbeitenden von Jungenarbeit Hamburg e.V. wissen um niedrigschwellige,
anonyme Moglichkeiten fur Kinder und Personensorgeberechtigte, sich Hilfe zu suchen. Ferner
stehen Ihnen bei Bedarf unsere externe Beschwerdestelle und die Kinderschutzfachkrafte (siehe
Liste der Ansprechpersonen fur das Beschwerdemanagement) sowie die genannten externen
Beratungsstellen zur Seite.

2.2.1.Mitarbeiter*innenfiihrung und -monitoring

Wenn es im Rahmen unseres Beschwerdemanagements zu Beschwerden gegen festangestellte
Mitarbeiter*innen kommt, kann das verschiedene Konsequenzen nach sich ziehen, die in den
Interventionsketten geregelt sind. Konsequenzen kdénnen Kundigung, Strafanzeige,
verpflichtende Weiterbildung, Gesprach mit der Leitung, Intervision, Supervision und kollegiale
Beratung sein.

Kommt das Beschwerdemanagement zu dem Schluss, dass das Verhalten in den gelben Bereich
der fur den Arbeitsbereich geltenden Verhaltensampel fallt, erfolgt neben den in der
Interventionskette vorgesehenen MalBnahmen zusatzlich ein Vermerk in der entsprechenden
Personalakte. Im Zuge dessen ist zu prifen, ob es sich um eine Wiederholung aufgrund von
fehlender Bereitschaft zur Reflexion und Veranderung handelt. Sollte das der Fall sein, wird
der*dem Mitarbeiter*in fristlos gekindigt.

2.3. Definition zentraler Begrifflichkeiten

Um Handlungssicherheit flr die Mitarbeitenden herzustellen, definieren wir im Folgenden
zentrale Begrifflichkeiten.

Jungenarbeit Hamburg e.V. ist sich bewusst, dass der Missbrauch und die (sexualisierte) Gewalt
gegenuber Kindern, Jugendlichen und somit Schutzbefohlenen, als auch Gewalt zwischen
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Mitarbeitenden vielféltige Erscheinungsformen haben kann. Die Mitarbeitenden mussen sich
diesen Formen bewusst sein, um Missbrauch und (sexualisierte) Gewalt praventiv vorzubeugen
und Situationen einordnen zu kdnnen, sodass ein sichererer Umgang damit moglich ist.

Zwang, unangemessene Sprache, alle Formen von kérperlicher Gewalt, sexualisierte Gewalt,
seelische Grausamkeiten und Stigmatisierung sind Teil dieser Erscheinungsformen und einer
erniedrigenden Padagogik, gegen die sich Jungenarbeit Hamburg e.V. ausspricht und gegen die
der Verein und die Mitarbeitenden mit seiner/ihrer Projektarbeit und einem klaren
Selbstverstandnis bzw. Haltung einsteht.

Zur Differenzierung von Gewaltformen verstandigt sich Jungenarbeit Hamburg e.V. Uber folgende
Definitionen:

Gewalt

Unter Gewalt wird eine zielgerichtete direkte Schadigung verstanden, die sich mit korperlichen,
verbalen und psychischen Mitteln gegen andere richtet und die korperliche, psychische und
soziale Unversehrtheit von Menschen angreift.

Der Gewaltbegriff verweist auf die Verantwortung von Tater*innen. Eine Erweiterung des
Gewaltbegriffs bezieht sich auf Gewaltformen im digitalen Raum bzw. digitale Gewalt.

Der Begriff ,digitale Gewalt” ist in diesem Rahmen als Oberbegriff flur verschiedene
Gewaltformen im digitalen Raum zu verstehen, die unter Ruckgriff auf technische Hilfsmittel und
digitale Medien wie Mobiltelefone, Apps, Internetanwendungen, Mailprogramme, soziale Medien
erfolgt und online stattfindet. Digitale und ,,analoge” Gewalt sind nicht getrennt voneinander zu
sehen, sondern konnen parallel stattfinden. Oft stellt digitale Gewalt eine Erganzung oder
Verstarkung von Gewaltdynamiken dar, die im analogen Raum vorliegen und auf Aspekte wie
beispielsweise Rufschadigung, soziale Isolation oder Notigung betroffener Personen abzielen.

Grenzverletzung

Grenzverletzungen beschreiben ein einmaliges, gelegentliches oder wiederkehrendes
unangemessenes Verhalten, welches die personlichen Grenzen einer Person Uberschreitet. Sie
kénnen sich auf die Grenzen zwischen Generationen, Geschlechtern und/oder einzelnen oder
mehreren Personen beziehen.

Verlbt werden kénnen Grenzverletzungen sowohl von Erwachsenen, die einen Betreuungs- oder
Versorgungsauftrag haben, zwischen Erwachsenen, als auch von Kindern und Jugendlichen.
Grenzverletzungen koénnen unabsichtlich vertubt werden, absichtlich veribt werden, aus
fachlicher bzw. persdnlicher Unzulanglichkeit und aus fehlenden bzw. unklaren
Einrichtungsstrukturen resultieren. Fachkrafte mussen diesbezlglich sensibilisiert sein, um
angemessen intervenieren zu kdnnen. Mal3stab, ob ein Verhalten als Grenzverletzung gewertet
wird, sind nicht nur objektive Faktoren, sondern vor allem das subjektive Erleben der von der
Grenzverletzung betroffenen Menschen. Zu beachten ist auch, dass Grenzverletzungen gezielt
von Tater*innen eingesetzt werden kénnen, um Reaktionen in einer Einrichtung zu testen und
sexuelle Ubergriffe vorzubereiten.

Zufallig oder unabsichtliche Grenzverletzungen sind korrigierbar, wenn die grenzverletzende
Person dies reflektiert, sich entschuldigt, der betroffenen Person mit einer respektvollen Haltung
begegnet und sich darum bemuht, unbeabsichtigte Grenzverletzungen zukunftig zu unterlassen.
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Grenzverletzungen, die aus fachlichen und persénlichen Defiziten einzelner Mitarbeitenden
entstehen, sind in vielen Fallen durch fachliche Anleitung, Fortbildung, Supervision und klare
Dienstanweisungen korrigierbar, in denen auf einen angemessenen Umgang mit Nahe und
Distanz hingewiesen wird.

Beispiele fir Grenzverletzungen sind Missachtung der Schamgrenzen und sexueller Normen
unterschiedlicher Kulturen, Missachtung eines respektvollen Umgangsstils wie beispielsweise
offentliches Blol3stellen, Missachtung einer (fachlich) adaquaten korperlichen Distanz wie
beispielsweise Berihrung am Arm und Bagatellisierung von vertbten Grenzverletzungen.

Ubergriffe

Ubergriffe geschehen, im Gegensatz zu Grenzverletzungen, nicht zufillig oder unbeabsichtigt.
Hierbei setzen sich Ubergriffige Personen/Mitarbeitende bewusst Uber gesellschaftliche/kulturelle
Normen, institutionelle Regeln, fachliche Standards und Widerstand der Betroffenen hinweg.
Somit sind Ubergriffe immer Grenziiberschreitungen der jeweiligen Grenzen der Betroffenen.
Ubergriffe umfassen eine Missachtung der verbal und nonverbal gezeigten (Abwehr-)Reaktionen
der Betroffenen, eine Verletzung der Korperlichkeit, Sexualitdit und Schamgrenzen sowie
psychische Ubergriffe. Ubergriffe kénnen psychisch, sexualisiert (mit und ohne Kérperkontakt)
und kérperlich sein sowie materielle Ausbeutung und Vernachldssigung umfassen. Ubergriffiges
Verhalten ist eine Form von Machtmissbrauch sowie Gewaltanwendung und Ausdruck einer
respektlosen Haltung gegentiber den Betroffenen.

Beispiele fur Ubergriffiges Verhalten von Fachkraften gegentber Kindern und Jugendlichen sind
verbale Gewalt, Missachtung der Schamgrenzen, Missachtung der (fachlich) adaquaten
korperlichen Distanz, Ausnutzung von Abhangigkeitsverhaltnissen, Nichtbeachtung und unter
Druck setzen.

Sexualisierte Gewalt

Sexualisierte Gewalt bezeichnet Handlungen, die das sexuelle Selbstbestimmungsrecht des
Menschen verletzen. Sie kénnen mit anziglichen Bemerkungen und ,zufélligen” Beruhrungen
beginnen und uber ,grabschen” bishin zur Ausibung massiver korperlicher Gewalt gehen. Unter
sexualisierter Gewalt wird jegliche Form von Gewalt verstanden, die sich in sexuellen Ubergriffen
ausdrickt, mit dem Ziel der Bedurfnis- und Machtbefriedigung von Tater*innen. Der Begriff
~sexualisierte" Gewalt macht deutlich, dass die sexuellen Handlungen als Mittel zum Zweck, also
zur Austbung von Macht und Gewalt, vorgenommen werden. Sexualisierte Gewalt findet deshalb
oft in Abhadngigkeitsverhaltnissen statt. Als Straftatbestand wird der Begriff ,sexueller
Missbrauch” gefuhrt und in diesem Schutzkonzept verwendet, um auf die Gesetzgebung bzw. die
Verwendung des Begriffs durch Rechtsnormen und Definition des Straftatbestands hinzuweisen.

Die Mitarbeitenden von Jungenarbeit Hamburg e.V. verwenden den Begriff sexualisierte Gewalt,
da der Begriff ,Missbrauch” irrefiUhrenderweise impliziert, es gabe einen legitimen ,Gebrauch”
und somit eine legitime Form der Nutzung eines Abhangigkeitsverhaltnisses. Dies ist nie der Fall.
Im Begriff sexualisierte Gewalt wird die Dimension von struktureller, diskursiver, institutioneller
und organisatorischer Gewalt bzw. Gewaltverhaltnissen aufgegriffen.

a) Sexualisierte Gewalt unter Erwachsenen

Sexualisierte Gewalt ist die Schadigung und Verletzung einer anderen Person durch erzwungene
intime Korperkontakte oder andere sexualisierte Handlungen, die dem*der Tater*in eine
(vermeintliche) Befriedigung eigener Bedurfnisse ermoglichen.
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Formen sexualisierter Gewalt kénnen sein: sexualisierte Gewalt zwischen Intimpartner*innen,
Vergewaltigung und sexuelle Notigung, gewaltsame sexuelle Initiationsriten und erzwungene
Prostitution.

b) Sexualisierte Gewalt gegen Kinder/Jugendliche
Sexueller Missbrauch

Als sexueller Missbrauch von Kindern wird die willentliche sexuelle Handlung eines Jugendlichen
oder Erwachsenen mit, an oder vor Kindern bezeichnet. Als Kind werden nach deutschem
Strafrecht Personen unter 14 Jahren definiert.

Sexueller Missbrauch bedeutet, dass Tater*innen eine Macht- und Autoritatsposition sowie das
Vertrauens- und Abhangigkeitsverhaltnis ausnutzen, um eigene Bedurfnisse auf Kosten von
Kindern/Jugendlichen zu befriedigen. Verbunden ist dies mit der Verpflichtung zur
Geheimhaltung. Dabei handelt es sich immer um Machtmissbrauch gegenuber
Schutzbefohlenen.

Sexuelle Handlungen lassen sich nach Intimitatsgraden unterteilen:
Ohne Korperkontakt

Exhibitionismus, Anschauen von Pornographie, verbale sexuelle Belastigung, Beobachten beim
Entkleiden, Baden etc.

Sexualisierter Korperkontakt (mit gewalttatiger Komponente)

BerUhrungen an Brust und Gesal3, Zungen- und sexualisierte Kusse, versuchte Berihrungen der
Genitalien, orale, vaginale oder anale Penetration, Berihrung der Genitalien, Masturbation

Strafrechtlich relevante Gewalthandlungen

Zu strafrechtlich relevanten Formen von Gewalt zahlen: Straftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung, sonstige schwere Straftaten (Kérperverletzungen, sexueller Missbrauch bzw.
Notigung oder Erpressung, Raub, Bedrohung. Ebenso stehen exhibitionistische Handlungen,
Forderung sexueller Handlung Minderjahriger, Missbrauch von Kindern ohne Koérperkontakt
(beispielsweise Verabredung zu sexuellen Handlungen via Chat) und das Ausstellen, Herstellen,
Anbieten und Eigenbesitz von Missbrauchsdarstellungen von Kindern unter Strafe. Sowie weitere
Verletzungen, die auch einen Straftatcharakter haben kénnen wie Beleidigung, Verletzung des
personlichen Lebens- und Geheimnisbereiches, Diebstahl oder Ahnliches gemé&R §72a Abs. 1 SGB
VIIL

Fehler

Als Fehler verstehen wir Handlungen, die mit einer bestimmten Absicht durchfuhrt werden und
deren Wirkung dieser Absicht jedoch nicht entspricht. Analog dazu ware bspw. eine
Grenzverletzung ein Fehler, ein Ubergriff aber eine Gewalttat und kein Fehler, weil der Ubergriff
vorsatzlich erfolgt.

Macht

Macht in einem allgemeinen Sinne verstehen wir als Fahigkeit von Individuen und Gruppen, auf
das Verhalten und Denken von Gruppen oder Personen Einfluss zu nehmen. Macht kann dabei
bewusst oder auch unbewusst, offensiv oder eher versteckt ausgeubt werden. Der padagogische
Auftrag unser Mitarbeiter*innen ist es auf das Verhalten und Denken der ihnen anvertrauten
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Kinder und Jugendlichen einzuwirken. In diesem Sinne haben Sie Macht Uber sie. Wichtig ist, dass
diese Macht entwicklungsférdernd und gemald aktueller fachlicher Standards und Erkenntnisse
eingesetzt wird. Immer wenn das nicht der Fall ist, handelt es sich um Machtmissbrauch.

2.4. Machtmissbrauch

In diesem Kapitel unterscheiden wir zwischen Machtmissbrauch einerseits zwischen
Mitarbeitenden und den anvertrauten Kinder und Jugendlichen sowie den Klient*innen in den
unterschiedlichen Projekten und andererseits zwischen Mitarbeitenden von Jungenarbeit
Hamburg e.V. in Bezug auf Machtmissbrauch.

Die Beschaftigung mit diesen Themen braucht eine gute reflexive Fahigkeit und Sensibilitat der
Padagog*innen. Um Missbrauch vorzubeugen, arbeitet Jungenarbeit Hamburg e.V. sowohl mit
praventiven Mechanismen wie der Verodffentlichung dieses Schutzkonzeptes auf der Webseite
(https://schutzkonzept.jungenarbeit.info), mit der Benennung unserer Strukturen in
Bewerbungsgesprachen sowie mit expliziten Hinweisen auf Schutzmalinahmen bei unseren
Veranstaltungen fur Praventionsarbeit als Abschreckung fur potenzielle Tater*innen. Siehe hierzu
u.a. die Interventionsketten der Einzelprojekte.

Daruber hinaus schaffen wir, Uber die bestehenden Beschwerde- und Hilfestrukturen bei
GrenzUberschreitungen, Moglichkeiten in Tater*innenkreisldufe einzugreifen und diese zu
unterbrechen. Dort, wo es mdglich ist, arbeiten unsere festangestellten Mitarbeiter*innen in
Teams, so dass das Vier-Augen-Prinzip gegen Machtmissbrauch schutzt.

2.4.1. Nahe - Distanz

Das Grenzempfinden von kdrperlicher/emotionaler Néhe und Distanz wird von jedem Individuum
subjektiv bewertet und daher bleibt unumganglich, in jeder Situation erneut nach den
personlichen Grenzen zu fragen. Besonders, wenn zwischenmenschliche Beziehungen von
Machtasymmetrie gepragt sind, kann grenzuberschreitendes Verhalten im Verstandnis von
Jungenarbeit Hamburg e.V. zur Gefahr werden. Vertrauens- und Machtmissbrauche geschehen
nicht nur dann, wenn potenzielle Tater*innen und Opfer aufeinandertreffen, sondern kénnen vor
allem dann stattfinden, wenn sich intransparente und/oder unubersichtliche Ablaufe
einschleichen und es zudem an Exit-Moglichkeiten fur die betroffenen Personen mangelt.

Daher ist es die Aufgabe des Vereins, die Strukturen fur ein sicheres und gewaltfreies Umfeld far
Adressat*innen zu schaffen. Um dies zu erreichen, wird unter anderem das Thema Ndhe und
Distanz in den Dienstbesprechungen regelmallig aufgegriffen und immer wieder anhand
unterschiedlicher Situationen diskutiert. Da die Projekte sehr unterschiedliche Settings
aufweisen, ist eine kontinuierliche  Auseinandersetzung mit den individuellen
Rahmenbedingungen damit mal3geblich.

Neben dem Konsens, dass in jedem Einzelfall nach den Grenzen von koérperlicher/emotionaler
Nahe gefragt wird, gibt es eine konkrete Auflistung von Verhaltensweisen, auf welche sich die
Mitarbeitenden geeinigt haben. Diese sind in den Verhaltensampeln der einzelnen Projekte
jeweils unter dem Kapitel Machtmissbrauch zu finden. Weiter ist der Verhaltenskodex zu finden,
welcher von allen Mitarbeitenden entweder im Rahmen des Schutzkonzeptes oder im Falle einer
Honorartatigkeit gesondert unterschrieben werden muss.

Wichtig zu betonen ist, dass zwischen den Intensitdten von grenzverletzendem Verhalten
unterschieden werden muss, vor allem, wenn es um die Konsequenzen fir Tater*innen geht.
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Beispielsweise ist auf die Ausfiihrung eines sexuellen Ubergriffs akuter und drastischer zu
reagieren als auf eine einmalige diskriminierende AuBerung, wenngleich diese sehr verletzend
sein und deshalb nicht so stehen gelassen werden kann. Jedoch bedeutet die Ausfihrung eines
sexuellen Ubergriffs einer mitarbeitenden Person an eine*n Adressat*in die unumgéngliche und
sofortige Kundigung und ggf. eine Strafanzeige. Die Folge einer einmaligen diskriminierenden
AuRerung kann unter Umstanden und im individuellen Fall erstmals ein intensives Gesprach mit
der Leitung und im Team/Supervisionskontext zum Thema bedeuten. Wenn die mitarbeitende
Person Einsicht und Veranderungswillen zeigt, muss im Anschluss eine Fortbildung besucht
werden und/oder Uber andere Wege nachweislich ein sensibler Umgang mit dem betreffenden
Thema gefunden werden. Dieser Prozess wird von der jeweiligen Leitung engmaschig begleitet
und durch weitere Gesprache Uberprift. Mehr dazu unter Interventionsketten - Allgemein und
darauf aufbauend Interventionsketten - Praventionsveranstaltungen und Interventionsketten -
Jungenaktionstag.

Im Anhang 5.3 - Verhaltenskodex ist diesbeziiglich eine Ubersicht zu finden, die zur Orientierung
dient.

2.4.2. Machtmissbrauch Mitarbeitende - Klient*innen

Die Moglichkeiten der Machtausibungen kénnen in dem Feld der Projekte vielfdltig aussehen.
Negative Beispiele sind die Bevorzugung von einzelnen Teilnehmer*innen und Beleidigungen von
Kindern und Jugendlichen. Sie kann ebenso die Form haben, dass Ubergriffiges oder auch
rassistisches Verhalten bei teilnehmenden Kindern und Jugendlichen geduldet wird.

Zudem koénnen sich in den Projekten durch die Auseinandersetzung mit sensiblen,
schambesetzten und intimen Themen, die auch starke emotionale Reaktionen hervorrufen
kénnen, Situationen ergeben, die von den Pddagog*innen ausgenutzt werden kénnten.

Padagog*innen koénnten die padagogische Arbeit in den Projekten missbrauchen, um in
grenzverletzender Absicht Kontakt zu Kindern und Jugendlichen herzustellen und in einem
spateren Rahmen aufzugreifen. Beispielsweise kdnnte ein Angebotsleiter beim Jungenaktionstag
den Kontakt mit Jungen fir einen spateren Zeitpunkt suchen.

Um dem vorzubeugen, werden den Klient*innen adaquate Mdéglichkeiten der Beschwerde und
Unterstutzungsmaoglichkeiten aufgezeigt. Dabei wird explizit auf die Beschwerdemaoglichkeit Uber
unsere Website (https://beschwerde.jungenarbeit.info und Beschwerdemangement) verwiesen.

Die Mitarbeiter*innen von Jungenarbeit Hamburg e.V. trennen ihr Privatleben und ihre berufliche
Tatigkeit klar und haben hierfiir folgende Ubereinkunft getroffen:

e Dienstliche E-Mailadresse und Telefonnummer zur Durchfuhrung der Arbeitsprozesse bei
Jungenarbeit Hamburg e.V.

e Grundsatzlich keine Weitergabe von privaten Adressen oder Telefonnummern an
Klient*innen

e Keine privaten Treffen aul3erhalb des beruflichen Kontextes

e Keine Geschaftsbeziehungen zwischen Mitarbeiter*innen und Klient*innen
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2.4.3.Machtmissbrauch unter Mitarbeitenden

Die Mitarbeiter*innen stehen in unterschiedlichen Verhaltnissen zueinander. Neben der
hierarchischen Unterscheidung zwischen Mitarbeitenden, Leitung und/oder Geschaftsfuhrung
kénnen auch strukturell gesellschaftlich wirkende Strukturen wie Rassismus und Sexismus oder
auch unterschiedlichen padagogischen Erfahrungen oder die Zugehdrigkeit zum Verein
Machtsituationen entstehen lassen.

Dem setzen wir die schon beschriebene Offenheit, Transparenz und Konfliktkultur entgegen. Den
Mitarbeitenden sind die Personen, bei denen sie sich Unterstitzung holen kdnnen (siehe Liste
der Ansprechpersonen flir das Beschwerdemanagement) bekannt.

2.5. Umgang mit sozialen Medien

In der padagogischen Arbeit ist es manchmal nicht zu vermeiden bzw. sogar hilfreich fir den
Kontakt z.B. einen Instagram Kanal zu betreiben oder eine Facebook- oder Signal Gruppe zu
grunden, da digitale Plattformen fur den*die Klient*innen die gdngige Kommunikationsformen
darstellen. Aus diesem Grunde haben wir uns auf folgende Regeln fur den Umgang mit Social
Media Nutzung geeinigt:

e Accounts werden ausschlieBlich zur Nutzung der Kommunikation in der Gruppe genutzt.
e Padagog*innen kommentieren nicht die privaten Postings der Klient*innen.

e Padagog*innen nutzen keine privaten Accounts, sondern sie kommunizieren Uber
gemeinsame Accounts des Vereins mit den Jugendlichen. So besteht Transparenz Uber
Zeitpunkte und Inhalte der geschriebenen Mitteilungen und Diskussionen.

e Padagog*innen klaren Uber die Nutzung von Sozialen Medien im Rahmen der
Veranstaltungen auf.

2.6. Beteiligung

2.6.1. Beteiligung von Jugendlichen

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen in unseren Projekten ist ein
wichtiges, in einigen Projekten zentrales Element unserer Arbeit. Daher sind wir grundsatzlich
darauf ausgerichtet, dass wir unsere Klient*innen nach ihren Wunschen und Zielen befragen
sowie sie bewusst - im Rahmen des Maéglichen - bei der Umsetzung und Planung der Projekte
einbeziehen. Siehe hierzu die jeweiligen Kapitel Beteiligung im Rahmen der Projekte unter Punkt
3.5und 4.5.

2.6.2. Beteiligung von Mitarbeitenden

Die Vereinskultur ist fur die Mitarbeitenden gepragt von einer Kultur der Mitsprache und der
Einladung zur Mitentwicklung des Vereins und des Arbeitsumfeldes, sowie einer bestehenden
flachen Hierarchie. Dies bedeutet beispielsweise, dass die Mdglichkeit, mit Leitungspersonen in
einem Vier-Augen-Gesprach z.B. Fallanliegen und/oder auch als kritisch wahrgenommene
Situationen zu besprechen, jederzeit moglich ist.
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Vom Verein vorgegeben sind die wdchentlichen Teamsitzungen, die alle zwei Wochen eine
Dienstbesprechung beinhalten. Hierbei tauschen sich allen Mitarbeitenden im Gesamtteam aus
und besprechen die Entwicklungen in den Arbeitsgruppen, zu denen auch die AG Schutzkonzept
gehort.

Neue Ideen von Mitarbeitenden werden aufgegriffen und wenn maoglich umgesetzt. Daneben
wunscht sich der Trager rege, projektubergreifend Kontakte zwischen den Mitarbeitenden.
Zudem finden mindestens einmal jahrlich Vereinsentwicklungstage sowie Wandertage
(Betriebsausfltige) statt.

2.7. Beschwerdemanagement

Im Verein bemuhen wir uns um eine offene Gesprachskultur. In dieser Gesprachskultur finden
Kritik zugleich Losungswege fur Konflikte zwischen Kolleg*innen genauso ihren Raum wie auch
gegenseitiges Lob und Zustimmung.

Offenheit halten wir fur einen wirksamen Schutz gegenuber grenzverletzenden Handlungen und
Situationen. Bei grenzverletzendem oder Ubergriffigem Verhalten gegeniber einzelnen
Mitarbeiter*innen, steht den Mitarbeiter*innen einerseits unser gemeinsam erarbeiteter Weg der
konstruktiven Konfliktbearbeitung (siehe Konstruktive Konfliktbearbeitung bei Jungenarbeit
Hamburg e.V.) zur Verfligung. Zudem koénnen sie sich auch jederzeit an die unter Liste der
Ansprechpersonen fir das Beschwerdemanagement aufgelisteten Kolleg*innen zur
Unterstitzung wenden. All diese MaBnahmen sollen praventiv und intervenierend wirken und
innerhalb des Vereins zu einem gewaltfreien Umgang miteinander beitragen.

Da eine interne Beschwerdestelle in manchen Situationen als abschreckend fur Mitarbeitende als
auch Adressat*innen wahrgenommen werden koénnte, ist an diesem Punkt die externe
Beschwerdestelle anzufuhren. Arnd Hildebrandt UGbernimmt die Aufgabe der externen
Beschwerdestelle.

Als InsoFa/Kinderschutzfachkrafte sind aktuell (Stand Marz 2025) Bruno Auffermann und Arnd
Hildebrandt ansprechbar.

Die Mitarbeiter*innen des Tragers sind bemuht, eine moglichst fehlerfreie Arbeit zu
gewahrleisten. Dennoch gehdren auch Fehler zur padagogischen Arbeit dazu. Hinzukommt, dass
Einschatzungen, die heute richtig sind, morgen verkehrt sein kdnnen. Wir haben es nicht mit
Waren zu tun, sondern mit Beziehungen. Wenn Mitarbeiter*innen einen Fehler machen, dient der
Fehler auch dazu, zuklnftig mit den Klient*innen einen gemeinsamen Umgang zu finden, der
konstruktiv ist und ihre Bedurfnisse achtet. Deswegen sind wir besonders aufmerksam, um
Fehler zu entdecken.

Da zu Beginn eines Beschwerdeverfahrens zugleich auch immer von einer Unschuldsvermutung
ausgegangen werden muss, verpflichten wir uns, Vorwurfe mit so wenig Menschen wie nétig zu
besprechen. Dies gebietet die Fursorgepflicht sowohl fur die Klient*innen als auch fir die*den
Mitarbeiter*in.
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2.7.1. Liste der Ansprechpersonen fiir das Beschwerdemanagement

Name E-Mailadresse Telefonnummer |Pronomen
Al-Obaidi, Rasim al-obaidi@jungenarbeit.info 01525/3095195 |er/ihn
Heitmann, Jan heitmann@jungenarbeit.info 040/64 8339 26 er/ihn
Hildebrandt, Arnd |arnd.hildebrandt@stadt.lueneburg.de|0170 / 599 36 38 er /ihn
(externe

Beschwerdestelle,

InsoFa/Kinder-

schutzfachkraft)

Nagel, Bjorn nagel@jungenarbeit.info 040/60785919 |er/ihn
Sandmann, Eilert sandmann@jungenarbeit.info 0176 /604 62905 |er/ihn
Scheurich, Rafael scheurich@jungenarbeit.info 0175/ 992 05 26 er/ihn
(InsoFa/Kinder-

schutzfachkraft)

Stengel, Janina stengel@jungenarbeit.info 0176 /60400 780 |sie/ihr
Vohr, Julia vohr@jungenarbeit.info 0152/07 264394 |sie/ ihr

Stand Dezember 2025

2.7.2.Bearbeitung und Dokumentation von Beschwerden

Flr die Bearbeitung und die Dokumentation einer Beschwerde ist immer genau eine Person aus

dem Beschwerdemanagement alleine verantwortlich.

Diese Verantwortlichkeit ergibt sich wie folgt:

a) Wird eine Person aus dem Beschwerdemanagement direkt angeschrieben, ist diese Person

verantwortlich.

b) Wird eine Beschwerde Uber per E-Mail an beschwerde@jungenarbeit.info geschickt oder eines
der beiden Webformulare ausgeflllt und abgeschickt und ist ersichtlich, auf welchem
Arbeitsbereich sich die Beschwerde bezieht, so ist die Leitung dieses Arbeitsbereiches
verantwortlich. Aus diesem Grund sind alle Leitung im Beschwerdemanagement vertreten. Wenn
eine Beschwerde eingeht, die sich gegen eine Leitung richtet, ist der*die Geschaftsfihrer*in
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verantwortlich. Richtet sich eine Beschwerde gegen die*den Geschaftsfuhrer*in, treffen sich die
Ubrige Personen des Beschwerdemanagements und bestimmen im Konsens eine verantwortliche
Person.

¢) Geht eine Beschwerde direkt Uber eine*n Mitarbeiter*in ein, so ist die Leitung dieser
Mitarbeiter*in verantwortlich.

d) Wird eine Beschwerde digital eingereicht und ist nicht ersichtlich, auf welchen Arbeitsbereich
sich diese Beschwerde bezieht, bestimmt der GeschaftsfiUhrer eine Person des
Beschwerdemanagements, die fir die Bearbeitung verantwortlich ist.

Es gibt zwei Falle, in denen nicht automatisch das gesamte Beschwerdemanagement von einer
Beschwerde erfahrt: zum Einen, wenn eine Beschwerde direkt Uber Mitarbeiter*innen an das
Beschwerdemanagements herangetragen wird und zum Anderen wenn eine einzelne Person des
Beschwerdemanagements direkt angeschrieben wird.

Deshalb mussen die anderen Personen des Beschwerdemanagements von der verantwortlichen
Person umgehend Uber den Eingang einer Beschwerde informiert werden. Dazu ist eine E-Mail an
beschwerde@jungenarbeit.info zu schreiben. Dann ist die Aufgabe der anderen Personen des
Beschwerdemanagements, zu kontrollieren, dass die fur die Bearbeitung verantwortliche Person
die Beschwerde bearbeitet.

Der sich beschwerenden Person ist werktags innerhalb von 24 Stunden zu antworten und
mindestens den Eingang der Beschwerde zu bestatigen. Dieser Punkt entfallt beim Eingang einer
anonymen Beschwerde.

Der Melde- und Dokumentationsbogen sowie weitere der Bearbeitung und Dokumentation
zutraglichen Dokumente milssen in dem Ordner "9999 Beschwerden" auf unseren
verschlUsselten Fileserver abgelegt werden. Zu diesem Ordner haben aus Datenschutzgrinden
nur die Mitglieder des Beschwerdemanagements Zugriff.

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle Beschwerden bearbeitet werden und der Prozess
der Bearbeitung fur alle Personen des Beschwerdemanagements einsehbar und kontrollierbar
ist.

2.7.3.Urlaubs- und Krankheitsvertretung

Um sicherzustellen, dass im Urlaub- oder Krankheitsfall keine Beschwerden, die nur an eine
einzelne Person des Beschwerdemanagements adressiert sind, unbearbeitet bleiben, muss jede
Ansprechperson des Beschwerdemanagement im Urlaub- oder Krankheitsfall inre E-Mails an eine
Kolleg*in aullerhalb des Beschwerdemanagements weiterleiten. Die Personen des
Beschwerdemanagements, die als Ansprechperson fir FLINTA*-Personen oder Menschen mit
Migrationsgeschichte fungieren, stellen sicher, dass ihre E-Mail einer*einem Kolleg*in bearbeitet
werden, der*die das jeweilige Kriterium ebenfalls erfullt.

Die vertretende Kolleg*in checkt mindestens einmal pro Tag ihre E-Mails. Ein Ausnahme bildet
der Jungenaktionstag, an dem die E-Mails alle 15 Minuten zu checken sind.

Wenn die vertretende Person eine Beschwerde erhalt, muss sie sich je nachdem, ob es sich um
eine Beschwerde Uber eine Person aus dem Beschwerdemanagement handelt oder nicht,
unterschiedlich vorgehen. Wenn sich die Beschwerde gegen eine Person aus dem
Beschwerdemanagement richtet, leitet sie die Beschwerde an alle Personen des
Beschwerdemanagements weiter, aul3er an die Person, Uber die sich beschwert wird. In allen
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anderen Fallen wird die E-Mail an beschwerde@jungenarbeit.info weitergeleitet. Ab diesem
Zeitpunkt Ubernimmt das Beschwerdemanagement und geht wie unter Bearbeitung und
Dokumentation von Beschwerden vor.

2.7.4. Interventionskette — allgemein

Kommt es zu der Meldung einer Grenzverletzung oder eines Ubergriffs, wird gemaR der im
Folgenden beschriebenen Interventionskette vorgegangen. Die Interventionskette wird mit allen
Mitarbeitenden in den projektibergreifenden Dienstbesprechungen stetig weiterbearbeitet.
Auch in der halbjahrlichen Evaluation findet eine Beteiligung im Setting der Dienstbesprechung
statt. Neu eingestellte Mitarbeitende lernen die Interventionskette beim Lesen des
Schutzkonzeptes in der ersten Arbeitswoche kennen, wobei ebenso ein verbaler Austausch
dariber mit der einarbeitenden Person stattfindet. Somit ist der Interventionsplan allen
Mitarbeitenden bekannt.

Gewalthandlungen (Grenzverletzungen, Ubergriffe usw.) an Adressat*innen kénnen in
unterschiedlichen Konstellationen stattfinden:

+ Gewalthandlung von Adressat*in oder au3enstehender Person in der Vergangenheit
* Gewalthandlung von Adressat*in an Adressat*in

* Gewalthandlung einer au3enstehenden Person an Adressat*in

* Gewalthandlung von Mitarbeiter*in an Adressat*in

Im weiteren Verlauf wird auf den letzten Punkt der Aufzéhlung Bezug genommen. Die anderen
Situationen werden unter den Interventionsketten der Projekte in den Abschnitten
Interventionskette - Prdventionsveranstaltung und Interventionskette - Jungenaktionstag
behandelt. Das Flussdiagramm, welches sich aus der hier dargestellten, allgemeine
Interventionskette ergibt ist im Anhang unter Punkt 5.10 zu finden und ist eine Hilfestellung im
Falle einer Gewaltmeldung.

Meldung einer Grenzverletzung oder eines Ubergriffs einer*eines Mitarbeiter*in an
Adressat*in

Grundsatzlich ist zu unterscheiden, ob es sich um eine persdnliche Meldung eines
Verdachtsmoments wahrend des Jungenaktionstages oder der Praventionsveranstaltung handelt
oder die Beschwerde beispielsweise Uber den QR Code der Plakate ausgefuhrt wurde.

Geht es um eine persdnliche Meldung direkt am Veranstaltungstag, ist die mitarbeitende Person,
die als Erstes angesprochen wurde, fur die Dokumentation (siehe Melde- und
Dokumentationsbogen) verantwortlich. Wenn die Gewaltmeldung im roten Bereich der jeweiligen
Verhaltensampel einzuordnen ist, muss diese Person die Dokumentation innerhalb von 24
Stunden (werktags) gemeinsam mit einer Person der Beschwerdestelle weiter bearbeiten. Der
Dokumentationsbogen ist fir AuRenstehende uneinsehbar aufzubewahren.

Unabhangig vom Beschwerdeweg bildet der Jungenaktionstag ein Ausnahme, an dem die E-
Mailadresse, die mit dem Beschwerdeformular verknupft ist, alle 15 Minuten Uberpruft wird und
eine personliche Meldung sofort bearbeitet wird, um der Gefahr der Wiederholung zu
unterbinden.
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Unabhangig davon, wie die Beschwerde eingegangen ist, muss zunachst differenziert werden, ob
die gegebene Situation einen unkonkreten Verdacht, einen konkreten Verdacht oder eine
bestatigte Gewalthandlung darstellt. Bei einem hinreichend konkreten Verdacht und einer
bestatigten Gewalthandlung wird neben der adressierten, mitarbeitenden Person die
Kinderschutzfachkraft Rafael Scheurich und die externe Beschwerdestelle in Person von Arnd
Hildebrandt zur Bewertung und weiteren Bearbeitung der Situation hinzugezogen.

Wichtige Aufgaben fur den gesamten Prozess sind:

* der Schutz des Kindeswohls bspw. durch das Aussprechen eines Kontaktverbot fur
den*die beschuligte*n Mitarbeiter*in

+ ein diskreter Umgang mit Informationen/Namen bis der Sachverhalt geklart ist
* transparenter Umgang im Team, sobald der Sachverhalt geklart ist

+ die Aufarbeitung der Thematik im Rahmen des Beschwerdemanagement sowie
+ ggf. das Einleiten von RehabilitationsmalRnahmen.

Der*die Beschuldigte wird in einem Gesprach mit mindestens einem Vorstandsmitglied (Jan
Heitmann, Prof. Dr. Jurgen Budde und Frank Steiner, Stand Marz 2025) und zwei der
Ansprechpersonen fir das Beschwerdemanagement zu dem Vorfall befragt, wobei eine der
Ansprechpersonen die Person sein muss, die die Beschwerde dokumentiert hat.

Kann in diesem Gesprach der Verdacht nicht eindeutig ausgeraumt werden, wird die beschuldigte
Person bis zur vollstandigen Klarung beurlaubt, ihr gegeniber ein Hausverbot fur alle
Raumlichkeiten von Jungenarbeit Hamburg e.V. ausgesprochen und die Dienstanweisung erteilt,
keinen Kontakt zu Klient*innen und Kolleg*innen aufzunehmen. Uber dieses Kontaktverbot wird
die Personen, die eine Beschwerde eingereicht hat und bei Minderjahrigen zusatzlich die
Personensorgeberechtigen und ggf. auch andere mit der Betreuung beauftragte Personen
informiert. Die Klarung wird umgehend, jedoch spatestens im Laufe von 24 Stunden (Werktags)
eingeleitet und sehr zeitnah herbeigefuhrt.

Unkonkreter Verdacht

Unter einem ,unkonkreten Verdacht” wird die Meldung eines unprofessionellen Handelns oder
einer Gewalthandlung verstanden. Meist entsteht der Verdacht durch andere mitarbeitende
Personen oder Teilnehmende, deren Beobachtungen ein unspezifisches Unwohlsein auslésen
oder auf ein fachlich fragwurdiges Verhalten hinweisen. Auch Gerlchte und Andeutungen
werden als unkonkreter Verdacht verstanden. In diesen Fallen ist es die Aufgabe der
Ansprechpersonen flir das Beschwerdemanagement den geschilderten Fall genau zu
dokumentieren (siehe Melde- und Dokumentationsbogen) und zu prufen. Lasst sich die Situation
bei der Prifung als nicht eindeutig fachlich bedenklich oder fachlich richtig einordnen, wird eine
InsoFa/Kinderschutzfachkraft und eine Fachberatungsstelle zur weiteren Bearbeitung
hinzugezogen.

Bestatigt sich der Verdacht nicht, sind keine weiteren Schritte gemal3 der Interventionskette
notwendig. Allerdings wird daflir Sorge getragen, dass die*der beschuldigte Mitarbeiter*in in
Zukunft in Bezug des Verhdltnis von Nahe und Distanz professioneller handelt. Dazu findet ein
Gesprach zwischen der beschuldigten Mitarbeiter*in und jeweilige Leitung mit dem Ziel der
Sensibilisierung statt. Im Zuge dessen trifft die Leitung auch eine Einschatzung, ob eine
Teilnahme an einer themenspezifischen Fortbildung zur Sicherung der Qualitat beitragen kann
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und ordnet diese ggf. an. Sollten Dritte wie z.B. Sorgeberechtigte involviert sein, werden deren
Sorgen und Winschen mitbericksichtigt und sie werden Uber die Ergebnisse des Gesprachs
informiert.

Konkreter Verdacht

Ein konkreter Verdacht besteht dann, wenn ein*e Adressat*in ein erlebtes grenztberschreitendes
Verhalten (siehe Nahe - Distanz) von einer mitarbeitenden Person duR3ert. Der Vorgang ab dem
Informationseingang wird unter Interventionsketten - Prdventionsveranstaltung und
Interventionsketten - Jungenaktionstag beschrieben. Inhaltlich ist als allererstes zu prufen, ob
eine akute Gefahr/Gefahrdung des Kindeswohl vorliegt und ob noch weitere Personen von der
Situation betroffen sind. Der Schutz aller beteiligten Personen ist sicherzustellen und die
Sorgeberechtigten sowie die InsoFa/Kinderschutzfachkraft werden Uber die Situation informiert.
Bei Unsicherheiten, die im Laufe des Klarungsprozesses auftreten, wird eine Fachberatungsstelle
hinzugezogen (siehe Fachberatungsstellen bei (sexualisierter) Gewalt). Es wird der Umgang mit
den Namen der Beteiligten und Details zum Vorgang diskret behandelt. Bis der Verdacht in
weiterer Folge vollstandig gepruft ist, wird die beschuldigte mitarbeitende Person vom Dienst
freigestellt. Hier ist des weiteren zu priufen, ob eine Kindeswohlgefahrdung nach §8a SGB VIII
vorliegt. In diesem Fall hat eine Meldung an das Jugendamt zu erfolgen. Im Rahmen der Hilfen
zur Erziehung ist eine Meldung nach 847 SGB VIII notwendig.

Das Team wird sachlich und transparent Uber die Freistellung der Person aufgrund des Verdachts
eines grenzverletzenden/Ubergriffigen Verhaltens informiert. Sollte der Verdachtsfall in einer
ausfuhrlichen Klarung der Situation widerlegt werden, wird der Vorstand, das gesamte Team
sowie alle beteiligten Fachberatungsstellen sowie die Sorgeberechtigten dartuber informiert. Es
wird dafur gesorgt, dass eine Rehabilitation der beschuldigten Person stattfindet und im Team
am Aufbau eines gegenseitigen Vertrauens gearbeitet wird und die Arbeitsfahigkeit der
beschuldigten Person wiederhergestellt wird. Dieser Prozess wird im Setting der Supervision
angeleitet. Der Verlauf wird bis zum Abschluss der RehabilitationsmaBnahmen dokumentiert. Ein
differenzierter Blick auf die Moglichkeit der Rehabilitation ist unter Rehabilitation zu lesen.

Wenn sich der konkrete Verdacht durch die Klarung bestatigt wird, liegt eine bestatigte
Gewalthandlung vor.

Bestatigte Gewalthandlung

Eine bestatigte Gewalthandlung ergibt sich aus einer Tat, die durch Fotos, Videoaufnahmen oder
vergleichbare Beweismittel belegt wird und/oder wenn die beschuldigte/n Person/en bei
seiner/ihrer Tat beobachtet wurden oder die Tat zugegeben hat/haben. Als nachstes wird durch
die Beschwerdezustandigen gepruft, ob noch weitere Personen von den Gewalthandlungen
betroffen sind. Des weiteren werden die Sorgeberechtigten, die Leitung und der Vorstand
daruber informiert, dass die Gewalthandlung bestatigt ist.

Allen Betroffenen sowie den Sorgeberechtigten wird eine Vermittlung zu einer
Fachberatungsstelle angeboten und auf Wunsch kann eine Begleitung erfolgen. DarUber hinaus
besteht die Moglichkeit, dass der weitere Prozess unterstitzt und begleitet werden kann. Die
Ansprechpersonen des Beschwerdemanagement informieren die Betroffenen sowie
Sorgeberechtigten Uber den Ablauf des Verfahrens. Hier besteht je nach Projekt eine Meldepflicht
an das Jugendamt nach 847 sowie 88a SGB VIIL

Auf strafrechtlich relevante Gewalthandlungen nach 872a Abs. 1 SGB VIII wird durch Jungenarbeit
Hamburg e.V mit einer Strafanzeige reagiert, sofern die betroffene Person physisch wie psychisch
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in der Lage ist, die Belastung eines Strafverfahrens durchzustehen und sich diese Anzeige
wunscht. Ob eine Strafanzeige folgt, wird mit den Betroffenen ausflihrlich besprochen und
abgewogen. Die betroffene Person hat jederzeit das Recht eine Aussage zu verweigern. Auch an
dieser Stelle kann zur Abwagung der Vor- und Nachteile eine Rechtsberatung hinzugezogen
werden.

Der*die Tater*in wird fristlos mit Unterstlitzung einer Rechtsberatung gektindigt und der Besuch
einer Beratungsstelle fur Tater*innen nahe gelegt. Das Hausverbot sowie das Kontaktverbot
bleiben weiterhin bestehen.

2.7.5. Rehabilitation

Selbst wenn die beschuldigte Person die Gewalttat nicht ausgelbt hat, ist ihr 6ffentliches
Ansehen durch die Anschuldigung beschadigt. Die Wiederaufnahme der beruflichen Tatigkeit
kann zusatzliche Erschwernisse mit sich bringen. Beim Vorgang der Rehabilitation ist hier
nochmals zwischen zwei Kategorien zu unterscheiden:

+ die Anschuldigung wurde widerlegt
+ die Anschuldigung konnte weder vollstandig widerlegt noch bewiesen werden.
Anschuldigung widerlegt

Die Anschuldigung ist dann widerlegt, wenn bewiesen werden kann, dass die beschuldigte
Person die Gewalthandlung nicht begangen hat. Nimmt die Person die Arbeit wieder auf, kann es
sinnvoll sein, bereits bestehende Klient*innen, Adressat*innen und/oder Arbeitsbereiche zu
wechseln. Trotz einer Widerlegung der Anschuldigung hat solch ein Prozess Auswirkungen auf
die Zusammenarbeit im Team. Um Spaltungen zu vermeiden, ist eine Aufarbeitung der Situation
besonders wichtig. Daflir wird ein*e Supervisor*in/externe Fachberatungsstelle herangezogen.
Zusatzlich  werden zwei Vertrauenspersonen benannt, die dem Gesamtteam als
Ansprechpersonen zur Verfigung stehen und die sich vor allem in regelmaRBigen Abstanden mit
der zu Unrecht beschuldigten Person treffen und die Rehabilitation reflektieren und um magliche
Storfaktoren zu besprechen.

Anschuldigung weder vollstindig widerlegt noch bewiesen

Lasst sich der Tatverdacht nicht aufklaren, befinden sich alle Beteiligten in einer schwierigen
Lage. Besonders die Leitungsposition ist im Dilemma, der betroffenen Person und dem*der
maogliche*n Tater*in oder zu Unrecht beschuldigten Person gerecht zu werden: Inwiefern muss
zunachst die betroffene Person geschitzt werden oder ist die beschuldigte Person wirklich
Tater*in?

Da ein unaufgeklarter Verdacht einer Gewaltausibung schwerwiegende Folgen flur das
Vertrauensverhaltnis und die Teamdynamik haben kann, ist eine Rehabilitation sehr schwer
maoglich.

Wenn die Anschuldigungen nicht widerlegt werden konnten, muss situativ mit dem Team im
Rahmen von Supervisionen / in Sitzungen mit einer externen Fachberatungsstelle besprochen
werden, wie eine weitere Zusammenarbeit mdglich ist. Wichtig erscheint dem Trager an dieser
Stelle besonders Spaltungen im Team zu vermeiden.

Die Geschaftsfuhrung und die Leitungen der Projekte sind angehalten darauf zu achten, ob
dieser Prozess gelingt. Wenn die Riuckkehr ins Team aufgrund von fehlendem Vertrauen nicht
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gelingt, bietet ein Aufhebungsvertrag eine der wenigen Mdglichkeiten, den Interessenkonflikt auf
rechtlicher Ebene beizulegen und ist von Seiten des Tragers in dieser Situation anzustreben.
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3. Praventionsveranstaltungen gegen sexualisierte
Gewalt

3.1. Projektstruktur

Mit dem Projekt Praventionsveranstaltungen gegen sexualisierte Gewalt verfolgen wir das Ziel,
die Auseinandersetzung mit dem Thema in den Schulalltag zu integrieren. Wir wollen dadurch
dazu beitragen, an Schulen eine Kultur zu entwickeln, in der sexualisierte Gewalt genau wie
andere Gewaltformen wahrgenommen, ernst genommen und nicht geduldet wird. Im
Bewusstsein Uber die individuelle Betroffenheit von Madchen und Jungen fuhren wir die
Veranstaltungen in Kooperation mit Allerleirauh e.V. durch und bieten Fortbildungen fur Lehr-
und Fachkrafte sowie Projekttage flr Schuler an.

An den Projekttagen ermutigen die Padagogen die Jungenjungen dazu, sich Unterstutzung z.B.
bei Vertrauenslehrkraften oder ihren Eltern/Erziehungsberechtigten zu holen, wenn sie das
Gefuhl haben, dass ihre Grenzen nicht gesehen/akzeptiert werden.

Bevor in die inhaltliche Arbeit gestartet wird, werden die Absprachen/Regeln, siehe nachstes
Kapitel 3.1.1 erklart und das Einverstandnis zu den genannten Absprachen eingeholt. An dieser
Stelle kdnnen Jungen eigene Regelwlnsche einbringen. Die Bedingung fur einen gemeinsamen
Start in die Veranstaltung ist, dass alle Jungen diesen Absprachen zugestimmt haben.

Im Kontext der Besprechung der Absprachen wird ebenfalls indirekt auf das Schutzkonzept sowie
das interne Beschwerdemanagement eingegangen. Hierzu wird auf das in den Toilettenraum
aufgehangte Beschwerdeplakat Bezug genommen. Im weiteren hadngt ein Plakat
Verhaltensampel im Veranstaltungsraum aus. Dieses wird den Schulernvorgestellt, besprochen
und erlautert. AnschlieBRend wird gefragt, welche Punkte die Schulerggf. nicht verstanden haben
bzw. ob sie Fragen oder Erganzungen zu dem Verhaltensampel-Plakat haben.

Die Schulerwerden weitergehend dartber informiert, dass Jungenarbeit Hamburg eV sich
vereinsintern z. B. Uber die Schutzkonzeptentwicklung/Fortbildungen mit der Pravention
sexualisierter Gewalt auseinandersetzt. Zusatzlich wird den Schilernmitgeteilt, dass seitens der
Schule eine Ansprechperson erreichbar ist, die bei Gesprachsbedarf oder Uberforderung der
Schiileroder einem Vorfall, beispielsweise einem Ubergriff, hinzugezogen wird, sodass das Vier-
Augen-Prinzip bekannt ist.

Im Laufe der Veranstaltung wird den Jungen schrittweise ein umfangliches Verstandnis der
Begriffe ,Pravention” und ,sexualisierte Gewalt” vermittelt. Dazu wird bereits vorhandenes
Wissen gesammelt und mittels der angewandten Methoden verscharft. Die konkreten Methoden
sind dem Fachkonzept zu entnehmen. Angelehnt an die Verhaltensampel (siehe Kapitel 3.3.1)
wird den Jungen ein ganzheitliches Verstandnis von sexualisierter Gewalt vermittelt, welches
sowohl Hands-on als auch Hands-off Delikte beinhaltet ebenso wie Formen psychischer Gewalt
wie U.A. Zwang oder Noétigung. Im spateren Verlauf der Veranstaltung wird das gemeinsam
erarbeitete Wissen im politischen und rechtlichen Kontext der Istanbuler Konvention noch einmal
konkretisiert unter der Definition ,Jede nicht einvernehmliche sexuelle Handlung ist strafbar”.

Im Zuge der Veranstaltung werden die Jungen auf mitgebrachte Flyer aufmerksam gemacht, die
entweder Informationen uber konkrete Anlauf- und Beratungsstellen, oder grundsatzliche
Informationen zu den Themen sexualisierte Gewalt, Grenzen oder Rechte beinhalten. Wenn ein
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Jungein der Zeit des Projekttags und/oder im Nachhinein von eigener Betroffenheit berichtet,
besprechen wir mit dem Jungen, wie wir ihm bestmdglich helfen kdénnen. Dies kann
beispielsweise die Vermittlung an oder die einmalige Begleitung zu einer Vertrauenslehrkraft
oder einer Beratungsstelle beinhalten.

Fur eine dauerhafte Begleitung des betroffenen Jungen fehlen Jungenarbeit Hamburg e.V. die
Ressourcen und diese kann deshalb nicht gewahrleistet werden.

In den Nachbereitungsgesprachen werden die Lehrkrafte Uber den Verlauf des Projekttages
informiert. Um sicherzustellen, dass dabei keine Grenzen verletzt werden, berucksichtigen wir
den Aspekt der Vertraulichkeit (Kapitel 3.1.1: Unterpunkt Vertraulichkeit).

Dabei obliegt es Jungenarbeit Hamburg e.V. lediglich, die Schule auf Missstande hinzuweisen.
Inwieweit die Schule diese aufgreifen, liegt nicht im Kompetenzbereich des Tragers. Einerseits,
weil der Trager keinen Einfluss auf die Prozesse in der Schule hat und andererseits, da dem
Trager die Ressourcen fehlen, sich langerfristig in einen Prozess mit einer Schule zu begeben.

3.1.1. Absprachen

Wir sind externe Fachkrafte, die nur an einem Tag mit den Teilnehmenden zusammen arbeiten.
Um achtsam miteinander umzugehen und die individuellen Grenzen aller Teilnehmenden zu
respektieren, treffen wir zu Beginn der Veranstaltungen Absprachen. Im Unterschied zu Regeln,
die starr und von aul3en auferlegt sein kdnnen, sind Absprachen fir uns veranderbar und werden
miteinander im Rahmen gesetzlicher und fachlicher Vorgaben getroffen.

Ich kann Nein sagen

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist freiwillig. Gleichzeitig unterstehen die Teilnehmenden der
Aufsichtspflicht der Schule. Wenn die Jugendlichen nicht an der Veranstaltung teilnehmen
mochten gibt es eine zustandige Person an der Schule, die sich darum kimmert, das die Person
anders untergebracht wird. Ebenfalls ist die die Beteiligung an den Themen freiwillig. Im Bezug
auf das Recht der sexuellen Selbstbestimmung, beruht alles im Zusammenhang mit Sexualitat
auf Selbstbestimmung und Freiwilligkeit. Die Selbstbestimmung bezieht sich auf die
Geschlechtliche, amourdse und sexuelle Vielfalt. Dazu zahlt auch das Sprechen tUber Themen, die
damit zusammenhangen.

Ich spreche nur von mir

Um das Recht der sexuellen Selbstbestimmung einzuhalten, sprechen wir nicht Uber andere,
sondern immer nur von uns.

Vertraulichkeit: Nichts verlasst den Raum

Als externe Fachkrafte sehen uns die Teilnehmenden nur an diesem Tag und sie mussen keine
Angst haben, dass das Gesagte unsere Beziehung nachhaltig beeinflusst. Wir geben nichts von
dem Erzahlten weiter. Ebenfalls sollen die Jugendlich vertraulich mit den Informationen anderer
Jugendlicher umgehen und sie nicht weitererzahlen. Bei der Nachbesprechung mit den
Lehrkraften besprechen wir lediglich die Themen aus der Veranstaltung. Ausnahmen bestehen,
wenn Fremd- oder Selbstgefahrdung besteht oder einer der Teilnehmenden uns darum bittet, mit
anderen Personen daruber zu sprechen. Alles was wir sagen und machen kann aber von den
Jugendlichen weitererzahlt werden.
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Alles darf gesagt werden und wir geben auch keine Noten. Wir méchten mit den Jugendlichen
ins Gesprach kommen. Deswegen ermutigen wir die Jugendlichen, dass sie alles sagen und
fragen kénnen. Gleichzeitig achten wir darauf, dass es ein gewalt- und diskriminierungsfreier
Raum bleibt.

Lachen erwiinscht, aber nicht auslachen

Wir wollen auch miteinander Spal3 haben. Deswegen ist es auch erwtnscht zu lachen. Zudem
kann Lachen hilfreich sein, um bspw. Uber ungewohnte oder schambesetzte Themen zu
sprechen. Wir unterscheiden zwischen miteinander lachen und Ubereinander lachen. Wahrend
miteinander lachen zu einer guten Atmosphare beitragt, fuhrt Gber einander lachen dazu, das die
Teilnehmenden sich unwohl fihlen und sich deswegen nicht mehr beteiligen.

Verantwortungsvoller Umgang mit Social Media

Vertraulichkeit entsteht auch durch einen verantwortungsbewussten Umgang mit Social Media.
Deswegen soll nichts aus dem Kurs Uber Social Media geteilt werden.

Nachdem wir unsere Ideen zum gemeinsamen Arbeiten vorgestellt haben, haben die
Teilnehmenden die Méglichkeit ihr Ideen oder Anderungswiinsche einzubringen

Die Zustimmung, gemeinsam auf die Absprachen zu achten erfolgt Gber ein eindeutiges ,Ja!" aller
Teilnehmenden.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Absprachen durch Schiler*

Der achtsame Umgang mit Absprachen ist fir uns ein Ziel der Praventionsarbeit. Wir gehen nicht
davon aus, dass Absprachen direkt befolgt werden, sondern das es einen Lernraum braucht, in
dem Absprachen nicht autoritér durchgesetzt werden, sondern ein Verstandnis davon und somit
eine Haltung dazu entsteht. Wenn Absprachen nicht eingehalten werden, nehmen wir das zum
Anlass wieder auf die Absprache zu verweisen. Bei weitergehender Nichteinhaltung, greifen wir
das Verhalten auf und stellen einen Bezug zum Thema her, indem wir den Hintergrund nochmal
naher erldutern und uns dafur auch auf Themen im Kontext sexualisierter Gewalt beziehen.
Exemplarisch dafur ist, wenn eine Person Uber eine andere Person spricht und private Inhalte
teilt, ohne das Einverstandnis dieser Person eingeholt zu haben.

Zudem haben wir die Mdéglichkeit in Gruppengesprachen die Hintergrtinde zu erarbeiten, die zu
der Situation beitragen, um dann gemeinsam zu Uberlegen, wie es weitergehen kann. Fur den
Fall, dass es nicht moglich ist weitergehend eine Arbeitsatmosphare unter Einhaltung der
Absprachen zu gewahrleisten, haben wir zudem die Absprache mit der Schule, dass es dort eine
Ansprechperson gibt, welche hinzugezogen werden kann. Sollte es mit der Unterstutzung der
Ansprechperson nicht gelingen, erneut eine Arbeitsbasis herzustellen, wird der Workshop
entweder pausiert oder, bei vollstandiger Verweigerung der Schuler, abgebrochen.

Welche Konsequenzen die Nichteinhaltung der Absprachen durch Mitarbeiter zur Folge hat, ist in
der allgemeinen Interventionskette sowie in der Interventionskette flir die
Praventionsveranstaltungen geregelt.

3.2. Mitarbeitende

Fir die Organisation und Durchfihrung der Praventionsveranstaltungen gibt es eine
Gesamtleitung und sowie ein Team, welches am Tag der Veranstaltung die padagogische Leitung
inne hat. Die Aufgabe der Gesamtleitung ist die Beantragung und Abrechnung von Finanzmitteln,
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die Uberwachung der Einhaltung des Schutzkonzeptes, die Weiterentwicklung des
Schutzkonzepts, die Bearbeitung von Beschwerden, das Personalmanagement und die
Koordination des Projekts in Absprache mit Allerleirauh.

Das Team mit padagogischen Leitungsverantwortung ist fur die Vor- und Nachbereitung sowie
far die Durchfuhrung des jeweiligen Veranstaltung verantwortlich. Am Tag der Veranstaltung ist
es seine Aufgabe, den Kinderschutz zu gewadhrleisten und zu intervenieren, wenn es
Beschwerden gibt oder Gewalt auftritt oder thematisiert wird.

Die Praventionsveranstaltungen werden immer von mindestens zwei Pddagogen gemeinsam
durchgefihrt. Die Padagogen verfugen Uber Erfahrungen in der Gruppenarbeit,
geschlechterbewussten Jungenarbeit und/oder im Feld Gewaltpravention.

Durch die Doppelbesetzung kann die Durchfuhrung der Inhalte der Praventionsarbeit
gewahrleistet werden. Zugleich kann gezielt auf die Bedurfnisse der Teilnehmenden eingegangen
werden. Mit zwei Mitarbeitenden ist auch die Mdoglichkeiten der Beobachtungen grof3er.
Innerhalb von Methoden kénnen die Mitarbeitenden auch die Fragen und Inhalte notieren und
im spateren Verlauf der Veranstaltung wieder aufgreifen. Mit nur einem Mitarbeitenden waren
diese Handlungsoptionen nicht gegeben.

Die beiden Padagogen reflektieren die Umsetzung des Tages in Bezug auf die Frage, ob es
gelungen ist, achtsam und im Sinne des Schutzkonzeptes mit den Jungen umzugehen und geben
sich gegenseitig Feedback. Damit wird ein sensiblerer Umgang mit den Teilnehmenden
wahrscheinlicher.

Die Padagogen bilden sich durch Besuche von Fortbildungen und Literaturrecherche weiter.
Daruber hinaus besuchen sie Arbeitskreise wie z.B. die AG Grenze und tauschen sich regelmaliig
fachlich mit Allerleirauh e.V. Uber die Durchfihrung der Veranstaltungen aus.

Besonders bei den Praventionsveranstaltungen ist es wichtig, Mitarbeitende einzustellen, die
Erfahrung im Umgang mit den sensiblen Inhalten der Veranstaltung haben. Wenn eine
Stellenneubesetzung notwendig ist, werden im Bewerbungsgesprach Fragen zum Umgang mit
Nahe-Distanz und Grenzwahrung intensiv thematisiert, die Antworten genau gepruft und die
Person nur eingestellt, wenn sichergestellt ist, dass die Person Uber die notwendige Sensibilitat
verfigt und unsere padagogische Haltung teilt. Das gilt sowohl fur externe als auch interne
Bewerber*innen. Dazu wird die im Anhang unter 7.8 befindende Checkliste flr
Bewerbungsgesprache verwendet.

Durch diese Malinahmen verringern wir die Wahrscheinlichkeit grenzverletzendem Verhaltens.

3.3. MaRnahmen gegen Machtmissbrauch

Die Praventionsprojekte gegen sexualisierte Gewalt sind ein sensibles Feld, weil die
Beschaftigung mit eigenen/fremder Grenzverletzungen fir die Jungen ein hohes Mal3 an
Unsicherheit hervorrufen kann. Die Unsicherheit kann ihre Ursache in der Auseinandersetzung
mit sensiblen, schambesetzten und intimen Themen haben, zugleich kann diese auch in der
Betroffenheit der Jungen liegen.

Aus diesen Grunden braucht die Beschaftigung mit Jungen zu diesen Themen eine gute reflexive
Fahigkeit und Sensibilitat der Padagogen.
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3.3.1. Verhaltensampel der Praventionsveranstaltungen

Im Folgenden wird eine Verhaltensampel fir das Teilprojekt Prédvention gegen sexualisierte
Gewalt aufgeflihrt, an die sich alle Mitarbeitenden von Jungenarbeit Hamburg e.V. zu halten
haben. Die Ampel ist in Teamarbeit der Mitarbeitenden entstanden. Verhaltensweisen wurden
diskutiert und eingeordnet, um die gemeinsame Haltung der Mitarbeitenden zu vertiefen und
abzubilden.

Die Ampel dient als Vorlage, um Situationen einzuschatzen sowie mit Adressat*innen uber
grenzuberschreitende sowie sinnvolle Verhaltensweisen der Mitarbeitenden zu sprechen. Ein
Plakat in Anlehnung der Ampel und in jugendgerechter Sprache wird an den Projekttagen
besprochen/ausgehangt.

Zusatzlich wird nach den Praventionsveranstaltungen durch Rickmeldungen seitens der Schdiler,
beispielsweise durch miundliche Rickmeldungen, Fragen zur Ampel oder die Feedbackbdgen ein
Einbezug der Schulerin die Fortentwicklung der Verhaltensampel und somit auch des
Schutzkonzepts gewahrleistet.
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ROTE AMPEL
Dieses Verhalten ist immer falsch!
Sollte ein unten genanntes Verhalten auftreten wird die Veranstaltung abgebrochen

Intimsphare missachten

Intimbereich eines Jugendlichen berthren oder einen Jugendlichen zwingen, den
Intimbereich einer anderen Person zu beruhren

Unangemessene korperliche Berihrungen (z.B. Umarmung ohne Zustimmung)

Mediale Beitrdge mit grenzverletzemdem Verhalten oder altersunangemessene Beitrage
zeigen, wie beispielsweise Pornographie

zu Handlung zwingen, drangen

Misshandeln/Kérperliche Gewalt durchfihren z.B. schlagen oder schitteln
Verletzen (Fest anpacken/ am Arm ziehen)

Sexuell missbrauchen

Vergewaltigen

verbale, sexualisierte Gewalt

Jugendliche einsperren
Isolieren

Entwurdigende/erniedrigende Strafen (unangemessene Reaktion der Mitarbeitenden auf
Handlung, welche die kdrperliche und psychische Unversehrtheit der Schulergefahrdet
oder beruhrt, beispielsweise vor der Gruppe knien als ,Strafe” fur Stérung des Seminars)

Psychische Gewalt durch z.B Ausschimpfen/ BloRstellen (Vorfuhren vor der Gruppe)
/Gewalt androhen/Erniedrigung)

grenzverletzende, sexistische Sprache verwenden

Belastigen

Weitermachen, wennjemand ,Stopp” sagt

Bewusstes diskriminieren
Beleidigen und beschimpfen, beispielsweise rassistisch, queerfeindlich

Fotos von den Jugendlichen machen/ins Netz stellen
Erhebung personlicher Daten zur Kontaktaufnahme

Bewusste Aufsichtspflichtsverletzung
Diebstahl

Alkohol- und Drogenkonsum

Personliche und intime Schilderungen der Professionellen Gber das eigene
Sexualverhalten und Sexualpraktiken (professionelle Beziehungsebene verlassen)
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GELBE AMPEL

Grenzuberschreitendes Verhalten, welches aus Unwissenheit und fehlendem Bewusstsein
resultiert (beispielsweise unbeabsichtigte diskriminierende AuRerungen) kénnen vorkommen.
Treten solche Verhaltensweisen zu Tage, mussen diese reflektiert werden und die Veranstaltung
wird ggf. pausiert, um allen Beteiligten die Mdglichkeit zur gemeinsamen Reflexion zu geben.

+ Keine Regeln festlegen
* Gemeinsame Regeln als Padagoge*in nicht befolgen

+ Befehlen, herumkommandieren
« Autoritares Erwachsenenverhalten, laut werden
« Uberforderung und Stress der P4dagog*innen an Teilnehmenden auslassen

» Sozialer Ausschluss (,in die Ecke stellen/vor die Tur stellen”)
« Auslachen
* Lacherlich machen, erniedrigen

» Stigmatisieren

* Unbewusstes Diskriminieren (z.B. rassistisch, sexistisch, queerfeindlich)
* Ungleichbehandlung von Teilnehmenden

* Nicht ausreden lassen/unterbrechen ohne Grund und Erlduterung

+ Bedurfnisse der Jugendlichen ignorieren

* Personliche, belastende Geschichte aus dem Leben des Mitarbeitenden erzahlen
* Teilnehmende zu einer Handlung des padagogischen Angebotes Uberreden

* Bestrafung androhen

« Uber Teilnehmende oder Mitarbeiter*innen lastern
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GRUNE AMPEL
Dieses Verhalten ist padagogisch richtig

Im Kontext der Freiwilligkeit handeln (Teilnehmende sind freiwillig hier und kénnen selbst
entscheide, woran sie sich beteiligen)

Vor jeder Handlung, die die Personlichkeit oder die Privatsphare verletzten kénnen, nach
Erlaubnis fragen (Beispiele: ,Darf ich dafur ein Beispiel nennen?” oder ,Ist es fur alle o.k.,
wenn wir einen Film zum Thema , Konsens" sehen?“; Ausnahmen sind Handlungen zur
Gefahrenabwehr)

Vier-Augen-Prinzip in herausfordernden Situationen (insbesondere bei Nahe-Distanz-
Thematik)

Positive Grundhaltung / Positives Menschenbild

Wertschatzen / Jedes Thema wertschatzen

Verstandnisvoll sein

Empathie verbalisieren, mit Kérpersprache, Herzlichkeit

Ausgeglichenheit

Freundlichkeit

Aufmerksames Zuhéren

Ressourcenorientiert arbeiten

Verlassliche Strukturen
Regelkonform verhalten
Klar sein

Verlasslichkeit
Vorbildliche Sprache
Integritat der Jugendlichen achten und die eigene, gewaltfreie Kommunikation
Ehrlichkeit

Authentizitat
Transparenz
Unvoreingenommenheit
Fairness

Gerechtigkeit

Den Gefuhlen der Jugendlichen Raum geben
Trauer zulassen

Flexibilitat (Themen spontan aufgreifen, Frohlichkeit, Vermittler / Schlichter)
Begeisterungsfahigkeit

Ausgewogenes Verhéltnis von Nahe und Distanz in der Beziehungsarbeit
Teilnehmenden Raum geben, Wege, die aus der Situation fihren

(Korperlich) eingreifen, wenn Gefahr der Selbst- oder Fremdgefahrdung droht (in die
Privatsphare eindringen, wenn Gefahr droht)

Selbstreflexion

»Nimm nichts persénlich”

Auf die Augenhohe der Kinder gehen
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Impulse geben

Keine Gewalt im Veranstaltungssetting dulden (korperlich, psychisch, sexualisiert)
Vorbild fir Teilnehmende sein und und diskriminierende AuBerungen im
Veranstaltungssetting nicht dulden bzw. sie darauf aufmerksam machen

Folgendes wird von Kindern und Jugendlichen moéglicherweise nicht gerne gesehen, ist jedoch

richtig in der padagogischen Arbeit:
Regeln einzuhalten
Tagesablauf einhalten
Grenzuberschreitungen unter Kindern unterbinden
Kinder anhalten, hausinterne Regeln zu beachten
Verbot das Gelande der Veranstaltung zu verlassen

3.3.2. Risikofaktoren und Schutzfaktoren

Anhand einer kritischen Analyse, in welchen Situationen es zu Nahe-Distanz-Problemen,
grenziberschreitenden Handlungen oder Machtmissbrauch im Setting der
Praventionsveranstaltungen  kommen kann, wurden die folgende Risiken und
Gefahrdungssituationen identifiziert.

Um diesen Risikofaktoren zu begegnen und die Wahrscheinlichkeit von Gefahrdungssituationen
maoglichst gering zu halten, wurden die folgende Schutzfaktoren erarbeitet. Alle Risiko- und
Schutzfaktoren werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Risikofaktoren Schutzfaktoren

Unsere hauptamtlichen Mitarbeiter aber auch | Freiwilligkeit stellt einenSchutzfaktor dagegen
andere Jung koénnen Teilnehmer zu etwas | dar: Dadurch, dass alle Jungen zu Beginn der
zwingen. Veranstaltung informiert werden, welches
Verhalten o.k. ist und welches nicht und
dadurch, dass sie auf das Beschwerdeplakat
hingewiesen werden, wird die
Wahrscheinlichkeit erhéht, dass Zwang und
andere Grenzverletzung erst gar nicht
vorkommen. Und sollte es doch dazu kommen,
wissen die Jungen wie sich Hilfe holen und sich
beschweren kénnen.

Padokriminelle*r Mitarbeiter*in oder Person | Mit unserer Checkliste far das
mit padokriminellen Absichten im | Bewerbungsgesprach versuchen wir
Praventionsprojekt sicherzustellen, dass (potentiell)

padokriminielle Person gar nicht erst bei uns
angestellt werden.

Das erweiterte polizeiliches Fuhrungszeugnis,
welches ohne Eintrage vorliegen muss, unsere
Vereinskultur der Achtsamkeit und unser
Schutzkonzept schaffen ein
taterunfreundliches Klima, welches dazu
beitragt, vor (potentiell) padokriminellen
Mitarbeiter*innen zu schutzen.
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Risikofaktoren Schutzfaktoren

Das Vier-Augen-Prinzip stellt ebenfalls einen
Schutz gegen padokriminelles Verhalten dar.
Einen weiteren Schutzfaktor stellt die
Kooperation mit Allerleirauh und der
jeweiligen Schule inklusive regelmaliger
Reflexionsgesprache dar, weil Jungenarbeit
dadurch nicht als intransparentes und
geschlossenes System agieren kann.

Padokriminelle*r Praktikant*in oder Person
mit padokriminellen Absichten

Aufgrund der sensiblen Thematik werden
generell keine Praktikant*innen fir die
Praventionsveranstaltungen zugelassen.

Eine padokriminelle Person oder Person mit
padokriminellen Absichten im Beschwerde-
management

Die Beschwerden, die Uber die E-Mailadresse
oder Uber eines der Webformulare eingehen,
werden an das Team der Mitarbeiter*innen
des Beschwerdemanagements weitergeleitet.
So wird sichergestellt, dass keine Person eine
Beschwerde verheimlichen kann.

Fir den Fall, dass die padokriminelle Person
unglucklicher Weise direkt und somit alleine
angeschrieben werden sollte, besteht die
Pflicht, den Eingang der Beschwerde zu
bestatigen und dabei alle anderen Personen

des Beschwerdemanagements im CC zu
haben.
Sollte dieses unterlassen, ist die sich

beschwerende Person Uber unsere Website
aufgefordert, die Beschwerde erneut an eine
andere Person zu richten (siehe dazu
Bearbeitung und Dokumentation  von
Beschwerden).

Auf diese Weise soll sichergestellt werden,
dass keine Beschwerden unterschlagen
werden kdnnen.

Eine padokriminelle Person oder Person mit
padokriminellen Absichten im Beschwerde-
management kdénnte einzeln angeschrieben
werden und dann versuchen, die Beschwerde
zu vertuschen.

Es gibt einen Hinweis auf der Website, dass wir
innerhalb von 24 Stunden antworten und den
Eingang der Beschwerde bestatigen. Dabei
muss das gesamte Beschwerdemanagement
im CC sein. Sollte das nicht der Fall sein, bitten
wir, die Beschwerde noch mal an eine andere
Person zu richten.

Professionelle Beziehung kann ausgenutzt
werden

sowie
bei

Allgemein  gibt es  praventive
intervenierende Grundbausteine
Jungenarbeit Hamburg e.V.:

Schutzkonzept: Wie unter Mitarbeitende
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Risikofaktoren Schutzfaktoren

bereits angefuhrt, lesen und unterschreiben
alle Mitarbeitenden zu Beginn der Einstellung
bei  Jungenarbeit Hamburg eV. das
Schutzkonzept.

Wie ebenso unter Mitarbeitende beschrieben,
mussen alle Mitarbeitenden ein polizeiliches
Fihrungszeugnis vorlegen.

Verbot des Austausches von persénlichen
Kontaktdaten der Mitarbeitenden.

Keine Ubernahme von Beratungstatigkeiten
sondern Verweisberatung

Einmaliger Kontakt

Raumlich:  Auf dem Weg zum/vom
Veranstaltungsort kann es zu Ubergriffen
kommen.

Kinder werden durch Mitarbeitende der Schule
gebracht. Die Schule informiert die Eltern im
Vorwege wo die Veranstaltung stattfindet (HD)
etc). Die Zeiten sind transparent.

Toiletten: Uber die Kabine gucken,
Toiletten nicht Divers

Keine  Aufsicht in  Toiletten wahrend
Pausenzeiten. Jedoch haben die
Mitarbeitenden eine Aufmerksamkeit fur z.B
Konflikte in Toilette. Die Haupttir bleibt auf
aber Toilettenbereich nicht einsehbar. Der
Zutritt durch Mitarbeitende erfolgt nur bei
Anzeichen von selbst oder Fremdgefahrdung.
Toilettennutzung wahrend der Seminarzeiten
nur einzeln.

Mitarbeitende nutzen Toiletten fars
Fachpersonal.
Ein Beschwerdeplakat mit QR-Code wird

aufgehangt.

Pausenaktivitaten: Innen/Aul3en

(FuBball, Spiele etc.— sexualisierte Sprache wie
Diskriminierung/Homofeindlichkeit etc.;
Unterhose hochziehen, ,Arschbohrer” etc.)
Versteckmdglichkeiten: ~ Haus/Aul3engelande
(Lagerraume/Blusche etc.)

Aufsichtspflicht besteht durch die
Mitarbeitenden ggf. in  Einbezug von
Fachkraften der Institution am
Veranstaltungsort (z.B Pausenaufsicht

Schule/Mitarbeitende HDJ)

Nicht genutzte Raume sind abgeschlossen.
Regeln zur Benutzung des Gebdudes werden
zusammen mit den Absprachen besprochen.

Kontakt von

Veranstaltung(sraum):

Das Vier-Augen-Prinzip:
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Risikofaktoren Schutzfaktoren

Adressat*innen / Klient*innen im
padagogischen Setting birgt grundsatzlich die
Gefahr von Ubergriffen /

Grenzuberschreitungen

Durch die Besetzung der Praventions-
veranstaltungen mit  mindestens  zwei
hauptamtlichen Mitarbeitern von Jungenarbeit
Hamburg, ist das  Vier-Augen-Prinzip
gewahrleistet, welches gegenseitige Kontrolle
maoglicht.

Sensibler Ort/Schutzraum: Nach Ubergriff oder
in Folge von dem Anvertrauen von
Adressat*innen von Jungenarbeit Hamburg
eVv.

Gesprache in Folge von
Ubergriff/Grenzverletzung/persénliche
Fragen/Anvertrauen durch Kinder finden

immer im Beisein oder Horweite einer dritten
Person statt. Das Absondern in einen anderen
Raum mit geschlossener Tur ist verboten.
Schulsozialarbeiter*in oder Lehrkrafte sind
wahrend der Veranstaltungen telefonisch
erreichbar um bei Bedarf hinzu zu kommen.
Ausfuhrlicher siehe Interventionskette.

Mégliche Grenzverletzungen/Ubergriffe durch
Mitarbeitende gegenuber Adressat*innen

Grundlage fur die Ersteinschatzung sind die in
der Verhaltensampel definierten
Verhaltensweisen. Bei einem Ubergriff wird im
Rahmen der Interventionskette gehandelt, was
impliziert dass eine (oder mehrere)
Lehrkraft/Schulsozialarbeiter*in hinzugezogen
wird und ein Schutzraum fur die Betroffene
Person so wie die Gruppe geschaffen wird.

Sensible Themen: Bei den
Praventionsveranstaltungen werden sensible
Themen  angesprochen, die  Sexualitat,

sexuellen Missbrauch, Grenzuberschreitungen
und inadaquate Nahe-Distanz Situationen
aufgreifen. Alleine die Inhalte bringen das
Risiko mit sich, personliche Grenzen von
Teilnehmenden zu Uberschreiten oder sensible
Erinnerungen zu triggern. Manchmal erscheint
es aus padagogischer Sicht sinnvoll, eine
Vorbildfunktion einzunehmen und Situationen
aus dem eigenen Leben zu erzahlen, um unter
anderem auch eine gewisse Nahe zum Thema
darstellen zu kénnen. Dies kann Grenzen von
Teilnehmenden uberschreiten.

Jungenarbeit-erfahrene” Mitarbeitende
kénnen durch eine kontinuierliche
Auseinandersetzung mit der Nahe-Distanz-
Thematik einschatzen und reflektieren, wie
beispielsweise Grenzen von Teilnehmenden zu
wahren sind und wissen, dass personliche
Inhalte aus dem eigenen Leben héchstens auf
der Sachebene geteilt werden, wenn dies der
jeweiligen Situation angemessen erscheint.

Berihrungen bei Trost: Sollte es dazu
gekommen sein, dass ein sensibles Thema
angesprochen wurde und eine teilnehmende

Koérperliche Beruhrung nur im Notfall: Allen
Mitarbeitenden sind die Risiken von
Grenzverletzungen bei korperlichen
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Risikofaktoren Schutzfaktoren

Person darauf emotional reagiert, kdnnte eine
Umarmung als naheliegende Malinahme
erscheinen. Korperliche Nahe birgt in jedem
Fall die Gefahr, eine personliche Grenze zu
Uberschreiten.

BerUhrungen bekannt. Daher finden auch
keine Umarmungen zum Trost von einzelnen
Teilnehmenden statt. Teilnehmende werden
nur berdhrt, wenn die Gefahr der Selbst- oder
Fremdgefahrdung droht.

Machtasymmetrie zwischen Mitarbeitenden
und Teilnehmenden: Es handelt sich um eine
Veranstaltung, in der Inhalte zum Teil von
Mitarbeitenden vorher festgelegt werden und
zumindest ein Teil davon als Input vorgetragen
wird. Die kann dazu beitragen, dass sich die
Jugendlichen als passive Teilnehmende
wahrnehmen, wie sie es auch aus anderen
Lebensbereichen mit Erwachsenen kennen.
Dies kann weiter dazu fuhren, dass sie sich
ihrer Rechte nicht bewusst sind, eigene
Grenzen ziehen zu konnen oder Inhalte
mitzugestalten.

Themenwarnunag: Vor der
Praventionsveranstaltung wird den Schulen
mitgeteilt, welche Inhalte am
Veranstaltungstag thematisiert werden. Es
wird darum gebeten, Jugendliche zu
ermutigen, diesbezuglich auf eigene Grenzen
zu achten und bei eigener Betroffenheit ggf.
nicht zum Veranstaltungstag zu kommen. Zu
Beginn der Veranstaltung werden nochmals
die Themen des Veranstaltungstages
aufgezadhlt und es wird erneut darauf
hingewiesen, jederzeit die Wahl zu haben, sich
zurickzuziehen oder um Unterstitzung zu
bitten.

Geschlossener Raum als  Setting: Die
Veranstaltung findet in einem geschlossenen
Raum statt und dies birgt die Gefahr, sich nicht
unauffallig einem Thema entziehen zu kénnen.
Sollte sich eine Person dazu entscheiden, den
Raum zu verlassen, kriegen es alle mit. Dies
kénnte wiederum zu Hemmungen fihren, aus
der Situation zu gehen.

Freiwilligkeit: Zu Beginn wird die Freiwilligkeit
der Veranstaltung im Rahmen von Schule
betont. Jede Person kann den Raum und auch
die Veranstaltung verlassen und muss dies
nicht begrunden. In letzterem Fall geht die
teilnehmende Person zuruck in die Schule. An
dieser Stelle wird auch deutlich gemacht, dass
.Nein” zu sagen wichtig ist, wenn eigene
Grenzen drohen, Uberschritten zu werden.

Gruppendynamik/Gruppenzwang: Jugendliche
kénnten sich durch Padagog*innen aber auch
durch die Gruppendynamik (,Gruppenzwang")
gedrangt fuhlen, Uber Themen zu sprechen,
die ihre persdnlichen Grenzen Uberschreiten.

Vier-Augen-Prinzip von hauptamtlichen
Mitarbeitern: Zum einen kann dadurch
Fehlverhalten der jeweils anderen Person
erkannt werden und zum anderen konnen sich
Teilnehmende bei Unsicherheitsgefuhlen an
jene Person wenden, zu der sie mehr
Vertrauen fassen kénnen.

Kurzzeitpadagogik: Da die Praventionsprojekte
einmalige Veranstaltungen sind ist es fur die
Padagog*innen, bei Grenzverletzungen
zwischen den Kindern, nicht mdglich
langerfristige padagogische Arbeit zu leisten.

Nachbereitung mit Lehrkraften: Diese Arbeit
wird durch die Lehrkrafte/
Schulsozialarbeiter*innen geleistet und durch
vor und Nachgesprache mit diesen durch
unsere Mitarbeitenden unterstutzt.

Reflexionsgesprache: ~ Am Ende
Veranstaltung kdnnen Teilnehmende in
einer Feedbackrunde mitteilen, wie sie sich

jeder
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Risikofaktoren Schutzfaktoren

wahrend der Veranstaltung gefihlt

haben. Im Anschluss an die
Praventionsveranstaltung findet ein
Reflexionsgesprach innerhalb des Teams und
am Ende aller Veranstaltungen an einer Schule
ein weiteres mit den Lehrpersonen statt. Dort
werden  anonyme  Ruckmeldungen von
Teilnehmenden Ubermittelt, die dann
wiederum von den Lehrpersonen reflektiert
und bearbeitet werden kénnen.

Diskriminierendes Verhalten durch | Durch die vorangestellte Fortbildung mit
Adressat*innen welches ggf. bekannt ist: | Lehrkraften gibt es eine Sensibilisierung der
(Mobbing, Diskriminierung aufgrund von | Mitarbeitenden fir Themen (,Arschbohrer” bei

Einschrankungen) anderen Kindern/ sex. Bilder versenden/
Cybergrooming/ Po anfassen...). Die
Mitarbeitenden sind so in vorbereitet und
kénnen ein Augenmerk/padagogische
Thematisierung auf eben diese Probleme
legen.

3.4. Umgang mit sozialen Medien

Zu Beginn des Projekttages legen wir bei der Vorstellung der gemeinsamen Regeln fest, dass
nicht von der Veranstaltung in sozialen Medien oder Chatgruppen gepostet wird und dass die
Beitrage der Jugendlichen im Raum bleiben und nicht weitergegeben werden.

Wenn wir die gemeinsamen Regeln besprechen, schlagen wir auch die Vereinbarung
"Verantwortungsvoller Umgang mit sozialen Medien" vor und erkldren, dass das fur uns
bedeutet, dass die Smartphones wahrend der Veranstaltung ausbleiben, so dass keine Fotos
sowie Video- oder Audioaufnahmen gemacht werden kdnnen. Dabei verweisen wir auch auf die
Regel, dass Gesagtes im Raum bleibt und daher nichts wahrend oder nach dem Projekttag auf
Social Media hochgeladen werden darf. Das gilt naturlich auch fur die Padagogen, so dass auf
keinen Fall Fotos gemacht werden. Des Weiteren verweisen wir darauf, dass unser Verein in Social
Media zu finden ist.

Daruber hinaus gelten die unter Umgang mit sozialen Medien festgeschriebenen Standards.

3.5. Beteiligung

Zu Beginn der Veranstaltung wird besprochen, welche Rechte die Teilnehmenden haben. Neben
diesen Rechten und daraus resultierenden Absprachen/Regeln, welche von den
Padagogenmitgebracht werden, kdénnen auch Teilnehmende Absprachenwtinsche fur das
Miteinander einbringen. Wenn neue Absprachenwunsche in mehreren Gruppen auftauchen,
werden diese in die Verhaltensvereinbarungen fur zuklnftige Veranstaltungen und die
Absprachen unter mit aufgenommen.
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In einer Feedbackrunde wird insbesondere thematisiert, was sich die Teilnehmenden flr eine
weitere Veranstaltung wiunschen wuirden und was ihnen dabei bezogen auf die soziale
Interaktion besonders wichtig ware. Neben diesem unmittelbaren Feedback sind spater
Rickmeldungen mit Hilfe von unseren Feedbackbdgen maoglich, welches die Jungen ausflillen
kénnen. Die Bogen dienen zum einen der Ausarbeitung des Sachberichtes, gleichzeitig jedoch
auch der Uberarbeitung des Schutzkonzeptes, sofern nétig.

Ein Plakat Verhaltensampel hangt im Veranstaltungsraum aus. Dies ist so aufgebaut, dass die
Jungen eigene weitere Punkte erganzen kdnnen die ihnen wichtig sind, diese werden dann in
Zukunft in die Verhaltensampeln des Vereins integriert. Genannte Themen werden von den
Padagog*innen notiert und gesammelt. Die gesammelten Dokumente flieRen in die nachste
Uberarbeitung des Schutzkonzeptes ein.

Den Teilnehmenden wird aul3erdem offen kommuniziert, dass sie im Anschluss der Veranstaltung
auch an Lehrpersonen zurtickmelden kénnen, was ihnen daran gefallen oder auch gefehlt hat.
Nach jedem Veranstaltungsdurchlauf an einer Schule findet ein Evaluationsgesprach zwischen
den Padagogenvon Jungenarbeit und den Lehrpersonen statt, wo unter anderem jene
Rickmeldungen Ubermittelt werden kénnen. Sollten dort ebenfalls Themen aufkommen, die fur
das Schutzkonzept relevant sind, werden auch diese in den Bearbeitungsprozess mit
aufgenommen.

3.6. Beschwerdemanagement

Zu Beginn wird auf das Beschwerdeplakat auf der Toilette und im Raum selbst hingewiesen. Die
Teilnehmenden werden informiert, dass sie sich Uber die Plakate (siehe Plakat Projekttage
Pravention gegen sexualisierte Gewalt) per QR-Code auf eine Internetseite kommen kénnen auf
der sie per E-Mail eine Beschwerde Uber eine Grenzverletzung an Jungenarbeit Hamburg e.V.
richten kénnen.

Auf der Website findet sich ebenfalls ein Formular, Gber das man sich anonym beschweren kann.
Die Nachricht erreicht den unter Beschwerdemanagement aufgefuhrten Kreis des
Beschwerdeteams.

Die Teilnehmenden werden darlUber informiert, dass es ein Beschwerdeteam (siehe Liste der
Ansprechpersonen fur das Beschwerdemanagement bei Jungenarbeit Hamburg e.V. gibt, die zum
Teil in Leitungspositionen sind und teilweise eine Fortbildung als Kinderschutzfachkraft absolviert
haben. Wenn Jungen sich an einzelne Personen wenden wollen, finden sie auf der Website
https://beschwerde.jungenarbeit.info  zusatzliche E-Mailadressen aller Mitglieder des
Beschwerdeteams.

Durch dieses Vorgehen kénnen auch Mitglieder einzeln und direkt angeschrieben und andere
ausgelassen werden. Diese Moglichkeit ist insbesondere sinnvoll, wenn beispielsweise der
Wunsch besteht, sich bewusst an eine Frau, einen Mann oder eine Person mit
Migrationsgeschichte zu richten.

Eine weitere Beschwerdemaoglichkeit fur die Teilnehmende der Praventionsveranstaltungen bietet
der Feedbackbogen unter dem siebten Punkt. Hier kdnnen die Teilnehmenden die Aussage ,Die
Mitarbeiter haben meine Grenzen geachtet” mit ,Ja” oder mit ,Nein” beantworten. Wird hier
.Nein” angekreuzt, wird dieses als Beschwerde gewertet und die Interventionskette (siehe
Interventionskette - Praventionsveranstaltungen) in Gang gesetzt.
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Die Bearbeitung der Beschwerde durch die*den Mitarbeiter*in, gegen die*den sich die
Beschwerde richtet, ist ausgeschlossen.

Das Beschwerdemanagement wird ebenfalls auf den Fortbildungen fur Fach- und Lehrkrafte
vorgestellt und gqilt gleichermalBen. AuBerdem kdénnen zum Abschluss der Fortbildung die
Teilnehmenden mittels der direkten Feedbackrunde ihre Rickmeldungen und Beschwerden
auBern.

3.7. Interventionskette — Praventionsveranstaltungen

Vorbemerkung

Zunachst ist festzuhalten, dass Grenzuberschreitungen im Rahmen der
Praventionsveranstaltungen sehr unterschiedlich sein kénnen und dementsprechend nicht
immer die gleichen Abldufe und Reaktionen folgen kénnen. Grenzverletzungen und Ubergriffe
sind komplex und kénnen sich anhand verschiedener Faktoren unterscheiden. Als Hilfestellung
ist unter 5.11 im Anhang ein Flussdiagramm zu finden.

Die Interventionskette beginnt, wenn Grenzverletzungen, Ubergriffe oder sexualisierte Gewalt
gemeldet oder beobachtet werden. Bei einer Meldung kann die Situation gerade passiert sein
oder weiter in der Vergangenheit zurtickliegen. Die grenzverletzende oder Ubergriffige Person
kann ein*n Mitarbeiter*in, eine aulenstehende Person, die entweder noch jugendlich oder
erwachsen ist, oder eine teilnehmende Person sein. Es kénnen auch mehrere Personen beteiligt
sein.

Bei der Beobachtung einer Situation hat sich diese im Rahmen der Praventionsveranstaltung
ereignet und kann deshalb nur von den anwesenden Personen verubt worden sein. Das sind in
der Regel die Mitarbeiter*innen von Jungenarbeit Hamburg oder die Teilnehmenden. Denkbar
sind aber auch auRenstehende Personen, wie Mitarbeiter*innen oder Besucher*innen des
Hauses der Jugend, in dem die Praventionsveranstaltung stattfindet oder Mitarbeiter*innen der
Kooperationsschule, die aus unterschiedlichen Grinden in Ausnahmefallen zugehend sein
kénnen. Je nachdem ist ein unterschiedlicher Umgang mit der jeweiligen Person notwendig.
Unabhangig davon erfolgt aber zundachst eine Einschatzung des Vorfalls gemal3 der
Verhaltensampel.

Ab dem Bekanntwerden muss eine detaillierte, fortlaufende Dokumentation (siehe Melde- und
Dokumentationsbogen) des Prozesses erfolgen. Generell ist es wichtig Ruhe zu bewahren,
bedacht und fachlich zu handeln, sodass keine vorschnellen Entscheidungen zu Lasten der
betroffenen Person getroffen werden und im Sinne des Schutzes der betroffenen Person zu
intervenieren.

Schritt 1 - Ersteinschatzung der schwere Situation mit Hilfe der Verhaltensampel

Angelehnt an die Vorgaben der Verhaltensampel wird eine fachliche Ersteinschatzung durch die
Mitarbeitenden vorgenommen beziehungsweise alleine von der mitarbeitenden Personen, die
nicht involviert ist, wenn es sich um eine Beschwerde gegen eine*n Mitarbeiter*in handelt. Im
Rahmen dieser Ersteinschatzung kann es zu drei Ergebnisse kommen, die unterschiedliche
Konsequenzen nach sich ziehen. Es kann die Einschatzung getroffen werden, dass die Situation in
den grunen, gelben oder roten Bereich der Ampel fallt. Im Folgenden sind die drei moéglichen
Ergebnisse sowie die notwendigen Interventionsschritte beschrieben.
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1. Situation fallt in den griinen Bereich der Ampel

Fallt die Situation in den griinen Bereich, hat sich keine Grenziberschreitung, kein Ubergriff und
keine sexualisierte Gewalt ereignet.

Schritt 2 - Gesprach zu Aufarbeitung der Situation

Deshalb muss die Situation mit der betroffene Person besprochen und neu eingeordnet werden.
Um das Vier-Augen-Prinzip gewahrleisten zu kénnen, wird die Veranstaltung unterbrochen, das
Gesprach mit der betroffenen Personen wird von beiden Mitarbeitenden vor der Tur des
Seminarraum geflihrt, wahrend die Gruppe sich im Seminarraum befindet und Pause hat. Sie
kann anschlieBend zusatzlich in der Gruppe thematisiert werden und ist danach abgeschlossen.
Die Intervention gilt dann als beendet.

2. Situation féllt in den gelben Bereich der Ampel

Schritt 2 - Thematisierung in der Gruppe

Fallt die Situation in den gelben Bereich, muss diese je nach Angemessenheit in der Gruppe
thematisiert und an Team und Leitung weitergetragen werden. Die Situation gilt dann mit Blick
auf den Prozess der konkreten Praventionsveranstaltung als abgeschlossen. Sie muss im Team
nachtraglich reflektiert und besprochen werden.

Schritt 3 - Umgang mit der grenzverletztenden Person

Handelt es sich um eine teilnehmende Person wird dieser durch die Mitarbeitenden unter
Verweis auf die gemeinsamen Absprachen und die Verhaltensampel am Anfang der
Praventionsveranstaltung zurtickgemeldet, dass dieses Verhalten unangemessen ist. Dabei wird
auch noch mal erklart, warum das so ist und der teilnehmenden Person vorgeschlagen, sich zu
entschuldigen. Die betroffene Person erhalt die Mdglichkeit, diese Einordnung zu erganzen und
wird anschlieBend gefragt, ob die Situation fur sie geklart ist.

Wenn die Grenzverletzung durch eine auBenstehende Person begangen wurde, wird in
Absprache mit der betroffenen Person bzw. mit den betroffenen Personen die Schule informiert,
die dann entscheidet, wie weiter mit der auRenstehenden Person zu verfahren ist.

Sollte es sich hier bei der grenzverletzenden Person um eine mitarbeitende Person handeln,
wird die Veranstaltung unterbrochen und die beiden Mitarbeiter*innen ziehen sich zu einer
Besprechung zurtick. Die mitarbeitende Person, die die Grenzverletzung nicht begangen hat,
erldutert der grenzenverletztenden Person die Grenzverletzung. Es wird gemeinsam nach einer
Lésung gesucht. In der Regel ist es eine Entschuldigung bei der Teilnehmenden Person, die vor
der Gruppe zu erfolgen hat. Nach der Veranstaltung ist eine Meldung (siehe Melde- und
Dokumentationsbogen) an die Leitung sowie eine teaminterne Nacharbeitung der Situation mit
kritischer Reflexion durchzufihren. Die Intervention gilt als beendet.

3. Situation féllt in den roten Bereich der Ampel

Fallt eine Situation in den roten Bereich und ereignet sich wahrend des laufenden Prozesses der
Veranstaltung muss und fachpersonelle Unterstitzung hinzugezogen werden. Handelt es sich bei
der Ubergriffigen Person um einen teilnehmende Person, wird die Veranstaltung pausiert und der
Vorfall bearbeitet. Handelt sich um eine mitarbeitende Person, wird die Veranstaltung
abgebrochen. Die unmittelbare Verfugbarkeit von personeller Unterstitzung muss vor der
Veranstaltung mit der Schule besprochen werden. Je nach Situation mussen ein bis drei Personen
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von der Schule hinzugezogen werden, um das Vier-Augen-Prinzip weiterhin aufrecht erhalten zu
kénnen.

Schritt 2 - Fokus auf der betroffenen Person:

Die erste mitarbeitende Person sucht mit der betroffenen Person und einer weiteren
unterstitzenden Person (im Sinne des Vier-Augen-Prinzips) einen ruhigen und in den Augen der
Betroffenen sicheren Ort auf und erklart in Ruhe, was in Folge getan wird, um den Umstanden
bestmdglich zu begegnen. Um Schutz fir die betroffene Person sowie die Padagogische
Fachkraft zu gewahrleisten, finden solche Gesprache immer im Beisein oder Hoérweite einer
dritten Person statt. Das Absondern in einen anderen Raum mit geschlossener Tur ist verboten.
Schulsozialarbeiter*in oder Lehrkrafte bzw. Fachpersonen sind wahrend der Veranstaltungen
telefonisch erreichbar um bei Bedarf (Gewahrleistung Vier-Augen-Prinzip) hinzu zu kommen.

Soweit es die psychische Verfassung zulasst, wird die betroffene Person gebeten, so detailliert
wie moglich von dem Vorfall zu berichten. Das Ziel an dieser Stelle ist es, die Verdachtsklarung
(nach Schritt 4 InsoFa/Kinderschutzfachkraft kontaktieren und Einschdtzung treffen) einzuleiten und
die betroffene Person weiterhin in einem ruhigen Setting zu begleiten. Ggf. wird die
InsoFa/Kinderschutzfachkraft telefonisch hinzugezogen. Die Schilderung wird genaustens
dokumentiert (siehe Melde- und Dokumentationsbogen) und der betroffenen Person werden die
weiteren Schritte im Prozess behutsam erlautert.

Im Zuge der Bearbeitung der eingegangenen Meldung muss erkennbar sein, welche Person
grenzuberschreitendes Verhalten zeigte.

Schritt 3 - Umgang mit gewalttatiger Person:

Handelt es sich bei der Person um eine teilnehmende oder auBenstehende Person und ist die
Gewaltsituation zuruckliegend, mussen weitere Schritte eingeleitet und weitere Institutionen
eingebunden werden. Die Information muss in Absprache mit der betroffenen Person an die
Schule  herangetragen werden und somit durch die betreffenden Fachkrafte
(InsoFa/Kinderschutzfachkraft/Vertrauenslehrkraft etc.) bearbeitet werden. Der betroffenen
Person werden daruber hinaus Beratungsstellen vorgeschlagen, bei der eine Fortfuhrung des
Verarbeitsungsprozesses ermdglicht werden kann.

Wenn sich nach der ersten Schilderung der betroffenen Person herausstellt, dass es sich bei der
beschuldigten Person um einen teilnehmenden Mitschiiler handelt werden in Absprache mit
der betroffenen Person Schulsozialarbeiter*innen oder Lehrkrafte bzw. Fachpersonen als
Unterstitzung fur die Gruppe sowie fur ein Gesprach mit der gewalttatigen Person
herangezogen. Die betroffene Person wird weiter durch zwei Mitarbeiternach dem Vier-Augen-
Prinzip betreut. Der betroffenen Person werden daruber hinaus Beratungsstellen vorgeschlagen,
bei der eine Fortfuhrung des Verarbeitungsprozesses ermdglicht werden kann.

Wenn es sich um eine auBenstehende Person handelt, kann die zweite mitarbeitende Person
mit Unterstitzung durch Schulsozialarbeiter*innen oder Lehrkrafte bzw. Fachpersonen die
Gruppe weiter beaufsichtigen. Die Schule wird informiert, ggf. wird Kontakt zur Polizei
aufgenommen, wenn die Situation akut/kurz zuruckliegend ist und die*der Tater*in ermittelt
werden muss.

Wird ersichtlich, dass es sich bei der gewalttatigen Person um eine der mitarbeitenden
Personen der Praventionsveranstaltung handelt, wird als erstes die beschuldigte Person des
Ortes verwiesen sowie ein Kontaktverbot bezlglich der betroffenen Person ausgesprochen. Im
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nachsten Schritt werden zwei Schulsozialarbeiter*in oder Lehrkrafte bzw. Fachpersonen fur die
Beaufsichtigung der restlichen Klasse sowie Unterstitzung hinzugezogen. Dann kénnen beide
Mitarbeitersich im Vier-Augen-Prinzip ausschlie3lich um die betroffene Person kimmern.

Jungenarbeit Hamburg eV versucht dafur Sorge zu tragen, dass fur den schwierigsten
Betreuungsfall bei einem Ubergriff unter der Jugendlichen untereinander bis zu vier
Fachpersonen hinzugezogen werden kénnen, die sich jeweils der Gruppe, im Vier-Augen-Kontext
der betroffenen Person sowie der beschuldigten Person annehmen.

Aufarbeitung mit der gesamten Gruppe:

Im Laufe des Prozesses besteht die Mdglichkeit, dass die Gruppe der unbeteiligten Schuler
Zeugen der Geschehnisse wird. Dies kann Auswirkungen auf die Gruppendynamik haben, Fragen,
Unsicherheiten oder Irritationen auslésen, die es padagogisch aufzuarbeiten gilt. Dies sollte
sofern madglich vor Ort mit der unterstitzenden zweiten Fachkraft erfolgen. Im Nachgesprach mit
den Lehrkraften wird die Situation aufgegriffen, um langerfristig in der Schule bearbeitet zu
werden.

Schritt 4 - InsoFa/Kinderschutzfachkraft kontaktieren und Einschatzung treffen

In Folge der Ersteinschatzung wird die InsoFa/Kinderschutzfachkraft telefonisch benachrichtigt,
die wahrend einer Praventionsveranstaltung erreichbar ist. Jungenarbeit Hamburg e.V. hat sich
dazu entschlossen, dass die Kinderschutzfachkraft am Veranstaltungstag nicht vor Ort ist, da
diese somit nicht selbst als beschuldigte Person in einen Konflikt involviert sein kann.

Nun wird der Kinderschutzfachkraft der Verlauf des Vorfalles entweder vom Jugendlichem selbst
oder von der ersten mitarbeitenden Person geschildert. Dies wird mit dem Jugendlichem vorab
besprochen und orientiert sich am Wunsch des Kindes.

Die Aufgabe der Kinderschutzfachkraft ist es, beratend zu agieren und zunachst eine
Einschatzung daruber abzugeben, ob es sich um einen unkonkreten Verdacht, einen konkreten
Verdacht oder eine bestatigte Gewaltausubung handelt. Je nach Beurteilung der Situation werden
die nachsten Schritte eingeleitet. Grundsatzlich gelten ab diesem Punkt die Schritte, auf die unter
Interventionsketten - allgemein eingegangen wurde.

Allgemein gilt: Die erste mitarbeitende Person dokumentiert den gesamten Verlauf nach dem
Melde- und Dokumentationsbogen.
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4. Hamburger Jungenaktionstag

4.1. Projektstruktur

Der Jungenaktionstag ist ein Projekt, das einmal im Jahr in den Hamburger Herbstschulferien
Uber einen ganzen Tag im Haus der Jugend Lattenkamp in Hamburg stattfindet. Im Netzwerk mit
einem Vorbereitungskreis werden vielfaltige Aktivitaten projektibergreifend geboten, wodurch
sich Jungen an diesem Tag bei einer angenehmen Atmosphare ausprobieren. Das Angebot
umfasst beispielsweise einen Kletterturm | Tai Chi | Lagerfeuer | Comic zeichnen | Capoeira |
Fotobox | Graffiti | Kickern mit Kickerprofis | Bogen schielen | schmieden | Basketball |
Breakdance | Nahen | Skateboarden | Kochmobil.

Die Zielgruppe sind Jungen zwischen 8 und 14 Jahren. Vielfach kommen die Jungen in Begleitung
von padagogischen Betreuer*innen, Eltern und Verwandten.

Neben aktiven Workshops kénnen die Teilnehmenden auch vor Ort Essen, Trinken und sich an
Informationsstanden mit verschiedenen inhaltlichen Fragen befassen.

4.2. Mitarbeitende

Fur die Organisation und Durchfihrung des Jungenaktionstags gibt eine Gesamtleitung und ein
padagogische Leitung. Die Aufgabe der Gesamtleitung ist die Beantragung und Abrechnung von
Finanzmitteln, die Uberwachung der Einhaltung des Schutzkonzeptes sowie die
Weiterentwicklung des Selbigen und die Bearbeitung von Beschwerden im Anschluss des
Jungenaktionstags.

Die padagogische Leitung ist fir die Vor- und Nachbereitung sowie flr die Durchfuhrung des
Tages verantwortlich. Am Tag der Veranstaltung ist es die Aufgabe der padagogischen Leitung,
den Kinderschutz zu gewahrleisten und zu intervenieren, wenn es Beschwerden gibt oder Gewalt
auftritt oder thematisiert wird. Die padagogische Leitung bildet ein Organisationsteam, an
welches unterschiedliche Aufgaben delegiert werden.

Das Organisationsteam besteht aus Vertreter*innen von Kooperationpartner*innen, die das
ganze Jahr uber zur Vorbereitung des Jungenaktionstages treffen.

Am Tag selbst sind neben dem Organisationsteam eine gré8ere Zahl an Padagog*innen fur die
Umsetzung des Tages verantwortlich. Die anwesenden Padagog*innen sind vor Ort sowohl
zustandig fur die Durchfuhrung einzelner Aktivitaten als auch fur die Durchfuhrung der
Organisation.

Die Auswahl der beteiligten Trager des Tages erfolgt durch das Organisationsteam. Neben den
hauptamtlichen Mitarbeitenden sind auch Honorarkrafte bei der Veranstaltung im Einsatz. Alle
Padagog*innen, die an der Umsetzung des Tages beteiligt sind, mussen ein erweitertes
FUihrungszeugnis ohne Eintrag vorlegen, das nicht alter als 5 Jahre ist und ggf. von Jungenarbeit
Hamburg e.V. bezahlt wird. Die Vorlage bei Honorarkraften, die nicht in einer Jugendeinrichtung
beschaftigt sind, erfolgt direkt bei Jungenarbeit Hamburg e.V. Bei Honorarkraften, die bei einer
beteiligten Jugendeinrichtungen tatig sind, wird von dieser bestatigt, dass ihre Mitarbeitenden
ein erweitertes Fihrungszeugnis vorgelegt haben.
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Die Trager werden im Vorlauf des Jungenaktionstag auf den Vorbereitungstreffen oder durch
Telefonate und E-Mails auf den Tag vorbereitet. Sie werden darUber informiert, was der Anlass
der Veranstaltung ist und welche Ziele mit dem Tag verfolgt werden.

Auf folgende grundlegende Dinge legen wir dabei Wert:
+ DieJungen sollen einen schénen Tag haben.

+ Die Jungen werden ermutigt und dafur gelobt, sich Neues zu wagen und verschiedene
Workshops auszuprobieren

+ Das Verhalten den Jungen gegenlUber beinhaltet groRtmodgliche Wertschatzung und
Respekt. Jedwedes (verbales, korperliches) grenzverletzendes Verhalten wird nicht
toleriert.

+ Alle beim Jungenaktionstag eingesetzten Mitarbeiter*innen und Honorarkrafte haben die
Verhaltensampel fir den Jungenaktionstag gelesen.

* Alle Mitarbeitenden und Honorarkrafte am Jungenaktionstag unterschreiben den
Verhaltenskodex.

Gibt es Beschwerden, die in den roten oder gelben Bereich der Verhaltensampel fallen, hat dies
verschiedene Konsequenzen und zwar in Abhangigkeit, von wem sie veribt wurden. Die
Konsequenzen fur festangestellte Mitarbeiter*innen von Jungenarbeit Hamburg sind im
Abschnitt Mitarbeiter*innenfihrung geregelt.

Handelt es sich um eine Honorarkraft, die bei Jungenarbeit direkt fur den Jungenaktionstag
angestellt wurde, wird bei einer Tat im roten Bereich der Ampel die Zusammenarbeit sofort und
unwiederbringlich beendet. Liegt die Tat im gelben Bereich, wird die Honorarkraft fur den Tag
freigestellt und ihr wird ein Relexionsgesprach in den nachsten zwei Wochen nach dem
Jungenaktionstag angeboten. Nimmt die Honorarkraft an diesem Gesprach teil und zeigt
Veranderungswillen, kann ein Einsatz im nachsten Jahr erfolgen. Fehlt der Veranderungswille
oder wiederholt sich das Verhalten im nachsten Jahr, wird die Zusammenarbeit mit sofortiger
Wirkung beendet.

Handelt es sich um Mitarbeiter*innen oder Honorarkrafte von Kooperationspartner*innen, liegt
die Zustandigkeit fur die personelle Konsequenzen primar bei der*dem jeweiligen
Kooperationpartner*in. Die Aufgabe der padagogischen Leitung des Jungenaktionstags ist es
jedoch, sicherzustellen, dass der*die Kooperationspartner*in bei einer Tat im roten Bereich der
Ampel die Person nie wieder im Rahmen eines Jungenaktionstags einsetzt und - bei einer Tat im
gelben Bereich der Ampel - nur noch indem Fall, wenn ein Verdnderungswille deutlich zu
erkennen ist.

Sollte die*der Mitarbeiter*in oder die Honorarkraft trotzdem wiederholt im gelben Bereich der
Ampeln handeln, muss der*die Kooperationspartner*in jeden weiteren Einsatz fur die Zukunft
ausschlieBen. Sollte in einem der genannten Falle auf Seiten der*des Kopperationspartner*in die
Bereitschaft dazu fehlen, wird die Kooperation beendet und jegliche weitere Zusammenarbeit
ausgeschlossen.

4.3. MaRnahmen gegen Machtmissbhrauch

Der Jungenaktionstag ist ein grolReres Fest auf dem es Machtmissbrauch vorzubeugen gilt.
Deshalb gibt es am Eingang einen Informationsstand, an dem sich beim Ankommen
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grundsatzliche Informationen Uber das Fest geholt werden kénnen. Die dort ankommenden
Besucher*innen (z. B. Jungen, Betreuer*innen, Eltern) werden darauf hingewiesen, dass im
Rahmen der Veranstaltung Mitarbeiter*innen durch gesonderte T-Shirts mit dem
Jungenaktionstag Logo erkennbar sind. Diese kdnnen jederzeit angesprochen werden und stehen
im Falle von Konflikten, Unsicherheiten oder Verstandnisfragen zur Verfugung.

Zudem ist der Stand am Eingang fur folgende Aufgaben gedacht:
» Fur alle Fragen zur Verfugung stehen.
* Jungen den Ablauf und den Ort erklaren

» Bei Konflikten intervenieren und zur Klarung dessen z.B. anwesende Betreuer*innen oder
Eltern heranziehen

+  Anlaufort fiir Ubergriffen und Beschwerden

+ Bei Unsicherheiten von Jungen (wie z.B. die Suche nach den Eltern, Pddagog*innen)
begleiten

+ Teilnehmende, die alleine stehen und unsicher wirken, werden angesprochen

4.3.1. Verhaltensampel des Jungenaktionstag

Im Folgenden wird eine Verhaltensampel fir das Teilprojekt Jungenaktionstag aufgefiihrt, an die
sich alle Mitarbeitenden und Honorarkraften zu halten haben. Die Ampel ist in Zusammenarbeit
des Vorbereitungskreises und Jungenarbeit Hamburg e.V. entstanden. Verhaltensweisen wurden
diskutiert und eingeordnet, um die gemeinsame Haltung der Mitarbeitenden zu gewahrleisten.
Die Ampel dient als Vorlage Situationen einzuschatzen sowie mit Adressat*innen Uber
grenziberschreitende sowie sinnvolle Verhaltensweisen der Mitarbeitenden zu sprechen.

Ein Plakat in Anlehnung an die folgende Ampel in kindgerechter Sprache wird am
Jungenaktionstag an mehreren Stellen ausgehangt. Am Infotresen im Eingangsbereich werden
die Kinder auf die Ampel hingewiesen und eventuelle Fragen werden beantwortet.
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ROTE AMPEL
Dieses Verhalten ist immer falsch!
Sollte ein unten genanntes Verhalten auftreten wird der Workshop / das Angebot oder ab einer
gewissen Schwere der gesamte Jungenaktionstag abgebrochen

Intimsphdre missachten

Intimbereich eine Kindes berthren oder ein Kind zwingen, den Intimbereich einer
anderen Person zu beruhren

Unangemessene korperliche Beruhrungen (z.B. Umarmung ohne Zustimmung)

Mediale Beitrage mit grenzverletzendem Verhalten oder altersunangemessene Beitrage
zeigen, wie beispielsweise Pornographie

zu Handlung zwingen, drangen

Korperliche Gewalt androhen oder durchfiihren, z.B. schlagen oder schutteln
Weitermachen, wenn Kinder ,Stopp” sagen

Verletzen (Fest anpacken/ am Arm ziehen)

sexuell missbrauchen

verbale, sexualisierte Gewalt

Adressat*innen einsperren
Isolieren

Entwilrdigende/erniedrigende Strafen (unangemessene Reaktion der Mitarbeiter*innen
auf Handlung, welche die kérperliche und psychische Unversehrtheit der Teilnehmenden
gefahrdet oder beruhrt, beispielsweise vor der Gruppe knien als ,Strafe” fir Stérung)

Psychische Gewalt durch z.B Ausschimpfen/ Blo3stellen (Vorfuhren vor der Gruppe)
/Gewalt androhen/Erniedrigung

grenzverletzende, sexistische Sprache verwenden

Belastigen

Bewusstes diskriminieren
Beleidigen und beschimpfen, beispielsweise rassistisch, queerfeindlich

Fotos von Kindern machen/ins Netz stellen
Erhebung personlicher Daten zur Kontaktaufnahme

Bewusste Aufsichtspflichtsverletzung

Diebstahl
Alkohol- und Drogenkonsum
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GELBE AMPEL

Grenzuberschreitendes Verhalten, welches aus Unwissenheit und fehlendem Bewusstsein
resultiert (beispielsweise unbeabsichtigte diskriminierende AuRerungen) kénnen vorkommen.
Treten solche Verhaltensweisen zu Tage, mussen diese reflektiert werden und der Workshop /
das Angebot pausieren, um allen Beteiligten die Mdglichkeit zur gemeinsamen Reflexion zu
geben. Ein Gesprach zwischen Organisationsteam und grenzverletzenden/Ubergriffigen Person
ist notig.

+ Keine Regeln festlegen
* Gemeinsame Regeln als Padagoge*in nicht befolgen

+ Befehlen, rumkommandieren

« Autoritares Erwachsenenverhalten, laut werden

« Uberforderung und Stress der P4dagog*innen an Kindern auslassen
» Sozialer Ausschluss (,in die Ecke stellen”)

« Auslachen

* Lacherlich machen, erniedrigen

» Stigmatisieren

* Unbewusstes diskriminieren
* Ungleichbehandlung von Teilnehmenden

* Nicht ausreden lassen/unterbrechen ohne Grund und Erlduterung
» Bedurfnisse der Kinder ignorieren
* Nicht ausreden lassen/unterbrechen ohne Grund und Erlduterung

* Personliche belastende Geschichte aus dem Leben des Mitarbeitenden erzahlen

« Uber Teilnehmende oder Mitarbeiter*innen lastern
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GRUNE AMPEL
Dieses Verhalten ist padagogisch richtig

Freiwilligkeit: jedes Kind kann selber entscheiden woran es teilnimmt und woran nicht
vor jeder Handlung, die die Personlichkeit oder die Privatsphare verletzten kénnen, nach
Erlaubnis fragen (Beispiele: ,Darf ich mal in Deinem Rucksack nachsehen, ob da nicht
doch ein Pullover ist?” oder ,Darf ich Dich auf den Stuhl heben?”; Ausnahmen sind
Handlungen zur Gefahrenabwehr)

Vier-Augen-Prinzip in herausfordernden Situationen (insbesondere bei Nahe-Distanz-
Thematik)

Positive Grundhaltung / Positives Menschenbild

Wertschatzen / Jedes Thema wertschatzen

Verstandnisvoll sein

Empathie verbalisieren, mit Kérpersprache, Herzlichkeit
Ausgeglichenheit

Freundlichkeit

Aufmerksames Zuhéren

Ressourcenorientiert arbeiten

Verlassliche Strukturen
Regelkonform verhalten
Klar sein

Verlasslichkeit
Vorbildliche Sprache
Integritat der Kinder achten und die eigene, gewaltfreie Kommunikation
Ehrlichkeit

Authentizitat
Transparenz
Unvoreingenommenheit
Fairness

Gerechtigkeit

Den Gefuhlen der Kinder Raum geben (bspw. Trauer zulassen)

Flexibilitat (Themen spontan aufgreifen, Frohlichkeit, Vermittler / Schlichter)
Begeisterungsfahigkeit

Ausgewogenes Verhdltnis von Nahe und Distanz in der Beziehungsarbeit
Teilnehmenden Raum geben, Wege, die aus der Situation fihren

Im Kontext der Freiwilligkeit handeln
n (Teilnehmende sind freiwillig hier und kdnnen selbst entscheide, woran sie sich
beteiligen)

(Korperlich) eingreifen, wenn Gefahr der Selbst- oder Fremdgefahrdung droht (in die
Privatsphare eindringen, wenn Gefahr droht)

Selbstreflexion

»Nimm nichts personlich”

Auf die Augenhohe der Kinder gehen

Impulse geben
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+ Keine Gewalt im Veranstaltungssetting dulden (kdrperlich, psychisch, sexualisiert)
+  Vorbild sein und diskiminierende AuRerungen im Veranstaltungssetting nicht dulden bzw.
darauf aufmerksam machen

Folgendes wird von Kindern und Jugendlichen moglicherweise nicht gerne gesehen, ist jedoch
richtig in der padagogischen Arbeit:

Regeln einzuhalten

Tagesablauf einhalten

Grenzuberschreitungen unter Kindern unterbinden

Kinder anhalten hausinterne Regeln zu beachten

Teilnehmende auf diskriminierendes Verhalten aufmerksam machen/aufklaren/ Vorbild
sein

Verbot, anderen zu schaden

4.3.2. Risikofaktoren und Schutzfaktoren

Anhand einer kritischen Analyse, in welchen Situationen es zu Nahe-Distanz-Problemen,
grenzuberschreitenden Handlungen oder Machtmissbrauch im Setting des Jungenaktionstages
kommen kann, wurden die folgende Risiken und Geféahrdungssituationen identifiziert.

Um diesen Risikofaktoren zu begegnen und die Wahrscheinlichkeit von Gefahrdungssituationen
maoglichst gering zu halten, wurden die folgende Schutzfaktoren erarbeitet. Alle Risiko- und
Schutzfaktoren werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Risikofaktoren Schutzfaktoren

Erwachsene aber auch andere Jungen kénnen | Freiwilligkeit stellt einen Schutzfaktor dagegen

Teilnehmer zu etwas zwingen. dar: Dadurch, dass alle Jungen bei der
Begrillung am Infostand, Uber unsere
Verhaltensampel und Uber die

Beschwerdeplakate informiert werden, dass
sie zu nichts gezwungen werden kénnen, wird
die Wahrscheinlichkeit erhdht, dass es erst gar
nicht versucht wird und wenn doch, dass dann
Hilfe geholt wird.

Padokriminelle*r Mitarbeiter*in oder | Mit unserer Checkliste far das
Honorarkraft oder  Mitarbeiter*in  oder | Bewerbungsgesprach versuchen wir
Honorarkraft mit padokriminellen Absichten | sicherzustellen, dass (potentiell)
im Team von Jungenarbeit Hamburg beim | padakriminielle Person sich erst gar nicht bei
Jungenaktionstag uns angestellt werden.

Das erweiterte polizeiliche FlUhrungszeugnis,
welches ohne Eintrage vorliegen muss, unsere
Vereinskultur der Achtsamkeit und unser
Schutzkonzept schaffen ein
taterunfreundliches Klima, welches geeinigt
ist, vor (potentiell) padakriminellen
Mitarbeiter*innen zu schutzen.

Einen weiteren Schutzfaktor stellt die
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Risikofaktoren Schutzfaktoren

Kooperation mit dem Haus der Jugend
Lattenkamp  sowie  diversen  weiteren
Kooperationspartner*innen dar, weil

Jungenarbeit dadurch nicht als intransparentes
und geschlossenes System agieren kann.

Padokriminelle*r Praktikant*in oder
Praktikant*in mit padokriminellen Absichten
im Team von Jungenarbeit Hamburg beim
Jungenaktionstag

Praktikant*innen mussen ebenfalls den
Verhaltenskodex unterschreiben und ein
erweitertes FUihrungszeugnis vorlegen.

Wahrend des Jungenaktionstags durfen sie
ausschlieBlich zusammen mit einer*einem
hauptamtlichen Mitarbeiter*in von
Jungenarbeit Hamburg tatig sein.

Padokriminelle*r Mitarbeiter*in oder
Honorarkraft oder Mitarbeiter*in  oder
Honorarkraft mit padokriminellen Absichten

Alle Kooperationspartner*innen stellen sicher,
dass die von eingesetzten Mitarbeiter*innen
und Honorarkrafte ein gultiges, erweitertes

padokriminellen Absichten, die versucht als
Elternteil oder Betreuer®in an der
Veranstaltung teilzunehmen

bei Kooperationspartner*innen am | Fihrungszeugnis vorweisen kénnen.

Jungenaktionstag Die taterunfreundliche Atmosphdare, die
Anwesenheit vieler Fachkrafte und die
Kombination mit Schutzfaktoren reduziert die
Wahrscheinlichkeit Ubergriffigen Verhaltens.

Padokriminelle Person oder Person mit| Wir weisen mit unserer Verhaltensampel flr

Kinder drauf hin, welches Verhalten von
Erwachsen nicht geht und damit auch darauf,
wovor die Jungen geschitzt sein sollen. Die
Plakate ermadachtigen die Jungen, sich zu
beschweren.

Dadurch verringern wir die Wahrscheinlichkeit
von  sexualisierter  Gewalt und von
Grenzverletzungen, in dem wir eine
taterunfreundliche Atmosphare schaffen.

Eine padokriminelle Person oder Person mit
padokriminellen Absichten im Beschwerde-
management

Die Beschwerden, die Uber die E-Mailadresse
oder Uber eines der Webformulare eingehen,
werden an das Team der Mitarbeiter*innen
des Beschwerdemanagements weitergeleitet.
So wird sichergestellt, dass keine Person eine
Beschwerde verheimlichen kann.

Eine padokriminelle Person oder Person mit
padokriminellen Absichten im Beschwerde-
management koénnte einzeln angeschrieben
werden und dann versuchen, die Beschwerde
zu vertuschen.

Es gibt einen Hinweis auf der Website, dass wir
innerhalb von 24 Stunden antworten und den
Eingang der Beschwerde bestatigen. Dabei
muss das gesamte Beschwerdemanagement
im CC sein. Sollte das nicht der Fall sein, bitten
wir, die Beschwerde noch mal an eine andere
Person zu richten.Auf diese Weise soll
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Risikofaktoren Schutzfaktoren

sichergestellt werden, dass keine Beschwerden
unterschlagen werden kénnen.

Nahe-Distanz Thematik beim Sport:
Padagog*innen konnten sportliche Aktivitaten
beim Jungenaktionstag ausnutzen, um
Kinder/Jugendliche intentional anzufassen.
Beispielsweise kénnte sich eine mitarbeitende
Person am Klettergerust an einer bestimmte
Stelle positionieren, an der viele Kinder
korperliche Hilfestellung bendtigen. Eine
grenzuberschreitende Beruhrung kann auch
affektiv stattfinden, z.B., wenn ein Kind
gestolpert ist und eine mitarbeitende Person
das Kind ungefragt am Hosenbund hochzieht.

Korperliche BerUhrungen sind laut
Verhaltenskodex nur im Falle von Selbst- oder
Fremdgefahrdung oder im Sinne einer

gerechtfertigten Hilfestellung beispielsweise
beim Sport oder bei Handarbeiten erlaubt,
wenn das Kind gefragt wurde und zugestimmt
hat oder wenn das Kind darum gebeten hat.

N&he-Distanz Thematik beim Handarbeiten:
Bei Handarbeitsworkshops, wie beispielsweise
dem Nahen, benétigen die Teilnehmenden
mitunter die Hilfestellung von Mitarbeitenden.
Dabei kann es zu Korperkontakt kommen, der
von der teilnehmenden  Person als
grenziberschreitend wahrgenommen wird.

Kérperliche Beruhrungen sind laut
Verhaltenskodex nur im Falle von Selbst- oder
Fremdgefahrdung oder im Sinne einer

gerechtfertigten Hilfestellung beim Sport oder
Handarbeiten erlaubt, wenn vorher danach
gefragt wurde.

Geschlossener Raum als Setting: Einzelne
Workshops finden in einem geschlossenen
Raum statt und dies birgt die Gefahr, sich nicht
unauffallig einem Thema entziehen zu kdnnen.
Sollte sich eine Person dazu entscheiden, den
Raum zu verlassen, kriegen es alle mit. Dies
kénnte wiederum zu Hemmungen fihren, aus
der Situation zu gehen.

Freiwilligkeit: Zu Beginn jedes Workshops /
jedes Angebots wird die Freiwilligkeit betont.
Jede Person kann den Raum, den Workshop /
das Angebot verlassen ohne dieses zu
begrinden.

Gruppendynamik/Gruppenzwang: Jugendliche
kénnten sich durch Padagog*innen aber auch
durch die Gruppendynamik (,Gruppenzwang")
gedrangt fuhlen, Aktionen mitzumachen, die
ihre persénlichen Grenzen Uberschreiten.

Freiwilligkeit: Zu Beginn jedes Workshops /
jedes Angebots wird die Freiwilligkeit betont.
Jede Person kann den Raum, den Workshop /
das Angebot verlassen ohne dieses zu
begrinden.

Privatsphare beim Umziehen oder Toilette: Die
Privatsphdare der Teilnehmenden kénnte
verletzt werden, wenn jungere Teilnehmende
durch Padagog*innen zur Toilette begleitet
werden oder beispielsweise beim Spielen nass
geworden sind und Padagog*innen beim
Umziehen helfen.

Laut Verhaltenskodex ist das Eindringen in die
Privatsphare, wie in Umkleiderdumen oder
Toilettenkabinen, aufer in Notfallen (Selbst-
oder Fremdgefahrdung) untersagt. Deshalb
durfe nur Bezugspersonen beim Umziehen
helfen.

52 von 83




Risikofaktoren Schutzfaktoren

Privater Kontaktaustausch/Private Gesprache:

Aufgrund der lockeren Atmosphare kénnte
eine unklare Beziehungsebene zwischen den
Padagog*innen und Teilnehmenden
entstehen. Dies konnte unter anderem zu
einen privaten Kontaktaustausch fliihren sowie
zu Gesprachsthemen, die persdnliche Grenzen
der Teilnehmenden Uberschreiten. Als Beispiel:
Padagog*in erzahlt von privaten Problemen in
der Familie. Der*die Teilnehmer*in traut sich
nicht, das Gesprach abzubrechen, da es sich
um eine erwachsene Autoritatsperson handelt.

Es ist Padagog*innen nicht erlaubt personliche
Kontaktdaten der Jungen zu erfragen und
eigene persénliche Kontaktdaten
herauszugeben.

Laut Verhaltenskodex ist es nicht erlaubt,
personliche, belastende Inhalte aus dem
eigenen Leben zu erzahlen.

Ubersehen von unsicheren Situationen durch
hohe Teilnehmer*innenzahl: Es ist schwieriger
den Uberblick zu behalten, wenn Riume, in
denen Veranstaltungen stattfinden, nicht klar
begrenzt sind bzw. eine hohe Fluktuation an
unterschiedlichen Orten herrscht.

Manche Kinder/Jugendliche haben Erwachsene
dabei, andere wiederum nehmen alleine am
Jungenaktionstag teil. Dies tragt weiter dazu
bei, dass unsichere Situationen schneller
Ubersehen werden kénnen.

Durch das offene Setting sind immer mehrere
Padagog*innen in der Nahe, die
grenzuberschreitende Situationen erkennen
und ggf. einschreiten kénnen.

Zudem sind Mitarbeitende des
Jungenaktionstages anhand deren T-Shirts mit
dem Jungenaktionstag Logo visuell zu
identifizieren. (siehe T-Shirts)

Es gibt eine Gruppe von Mitarbeitenden des
Jungenaktionstags die in  regelmaligen
Abstanden Awareness Rundgange in
gekennzeichnetem T-Shirt durchfuhren. So
kann zum einen fur jene Teilnehmende
Prasenz gezeigt werden, die sich unsicher
fihlen und Ansprechpersonen suchen und
zum anderen kann die Grundstimmung als
auch unterschiedliche  Gruppendynamiken
beobachtet werden.

Berihrungen bei Trost: Sollte es dazu
kommen, dass ein Jungetraurig ist und/oder
sich verletzt hat, kénnte eine Umarmung als
naheliegende MalBnahme erscheinen.
Korperliche Nahe birgt in jedem Fall die
Gefahr, eine  personliche Grenze zu
Uberschreiten.

Kérperliche BerUhrung nur im Notfall: Allen
Mitarbeitenden sind die Risiken von
Grenzverletzungen bei korperlichen
Beruhrungen bekannt. Daher finden auch
keine Umarmungen zum Trost von einzelnen
Teilnehmenden statt. Teilnehmende werden
nur berthrt, wenn die Gefahr der Selbst- oder
Fremdgefahrdung droht.

Ein Junge braucht Unterstutzung, z.B. weil es
ein Getrank verschuttet hat und sein T- Shirt
wechseln muss. Das Kind hat sich vor
mehreren Wochen den Arm gebrochen und

Um die Situation fir den Jungen nicht noch
unangenehmer zu machen, wird das das vier-
Augen-Prinzip wie folgt umgesetzt: Eine
weitere hauptamtliche Mitarbeiter*in von
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Risikofaktoren Schutzfaktoren

tragt einen Gips. Daher braucht das Kind Hilfe | Jungenarbeit Hamburg oder einer
beim Umziehen. Die erziehungsberechtigte | kooperierenden Einrichtung wird dazu geholt
Person ist gerade nicht aufzufinden. und steht vor der nur einen Spalt ge&ffneten
Tur, hinter der dem Jungen beim Umkleiden
geholfen wird. Die zweite Person muss Sorge
dafur tragen, dass der Spalt so klein wie
mdglich ist und niemand - inklusive sie selber
- durch den Spalt blickt.

Unfachliche Aufarbeitung einer | Gesprache  in Folge  von Ubergriff
Grenzverletzung oder eines Ubergriffs bspw. | /Grenzverletzung/Persdnliche  Fragen/  An-
von nur ein Fachkraft vertrauen durch Kinder finden immer im

Beisein oder Horweite einer dritten Person
statt. Die Kinderschutzfachkraft ist wahrend
der Veranstaltungen telefonisch erreichbar.
Ausfuhrlicher siehe Interventionskette.

4.4. Umgang mit sozialen Medien

Im Rahmen des Jungenaktionstages gibt es die Vorgabe, dass keine Fotos mit Gesichtern von
Jungen veroffentlicht werden durfen, weder in der Werbung davor, noch in der Berichterstattung,
beispielsweise auf unseren Internetseiten. Eine Veroffentlichung mit Gesicht wirde immer die
Zustimmung von Erziehungsberechtigten voraussetzen.

Der vorhandene Instagram Account unterliegt den internen Regeln, wie unter Umgang mit
sozialen Medien dargestellt wurde. Uber den Instagramkanal Jungenarbeit Hamburg werden nur
die Angebote der Veranstaltung gepostet.

Im Rahmen des Jungenaktionstags ist ein*e autorisierte*r Fotograf*in anwesend. Die Person ist
berechtigt, die Workshops und die daraus folgenden Produkte zu fotografieren. Auch fur diese
Person gilt, dass Teilnehmende nicht mit Gesicht bzw. Gesichter nur mit Erlaubnis von
Erziehungsberechtigten fotografiert werden durfen.

Fotos, die spater veroffentlicht werden, z.B. im Jahresbericht von Jungenarbeit Hamburg e.V.
werden nur mit Erlaubnis durch Erziehungsberechtigte verwendet (wenn ein Gesicht zu sehen ist)
oder die Kinder werden ohne Gesichter gezeigt.

4.5. Beteiligung

Im Hinblick auf die eigene Qualitatsentwicklung auch unter dem Aspekt der Mitsprache werden
die Teilnehmer*innen anonym nach ihrer Zufriedenheit von Angeboten befragt. Des Weiteren
befragen wir die Jungen nach ihren Wanschen furs nachste Jahr, sodass sie und ihre Ideen und
Winsche gehért werden - sowie nach Mdoglichkeit - umgesetzt werden. Mithilfe der
Evaluationsbdgen kénnen die Ideen, Kritik oder Feedback schriftlich festgehalten werden.

Zusatzlich kénnen die Teilnehmer*innen auch anhand eines Plakates im Eingangsbereich des
Jungenaktionstages ihre Kritik und Feedback verschriftlichen oder niedermalen. Die Evaluation
bietet sowohl die Mdglichkeit der Beteiligung als auch die Option, Beschwerden weiterzugeben.
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AuBerdem werden teilnehmende Einrichtungen befragt, ob sie uns einen Uberblick des
Feedbacks von Jungen geben kénnen.

So erhalt Jungenarbeit Hamburg e.V. eine Auswahl an Antworten darauf, wie Jungen der Tag
gefallen hat. Werden Beschwerden gedullert, wird diesen nachgegangen und ggf. das
Schutzkonzept geandert, wenn sich herausstellt, dass diese mit seinen Instrumenten nicht
ausreichend schitzt.

Die Materialien werden im Nachhinein fur die Evaluation des Tages ausgewertet und in die
weitere Planung miteinbezogen.

Neben der inhaltlichen Beteiligung der Teilnehmenden soll auch eine Evaluation des
Sicherheitsgefuhls der Teilnehmenden Platz finden. Dafur gibt es am Informationsstand die
Moglichkeit, ein digitales Feedback mit spielerischem Aufbau durchzufuhren. Inhaltlich geht es
dabei vor allem darum, wie sicher sich die Teiinehmenden wahrend der Veranstaltung gefuhlt
haben. Diese Thematik wird in kindgerechten Fragen abgebildet und zudem soll der
Gamifizierungsansatz den Anreiz der Beteiligung erhéhen.

Eine weitere MoAglichkeit der Beteiligung stellt die teiinehmende Beobachtung von Jugendlichen
dar. Hierbei werden Jugendliche ab 13 Jahren vorher geschult. Sie sollen an der Veranstaltung und
den unterschiedlichen Workshops teilnehmen und beobachten, was ihnen auffallt. Dies kénnen
Lacken sein, die eine Gefahr fur die Sicherheit der Teilnehmer*innen darstellen als auch
Auffalligkeiten im Verhalten der Mitarbeitenden. Im Anschluss des Jungenaktionstages findet ein
Treffen statt, an dem die Jugendlichen berichten kénnen, wie sie den Tag aus ihrer
teilnehmenden Perspektive wahrgenommen haben. Diese Informationen werden von
Mitarbeitenden notiert und flieRen in die kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem
Schutzkonzept ein.

Ein Plakat Verhaltensampel hangt im Veranstaltungsraum aus. Dies ist so aufgebaut, dass die
Jungen eigene weitere Punkte erganzen kdénnen die ihnen wichtig sind, diese werden dann in
Zukunft in die Verhaltensampeln des Vereins integriert.

Genannte Themen werden von den Padagog*innen notiert und gesammelt. Die gesammelten
Dokumente flieBen in die nachste Uberarbeitung des Schutzkonzeptes ein.

4.6. Beschwerdemanagement

Das Beschwerdemanagement umfasst mehrere MalBnahmen, die im Folgenden aufgefihrt sind.

4.6.1. T-Shirts

Am Jungenaktionstag selbst gibt es am Eingang und auf dem Gelande an verschiedenen Orten
Mitwirkende, die ein T-Shirt mit dem Logo des Jungenaktionstages tragen. Auf diese Menschen
werden am Eingang sowohl die Jungen als auch Begleitpersonen hingewiesen. Wenn es etwas
gibt, wobei die Jungen Unterstitzung bedurfen, sind diese Personen ansprechbar.

Die Reaktionen auf eine Ansprache richtet sich nach dem Anlass des Gesuches. Die Anldsse der
Kontaktaufnahme kénnen vielzahlig sein. Bei kleineren Dingen wie der Frage nach bestimmten
Personen und / oder die Frage nach einem Kuhlpad wird den Jungen selbststandig geholfen. Bei
Streitigkeiten zwischen Jungen wird selbst gehandelt und vermittelt und / oder als Unterstutzung
entsprechende Kontaktpersonen z.B. begleitende Padagog*innen gesucht, die weiter
unterstutzen kénnen.
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Das konkrete Vorgehen bei einem Verdachtsfall von grenzverletzendem Verhalten wird im
folgenden Abschnitt Interventionskette - Jungenaktionstag genauer erlautert.

4.6.2. Plakate

Unterstutzt wird die Ansprache durch ein Plakat, das auf die Personen hinweist, die ein
Jungenaktionstags-T-Shirt tragen und jederzeit fUr Unterstutzung und Hilfe angesprochen
werden kdnnen. Das Plakat ist in einfacher Sprache verfasst.

Das Plakat ist in den Raumlichkeiten u.a. in den Toilettenkabinen des Hd] Lattenkamps
angebracht. Der Vorteil der Toilettenkabinen ist, dass es dort ungestort gelesen und fotografiert
werden kann. Das Plakat weist auf die Mdglichkeit hin, dass mit Hilfe eines QR Codes eine E-Mail
an beschwerde@jungenarbeit.info geschrieben oder eine Website mit Formularen und weiteren
Informationen besucht werden kann (siehe https://www.beschwerde.jungenarbeit.info/). Auf der
Website gibt es ein anonymes Beschwerdeformular und eines flr eine namentliche Beschwerde.
Des weiteren sind die E-Mail-Adresse von Ansprechperson zu finden, an die sich direkt gewandt
werden kann.

Wenn eines der Beschwerdeformulare ausgefullt wird, wird dieses automatisch an die E-
Mailadresse beschwerde@jungenarbeit.info weitergeleitet. Diese E-Mailadresse wird am
Jungenaktionstages von der padagogischen Leitung alle 15 Minuten Uberpruft, um eine schnelle
Intervention zu ermdglichen. Zusatzlich ist das Handy der padagogischen Leitung so eingerichtet,
dass mit Hilfe von Push-Benachrichtigungen tber den Eingang neuer E-Mails informiert wird.

4.7. Interventionskette — Jungenaktionstag
Vorbemerkung

Die Interventionskette beginnt, wenn Grenzverletzungen, Ubergriffe oder sexualisierte Gewalt
gemeldet oder beobachtet werden. Bei einer Meldung kann die Situation gerade passiert sein
oder weiter in der Vergangenheit zurtickliegen. Die grenzverletzende oder Ubergriffige Person
kann ein*n Mitarbeiter*in, eine aullenstehende Person, die entweder noch jugendlich oder
erwachsen ist, oder eine teilnehmende Person sein. Es kénnen auch mehrere Personen beteiligt
sein.

Bei der Beobachtung einer Situation hat sich diese im Rahmen des Jungenaktionstags ereignet
und kann deshalb nur von den anwesenden Personen veribt worden sein. Das sind die
Mitarbeiter*innen von Jungenarbeit Hamburg, Honorarkrdfte und Mitarbeiter*innen von
Kooperationspartner*innen (im Folgenden als mitarbeitende Personen zusammengefasst), die
Teilnehmenden oder Besucher*innen wie Bezugserwachsene (im Folgenden als auRenstehende
Personen bezeichnet). Je nachdem ist ein unterschiedlicher Umgang mit der jeweiligen Person
notwendig. Unabhangig davon erfolgt aber zunachst eine Einschatzung des Vorfalls gemaR3 der
Verhaltensampel. Generell gilt ab Eingang der Information eine detaillierte, fortlaufende
Dokumentation (siehe Melde- und Dokumentationsbogen) des Prozesses, welcher als
Flussdiagramm aufbereitet ist.

Ab Bekanntwerden ist es wichtig Ruhe zu bewahren, bedacht und fachlich zu handeln, sodass
keine vorschnellen Entscheidungen zu Lasten der betroffenen Person getroffen werden.
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Schritt 1 - Abwendung der Gefahrensituation

Zu Beginn der Intervention, wird mindestens eine weitere mitarbeitende Person hinzugezogen,
welche Uber die Situation informiert wird und die Aufgabe der ersten mitarbeitenden Person
Ubernehmen kann, falls diese beispielsweise gerade am Informationsstand / in einem Workshop /
einen Angebot tatig war.

Eine dritte mitarbeitende Person wird verstandigt, wenn die Bezugserwachsenen aktuell nicht
beim Kind sind und auf dem Gelande gesucht werden mussen oder ggf. erst angerufen werden
mussen. Mit dem Kind wird besprochen, ob erst auf die Bezugserwachsenen gewartet werden
soll oder ob die erste mitarbeitende Person mit Unterstlitzung einer weiteren Person (Vier-
Augen-Prinzip) mit dem Kind schon einen ruhigen Ort aufsuchen soll, wo die Bezugserwachsenen
dann von der dritten mitarbeitenden Person hinzugeholt werden.

Die zweite und/oder dritte mitarbeitenden Personen stehen der ersten mitarbeitenden Person
bei Unsicherheiten und zur Unterstutzung zur Verfigung.

Der ruhige Ort ist ein BUroraum im HdJ Lattenkamp, der fir den Jungenaktionstag fur jene Falle
reserviert ist. Dieser befindet sich ebenerdig im Gebaude. Der Schliussel wird am
Informationsstand aufbewahrt bzw. von einer mitarbeitenden Person bei sich getragen und kann
dort bei Bedarf abgeholt werden.

Schritt 2 - Ersteinschatzung der schwere Situation mit Hilfe der Verhaltensampel

Angelehnt an die Vorgaben der Verhaltensampel wird eine fachliche Ersteinschatzung der
Mitarbeitenden vorgenommen. Im Rahmen dieser Ersteinschatzung kann es zu drei Ergebnisse
kommen, die unterschiedliche Konsequenzen nach sich ziehen. Es kann die Einschatzung
getroffen werden, dass die Situation in den grtinen, gelben oder roten Bereich der Ampel fallt. Im
Folgenden sind die drei moglichen Ergebnisse sowie die notwendigen Interventionsschritte
beschrieben.

1. Situation fallt in den griinen Bereich der Ampel

Fallt die Situation in den griinen Bereich, hat sich keine Grenziberschreitung, kein Ubergriff und
keine sexualisierte Gewalt ereignet.

Schritt 2 - Gesprach zu Aufarbeitung der Situation

Deshalb muss die Situation mit der betroffenen Person besprochen und neu eingeordnet werden.
Dabei ist mindestens das Vier-Augen-Prinzip in dem Sinne zu gewahrleisten, dass zwei
mitarbeitende Personen anwesend sind. AulRerdem ist der*die Bezugserwachsene anwesend. Die
Intervention gilt dann als beendet.

2. Situation féllt in den gelben Bereich der Ampel
Schritt 2 - Thematisierung gegentuiber dem betroffenen Kind

Fallt die Situation in den gelben Bereich, wird dem betroffenen Kind zuriickgemeldet, dass das
Verhalten der anderen Personen grenzverletzend und damit nicht hinnehmbar ist und dass es
gut war, dass das Kind von der Grenzverletzung berichtet hat. Damit wird das Kind positiv in
seinem Verhalten bestarkt. AnschlieRend wird es nach seinen Winschen, Bedurfnissen und
Loésungsideen zur Klarung der Situation gefragt. Diesen ist Folge zu leisten.
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Hat das betroffene Kind keine eignen Lésungsideen, werden ein gemeinsames Klarungsgesprach
mit der grenzUberschreitenden Person, ein Gesprach in Abwesenheit des betroffenen Kindes und
eine Entschuldigung der grenzlberschreitenden Person vorgeschlagen. Je nach Wunsch des
betroffenen Kindes, ist eine der Optionen umzusetzen.

Schritt 3 - Umgang mit der grenzverletzenden Person

Wenn die Grenzverletzung durch eine teilnehmende Person begangen wurde, wird diese
gesucht und ihr zurickmeldet, dass das Verhalten inakzeptabel ist und beim Jungenaktionstag
nicht geduldet wird. Eine Meldung an den*die Bezugserwachsene hat zu erfolgen. Es muss ein
Klarungsgesprach mit dem betroffenen Kind und eine Entschuldigung erfolgen, es sei den, das
betroffene Kind erwtinscht keine erneute Begegnung.

Handelt es sich um eine auBenstehende Person, wird diese gesucht und das grenzverletzende
Verhalten thematisiert. Bei Einsicht, muss eine Entschuldigung erfolgen, es sei den, das
betroffene Kind erwinscht keine erneute Begegnung. Bei fehlender Einsicht, wird die Person mit
sofortiger Wirkung des Geldndes verwiesen und ggf. die Polizei verstandigt.

Handelt es sich bei der grenzverletzenden Person um eine mitarbeitende Person muss die
Grenzverletzung reflektiert werden und der Workshop / das Angebot pausieren, um allen
Beteiligten die Moglichkeit zur gemeinsamen Reflexion zu geben. Ein Gesprach zwischen
Organisationsteam und der grenzverletzenden Person ist nétig. Je nach Wunsch des betroffenen
Kindes kann es noch ein gemeinsames Klarungsgesprach mit Entschuldigung geben.

Der Vorfall wird im Organisationsteam nachtraglich reflektiert und besprochen. Es ist eine
Meldung (siehe Melde- und Dokumentationsbogen) an die Leitung sowie eine teaminterne
Nacharbeitung der Situation mit kritischer Reflexion durchzufthren.

Die Intervention gilt als beendet.

3. Situation fallt in den roten Bereich der Ampel
Schritt 2 - Fokus auf der betroffenen Person:

Die erste mitarbeitende Person Ubernimmt die Verantwortung Uber den weiteren Verlauf. Diese
sucht mit dem Kind und den Bezugserwachsenen oder einer weiteren Fachperson (Vier-Augen-
Prinzip), falls diese schon vor Ort sind, den Buroraum auf. Sollte ein weiteres befreundetes Kind
dabei sein, welches vom betroffenen Kind als Unterstitzung wahrgenommen wird, kann jenes,
wenn es das selbst auch méchte, mit in den Biroraum kommen.

Im Buro befindet sich eine Telefonliste der wichtigsten Kontakte im Notfall (Rettungsdienst,
Polizei...) sowie der Melde- und Dokumentationsbogen  (siehe Melde-  und
Dokumentationsbogen).

Dem betroffenen Kind und ggf. den Bezugserwachsenen wird nun das weitere Vorgehen in Ruhe
erlautert, falls dies nicht schon in einem vorherigen Schritt passiert ist.

Das Ziel an dieser Stelle ist es, mit der Verdachtsklarung zu beginnen. Wenn es die psychische
Verfassung des Kindes zulasst, soll nun mdglichst genau berichtet werden, was in der Situation
passiert ist.

Ggf. wird die InsoFa/Kinderschutzfachkraft telefonisch hinzugezogen. Die Schilderung wird
genaustens dokumentiert (siehe Melde- und Dokumentationsbogen) und der betroffenen Person
werden die weiteren Schritte im Prozess behutsam erldutert.
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Im Zuge der eingegangenen Information muss erkennbar sein welche Person
grenziberschreitendes Verhalten zeigte.

Der betroffenen Person sowie deren Bezugserwachsenen und/oder deren Eltern werden daruber
hinaus Beratungsstellen vorgeschlagen, bei der eine Fortfihrung des Verarbeitungsprozess
ermoglicht werden kann.

Schritt 3 - Umgang mit gewalttatiger Person:

Handelt es sich bei der Person um eine teilnehmende oder aullenstehende und ist die
geschilderte Gewaltsituation zuruickliegend, missen weitere Schritte eingeleitet und ggf. weitere
Institutionen eingebunden werden. Die Information muss in Absprache mit der Betroffenen an
die Bezugserwachsenen herangetragen werden.

Wenn sich nach der ersten Schilderung der betroffenen Person herausstellt, dass es sich bei der
beschuldigten Person um eine teilnehmende Person handelt werden weitere mitarbeitende
Fachpersonen fur ein Gesprach mit der gewalttatigen Person herangezogen. Auch hier gilt die
Dokumentationspflicht (siehe Melde- und Dokumentationsbogen).

Wenn es sich um eine auBenstehende Person handelt, muss eine Info an die
Bezugserwachsenen gehen. Ggf. wird der Kontakt zur Polizei aufgenommen, wenn die Situation
akut/kurz zuruckliegend ist und die*der Tater*in ermittelt werden muss.

Wird ersichtlich, dass es sich bei der gewalttatige Person um eine mitarbeitende Person handelt,
wird ggf. der Workshop / das Angebot abgebrochen, wenn diese Personen mit derartigem
betraut war und die beschuldigte Person des Ortes verwiesen sowie ein Kontaktverbot bezuglich
der betroffenen Person ausgesprochen.

Schritt 4 - InsoFa/Kinderschutzfachkraft kontaktieren und Einschatzung treffen

Die InsoFa/Kinderschutzfachkraft, die am Tag des Jungenaktionstages anrufbereit ist, wird nun
telefonisch Uber die Umstande informiert. Jungenarbeit Hamburg e.V. hat sich dazu entschlossen,
dass die InsoFa/Kinderschutzfachkraft am Veranstaltungstag nicht vor Ort ist, da diese somit
nicht selbst als beschuldigte Person in einen Konflikt involviert sein kann.

Nun wird der InsoFa/Kinderschutzfachkraft der Verlauf des Vorfalles entweder vom Kind selbst
oder von der ersten mitarbeitenden Person geschildert. Dies wird mit dem Kind vorab
besprochen und orientiert sich am Wunsch des Kindes.

Die Aufgabe der Kinderschutzfachkraft ist es, beratend zu agieren und zundachst eine
Einschatzung dartber abzugeben, ob es sich um einen unkonkreten Verdacht, einen konkreten
Verdacht oder eine bestatigte Gewaltausubung handelt.

Je nach Beurteilung der Situation werden die nachsten Schritte eingeleitet. Grundsatzlich gelten
ab diesem Punkt die Schritte, auf die unter Interventionsketten - allgemein eingegangen wurde.

Allgemein gilt: Die erste mitarbeitende Person dokumentiert den gesamten Verlauf nach dem
Melde- und Dokumentationsbogen (siehe Melde- und Dokumentationsbogen).
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5.

Verhaltenskodex

Fir Mitarbeiter*innen und Honorarkrafte

Inakzeptables Verhaltens // sofortige Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses

Korperliche Gewalt durchfihren oder androhen

Sexualisierte Gewalt (physisch als auch verbal)

Diebstahl

Alkohol- und Drogenkonsum

Adressat*innen einsperren

Verletzen der Privatsphare (bspw. ungefragtes Betreten einer Umkleidekabine,
Eindringen in eine Toilettenkabine), ohne dass die Gefahr von Selbstgefahrdung vorliegt
korperliche Beruhrungen, wenn keine Selbst- oder Fremdgefahrdung vorliegt, ohne
Zustimmung (bspw. bei Hilfestellungen) und ohne Aufforderung

Psychische Grenzverletzungen (z.B. Erniedrigung, Auslachen...)

Inakzeptables Verhalten // bei fehlender Veranderungsbereitschaft: bei Mitarbeiter*innen
- Beendigung des Beschaftigungsverhdltnisses, bei Honorarkraften — keine weitere
Zusammenarbeit

Verbale Ubergriffe (z.B. private Gespréchsinhalte aus dem Leben der mitarbeitenden
Person)

(Unbewusste) diskriminierende Beleidigungen/Beschimpfungen jeglicher Art (rassistisch,
sexistisch, queerfeindlich...)

Teilnehmende zu einer Handlung des padagogischen Angebotes zwingen/drangen
Teilnehmende ohne Einwilligung photographieren und/oder auf Social Media teilen

Grenzwertiges Verhalten

Ungleichbehandlung von Teilnehmenden

~Laut werden”

Teilnehmende zu einer Handlung uUberreden
Bestrafung androhen

Uber andere Teilnehmende oder Mitarbeitende lastern

Padagogisch richtiges Verhalten

Im Kontext der Freiwilligkeit handeln: Teilnehmende sind freiwillig hier und kénnen
daher auch selbst entscheiden, woran sie sich beteiligen und wann sie den Raum
verlassen mochten

Korperlich eingreifen, wenn die Gefahr der Selbst- und/oder Fremdgefahrdung besteht
In die Privatsphare eindringen, wenn die Gefahr der Selbst- und/oder Fremdgefahrdung
besteht

Vier-Augen-Prinzip in herausfordernden Situationen (insbesondere bei Nahe-Distanz-
Thematik)

Keine Gewalt (kdrperlich/psychisch/sexualisiert) im Veranstaltungssetting dulden

Wege, die aus der Situation fuhren, freihalten/ Teilnehmenden Raum geben

Vorbild  fur  Teilnehmende sein und diskriminierende Beleidigungen im
Veranstaltungssetting nicht dulden

Teilnehmende auf diskriminierendes Verhalten aufmerksam machen/ aufklaren
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6. Selbstverpflichtungserklarung

far Mitarbeiter*innen und Honorarkrafte bei Jungenarbeit Hamburg eV
NAME: oottt

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, mich an den Verhaltenskodex des Schutzkonzept zu
halten, gemal3 der Inhalte des Schutzkonzeptes zu handeln und diese nach innen und aul3en zu
vertreten.

Des Weiteren bestatige ich, das Schutzkonzept gelesen zu haben und erkldare mich mit allen
Inhalten einverstanden. Mir ist klar, dass jegliche sexualisierte Grenziberschreitung sowie
unangemessener Korperkontakt mit den Adressat*innen rechtliche Folgen bis zur Kundigung
und eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen kann.

Ich versichere, nicht wegen einer in 872a Abs. 1 SGB VIII benannten Straftat rechtskraftig
verurteilt worden zu sein und dass derzeit weder ein gerichtliches Strafverfahren noch ein
staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren wegen einer solchen Straftat gegen mich anhangig ist.

Sollte ich davon Kenntnis erlangen, dass gegen mich ein Ermittlungsverfahren wegen einer der in
872a Abs. 1 SGB VIII genannten Straftaten eingeleitet worden ist, verpflichte ich mich, die
Geschaftsfuhrung von Jungenarbeit Hamburg e.V. hiertber unverztglich zu informieren.

Ich bin daruber informiert, dass eine nicht wahrheitsgema3e Angabe beziehungsweise ein
Verstol3 gegen die Mitteilungspflicht personalrechtliche Konsequenzen haben wird.

Ort, Datum Unterschrift
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7.1. Fachberatungsstellen bei (sexualisierter) Gewalt

Wenn wir auf Beratungsstellen zu (sexualisierter) Gewalt angesprochen werden und/oder selber
aktiv werden mussen, greifen wir auf die folgenden Fachberatungsstellen zurick.

Dunkelziffer e.V. https://www.dunkelziffer.de/

Albert-Einstein-Ring 15 22761 Hamburg Tel.: 040/ 4210700-0

Beratungsstelle fur Madchen und Jungen. Ein Schwerpunkt liegt in der Beratung und Begleitung von Jungen, die
sexualisierte Gewalt erleben mussten.

Allerleirauh e.V. https://allerleirauh.de/

Hammer Steindamm 44 22089 Hamburg Telefon: 040 / 29 83 44 83

Die Beratungsstelle Allerleirauh eV. berdt von sexualisierter Gewalt betroffene Madchenund junge
Frauen(zwischen 13 und 27 Jahren). Eltern, Bezugspersonen und padagogische Fachkrafte kénnen sich ebenfalls
an Allerleihrauh e.V. wenden - auch wenn ein Jungebetroffen ist.

Dolle Deerns e. V. https://www.dolledeerns.de/

Niendorfer Marktplatz 6 22459 Hamburg Telefon: 040 /439 41 50

Die Beratungsstelle des Vereins »Dolle Deerns e.V. « berat Madchenund junge Frauen, die sexualisierte Gewalt,
sexuelle Ubergriffe oder sexuellen Missbrauch erlebt haben oder noch erleben. AuRBerdem bietet Dolle Deerns
e.V. Beratung fir Bezugspersonen und padagogische Fachkrafte an.

Kinderschutzzentrum Hamburg www.kinderschutzzentrum-hh.de

Emilienstral3e 78 20259 Hamburg Telefon: 040 /4 91 00 07

Die Kinderschutzzentren bieten Beratung und Hilfe bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch gegen Kinder. Bitte
vereinbaren Sie telefonisch einen Beratungstermin.

Kinderschutzzentrum Harburg www.kinderschutzzentrum-hh.de

EiRendorfer Pferdeweg 40a 21075 Hamburg Telefon: 040 /7 90 10 40

Die Kinderschutzzentren bieten Beratung und Hilfe bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch gegen Kinder. Bitte
vereinbaren Sie telefonisch einen Beratungstermin.

Zornrot e.V. https://www.zornrot.de/

Vierlandenstral3e 38 21029 Hamburg Telefon: 040 /7 217363

Zornrot e.V. berat von sexualisierter Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren. Sowie
deren Angehdrige und Fachkrafte.

Ziindfunke e.V. https://www.zuendfunke-hh.de/

Max Brauer Allee 134 22765 Hamburg Telefon: 040/89012 15

Der Verein Zundfunke e.V. berat Madchen und Jungen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind oder waren.
Und Frauen, die als Madchen sexuell missbraucht wurden. Sowie Familienmitglieder, Vertrauens- und
Bezugspersonen von Betroffenen und Fachkrafte.

basis-praevent https://basis-praevent.de

Lubecker Str. 128 22087 Hamburg Telefon 040/ 39 84 26 62

Basis-praevent berat Jungen und Mannerdie sexuellen Missbrauch erfahren haben. Sowie deren Bezugspersonen
und Fachkrafte.

63 von 83



https://basis-praevent.de/
https://www.zuendfunke-hh.de/
https://www.zornrot.de/
http://www.kinderschutzzentrum-hh.de/
http://www.kinderschutzzentrum-hh.de/
https://www.dolledeerns.de/
https://allerleirauh.de/
https://www.dunkelziffer.de/

Tater vermitteln wir - je nach Alter - an:

Wendepunkt e.V. https://www.wendepunkt-ev.de

Schillerstral3e 43 22767 Hamburg Telefon 040 / 70298761

Hamburger Beratungsstelle fur sexuell auffallige Minderjahrige und junge Erwachsene.

Hamburger Gewaltschutz- https://
Zentrum hamburgergewaltschutzzentrum.de/
Barmbeker StrafRe 6a 22303 Hamburg Telefon 040 / 280 03 95-0

Das Hamburger Gewaltschutz-Zentrum ist Trager der Beratungsstelle fir Tater*innen hauslicher Gewalt und
Stalking.

64 von 83


https://www.hamburgergewaltschutzzentrum.de/
https://www.hamburgergewaltschutzzentrum.de/
https://www.wendepunkt-ev.de/

7.2. Konstruktive Konfliktbearbeitung bei Jungenarbeit
Hamburg

Definition von Konflikt

Aufeinandertreffen von mindestens zwei Erwartungen, die zu einer scheinbar unlésbaren
Situation flUhren. Unzufriedenheit entsteht, weil meinen Erwartungen nicht entsprochen wird.

Die Erwartungen kénnen nicht entsprochen werden, weil es fachliche, politische, persénliche
Differenzen gibt, die scheinbar nicht Uberwunden werden kénnen.

Das gemeinsame Ziel (Zusammenarbeit, Erflllung eines Arbeitsauftrages) kann ohne Hilfe nicht
erreicht werden.

Grundsatzliches bei Konflikten

e Konflikte gehéren zum Leben dazu!

e Wir wollen, dass Konflikte angesprochen werden und nicht gewartet wird, bis diese
eskalieren.

e Menschen haben unterschiedliche Umgangsweisen mit Konflikten umzugehen: manche
ziehen sich zurick und andere erzahlen mdéglichst vielen jeweils nur die eigene Sicht,
andere versuchen mit ihren Erzédhlungen zu manipulieren und zuhérende auf ihre_seine
Seite zu ziehen

e Mit diesem Fahrplan stellen wir einen Plan auf der Verantwortlichkeiten benennt. Wer
klart an welcher Stelle eines Konfliktes einen Konflikt? Welche Instanzen kénnen bei
einem Konflikt in Anspruch genommen werden

* Nicht bearbeitete Konflikte kdnnen sich ausweiten und eine wachsende Unzufriedenheit
verursachen.

e Belastungen kdénnen auch entstehen, wenn das Gefuhl aufkommt, dass sich das Team
nicht positioniert. Dadurch kann sich das Gefuhl breit machen, dass man mit dem
Problem alleine da steht.

e Alle Beteiligten eines Konfliktes bemuhen sich, den Konflikt zeitnah zu bearbeiten.

Umgang mit der Konfliktsituation
e Mit mir selbst klaren:

o Muss ich jeden Konflikt aussprechen? Ist meine Unzufriedenheit eine Ansprache wert?
o Brauche ich, um den Konflikt anzusprechen eine zweite Person, auch um ggf. lediglich
den weiteren Umgang zu klaren.
o Was brauche ich, damit mir es spater "besser" geht?
e Wenn ich die Person nicht ansprechen kann: dann hole ich mir eine Vertrauensperson, mit
der ich meinen Konflikt besprechen und eine moégliche Klarung herbeifiihren kann

e Konflikt wird zu zweit geklart. Dabei gilt:
o Es bleibt bei denen die es betrifft.
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o Beim Sprechen achten wir darauf, dass das eigene Unwohlsein angesprochen wird
und die Ich Perspektive genutzt wird: "Was habe ich gehort? Was ist bei mir
angekommen?"

o Die Beteiligten bemuhen sich um Perspektivenwechsel und versuchen sich in die
Position des Gegenubers hineinzuversetzen.

o Die Beteiligten bemuihen sich um eine offene Haltung und begegnen sich
wohlwollend.

o Zeitschiene wird besprochen (ggf. verlangert)

interne Hilfe
Vertrauensperson(en)

Konflikte kdnnen intern mit einer oder zwei Vertrauensperson(en) besprochen und - nach

Maoglichkeit - geklart werden. Zwei Vertrauenspersonen kénnen Sinn machen, wenn die

Konfliktparteien sich nicht auf eine Vertrauensperson einigen kénnen oder die Gefahr

besteht, dass eine einzelne Vertrauensperson nicht unparteiisch sein wirde oder wenn es

andere Grinde dafir gibt. In einem dieser Fadlle kann jede Konfliktpartei sich eine

Vertrauensperson aussuchen. Sobald eine Konfliktpartei den Wunsch nach einer zweiten

Vertrauensperson dul3ert, ist die Klarung mit zwei Vertrauenspersonen durchzufihren.

o Fur die Vertrauensperson gilt: Sie ist begleitend tatig und beteiligt sich ggf. bei der
Einleitung weiterer Schritte

o Die Vertrauensperson muss es freiwillig machen und sie muss sich die Frage gestellt
haben, ob sie (gerade) ausreichend Ressourcen fur die Unterstutzung hat.

o Die Vertrauensperson muss Vertraulichkeit und Neutralitat (im Sinne einer
Zielorientierung) sicherstellen. Sie hat eine beratende und / oder moderierende
Funktion.

Leitung

die Leitung ubernimmt Entscheidungen, die die Beteiligten nicht treffen kdnnen

die Leitung stellt die Arbeitsfahigkeit in Bezug auf die gemeinsame Aufgabe her

die Leitung begleitet den Konflikt (L6sung im Auge behalten)

die Leitung informiert das (Gesamt-)Team

o Die Leitung hat den Schutz der beteiligten Mitarbeitenden im Auge

o die Leitung klart vorab mit den Beteiligten was gesagt werden kann

Bei Unsicherheit/Unbehagen/Widerstand/Beflrchtungen wird geklart was die Beteiligen
bendtigen, damit der Konflikt 6ffentlich gemacht werden kann.

Externe Hilfe - MAglichkeiten

eine Person aus dem Vorstand Jungenarbeit Hamburg e.V. als Mediator
Supervision bei einer externen Person

66 von 83



Was tun, wenn Konflikte nicht l6sbar sind

Wenn der Konflikt nicht [6sbar zu sein scheint, dann entscheidet die Leitung des Teams in
Absprache mit der Geschaftsfihrung (GF)und einer 3. Person, die beratend zur Seite steht,
welche Schritte gegangen werden

wenn die GF in den Konflikt involviert ist, dann entscheiden die Teamleitungen in
Absprache mit dem Vorstand die nachsten Schritte

wenn eine Projektleitung in einen Konflikt involviert ist, dann entscheiden die anderen
Projektleitungen mit dem GF Uber die nachsten Schritte

Nachbetreuung eines Konfliktes

Es gibt bei Bedarf und Absprache die Mdglichkeit einer externen Supervision
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7.3. Plakat Projekttage Pravention gegen sexualisierte Gewalt

BESCHWER
DICK

DU FUHLST DICH UNWOHL?
DOOF ANGESCHAUT,
DURCH FRAGEN BEDRANGT,
BELASTIGT?

JEMAND KOMMT DIR ZU NAHE?

DAS DARF NICHT SEIN!

SCHICK UNS EINE E-MAIL AN:

BESCHWERDECJUNGENARBEIT.INFO
ODER BENUTZE DEN OR-CODE:
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7.4. Plakat Jungenaktionstag

Unchillig?

Du fuhlst Dich unwohl, doof angeschaut,
durch Fragen bedrangt, belastigt?
Jemand kommt Dir zu nahe?

Das darf nicht sein!

Beschwere Dich. Schicke eine E-Mail an:
beschwerde@jungenarbeit.info

Oder nutze unser Formular ohne Namen:
https://beschwerde.jungenarbeit.info/
Das sind auch noch mehr Infos.

Du brauchst Hilfe?

Sprich jemanden mit
diesem T-Shirt an.
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7.5. Plakat Verhaltensampel

Gutes Verhalten — schlechtes Verhalten?

- Dir etwas zeigen, was Du nicht sehen willst!
- Dich anfassen, wenn Du es nicht willst!

- ungefragt in die Toilettenkabine kommen!

- Dir drohen!

Das geht - Dir Gewalt antun!

gar nicht: - Dich ohne Deine Zustimmung fotografieren!
- Dich nach Deiner Adresse fragen!

- Dich beleidigen!

- Dich anschreien!

Das mdchte ich hinzufiigen:

- Dich auszulachen!
- Dich lacherlich machen!
- Dich respektlos behandeln!
_ - Dich nicht ausreden lassen!
Das Ist - Dich ignorieren!
verletzend: - Dich auf etwas hinzuweisen, was Du nicht
andern kannst (Dein Aussehen zum Beispiel)!

Das mochte ich hinzuflgen:

- gemeinsam lachen!
- Dich loben!

- Dir zuh6ren!

: - Dich verstehen!
Das ist - Versprechen halten!

super:

Das mdchte ich hinzufiigen:
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7.6. Melde- und Dokumentationsbogen

Die erste mitarbeitende Person dokumentiert den gesamten Verlauf!

Name der dokumentierenden Person

Name der verantwortlichen Person aus dem Beschwerdemanagement

Datum und Uhrzeit der Meldung

Namen weiterer an der Bearbeitung beteiligter Personen

Name und Kontaktdaten der sich beschwerenden Person

Dokumentation der Meldung

Was ist vorgefallen?

Wer hat was gemacht? Wer hat sich wie verhalten? Wer war alles beteiligt?

Wo hat sich der Vorfall ereignet?

Wunsche des Kindes / des Jugendlichen zur L6sung / Was darf nicht getan werden, weil es dem
Kind schaden wurde?
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Was noch festzuhalten ist:
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Einschatzung des Vorfalls

Der Vorfall liegt im

© griinen
O gelben

O roten

Bereich der Verhaltensampel

(Projektname)

Die Wertung wurde getroffen von (Namen und Funktionen):

Begrindung der Bewertung:

Wer ist zu informieren (Eltern, Schule etc.)
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Dokumentation der Bearbeitung

Die Dokumentation der Bearbeitung kann in der folgenden Tabelle vorgenommen werden aber
auch in einem Extra-Dokument, welches Anlage zu diesem Bogen beigefugt wird.

Bei mehreren Interventionsschritten / MaBnahmen / Gesprachen etc. die folgende Tabelle bitte
mehrfach ausdrucken und ausfullen.

Datum:

Anwesende:

Art der Intervention:

Ergebnisse / Vereinbarungen

Weitere Schritte oder ist die Bearbeitung abgeschlossen?
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Prozessreflexion

Kénnen wir als Trager etwas unternehmen, damit sich so ein Vorfall nicht wiederholt?

War unser Schutzkonzept fur die Bearbeitung der Beschwerde hilfreich?

Gibt es Verbesserungsideen / muss das Schutzkonzept Uberarbeitet werden?
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7.7. Checkliste fiir Bewerbungsgesprach

Folgende Fragen werden allen Bewerber*innen (sowohl intern als auch extern) bei Jungenarbeit
Hamburg e.V. gestellt, um ihre Haltung zum Kinderschutz zu ermitteln. Die Antworten werden
dokumentiert. Kommt ein Arbeitsverhaltnis zustande, wird diese Liste Teil der Personalakte,
anderenfalls wird sie vernichtet.

Name Bewerber*in:
Datum:
Kennen Sie Schutzkonzepte von einer vorherigen Anstellung? Ja / Nein

Warum sind Schutzkonzepte wichtig und welchen Zweck erfullen sie?

Wo beginnt fur Sie grenzverletzendes Verhalten?

Was ware fur Sie ein gutes Nahe-Distanz-Verhaltnis?

Waren Sie schon mal an der Bearbeitung einer Beschwerde beteiligt?

Wie wurden Sie sich verhalten, wenn ihnen von grenzverletzendem Verhalten berichtet wird
oder Sie welches beobachten?

Sind Sie wegen einer in §72a Abs. 1 SGB VIII benannten Straftat rechtskraftig verurteilt und /
oder ist ein gerichtliches Strafverfahren oder eine staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren
wegen einer solchen Straftat gegen Sie anhangig?

Ja/ Nein
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7.8. Feedbackbogen Jungen Praventionsveranstaltungen

»Pravention sexualisierter Gewalt fiir Jungen”
Riickmeldung zum Schulprojekt mit Jungenarbeit Hamburg e.V.

Schule: Klasse:

1. Ich finde es gut, dass es den Projekttag an unserer Schule gibt.
O Ja, o Nein,
weil

2. Meine Zufriedenheit mit dem Projekttag:
Schulnote: 1 2 3 4 5 6

3. Mein Interesse an den Ubungen:
Schulnote: 1 2 3 4 5 6

4. Besonders gefallen hat mir die Ubung | das Thema...

5. Die Mitarbeiter ...

Schulnote: 1 2 3 4

6

... waren verstandlich | | | |
| |

... waren freundlich | | | |
| |

... waren vertrauenswiirdig O O O O
| |

.. hatten Ahnung O O O O O
|

Erganzungen:

6. Die Mitarbeiter haben gut erklart, welche Verhaltensweisen in Ordnung und welche
Verhaltensweisen nicht in Ordnung sind

OJa O Nein
7. Die Mitarbeiter haben meine Grenzen geachtet

OJa o Nein
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8. Meine Mitschiiler haben meine Grenzen geachtet
oOJa o0 Nein

9. Die Verhaltensampel war verstandlich und hilfreich fiir einen achtsamen Umgang

OJa o Nein,

weil

10. Ich méchte folgendes zur Verhaltensampel hinzufiigen...

Zur Veranstaltung:

11. Besonders hilfreich war fiir mich...

weil

12. Neu war fiir mich...

13. Mir hat gefehlt... / Ich hitte mir gewiinscht...

14. Ich wiirde mich an eine Beratungsstelle wenden, sollte mir jemand eine entsprechende
Situation anvertrauen.

o Ja, o Weil nicht, o Nein,
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15. Was ich noch zu sagen habe...

Vielen Dank
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7.9. Flussdiagramm Interventionskette allgemein

Fortlaufende Dokumentation des Prozesses nach Melde- und Dokumentationsbogen unter 7.7.

Info liber grenzverletzende Situation/Ubergriff geht ein

| Personliche Meldung / Beschwerde

Online Beschwerde

1 !
Zustandig: Adressierte Mitarbeiter*in Zustandig: Zwei Personen
und eine Person Beschwerdemanagement des Beschwerdemanagements

| weitere Bearbeitung in max. 24 Std.

Bearbeitung nach max. 24 Std.

|

|

| Einschatzung der Situation mit Hilfe der Ampel durch die Zustéandigen

Befragung der beschuldigten
Person durch zwei Personen
des Beschwerdemanagements

Unkonkreter Verdacht Konkreter Verdacht G Belst;atlg;le 1 i
T T ewd Jan ung Verdacht nicht Verdacht
Prifung durch Prifung durch Kontaktabbruch a
Beschwerde- Beschwerde- Tater*in /
Beurlaubung/
management management B
T {1 Hausverbot
Ggf. Zuhilfenahme | | Schutz aller | | Klarung ob mehr P. | _
InsoFa/Fachberatung Betroffenen betroffen sind EIEe
7 T Klarung notw.

Anschuldigung
nicht haltbar

Info an Sorgeberechtigte

Info an Sorgeberechtigte/|

Leitung
]

Leitung/Vorstand
1

Ggf. Zuhilfenahme
InsoFa/Fachberatung
i

Info Fachberatung
ggf. Begleitung
]

Freistellung bis

ggf. Meldepflicht
1

endgultige Prufung
1

Info an Team |

gdgf. Strafanzeige

i

1

Anschuldigung
bestatigt

Rechtsberatung Trager/
Betroffene zum

Umgang mit Tater*in
1

Tater*in fristlose
Kundigung/Hausverbot
ggf. Anzeige

]
Info an Beteﬂ'lgte: Vorstand,
Team, Beratungsstelle,

_S.Q.Lgﬂa.EI:th.tLg.te_Etr_

Leitungsgesprach,

Fortbildung, Supervision
]

Rehabilitation
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7.10. Flussdiagramm Interventionskette Pravention

Info iiber grenzverletzende Situation/Ubergriff geht ein

Fortlaufende Dokumentation des Prozesses nach Melde- und Dokumentationsbogen unter 7.7.

Situation wird
beobachtet

Situation wird
erzahlt

Ruhe bewahren,
intervenieren

Ruhe bewahren

Ersteinschatzung der Schwere der Situation durch Mitarbeitende auf Basis der Vorgaben der Verhaltensampel

Pause/Abbruch. Fachpersonen hinzuziehen

Umgang betroffene Person

Thematisierung in Gruppe
Dokumentation im Anschluss
Nachbesprechung mit Leitung u. Team

Sicheren Ort schaffen:. Vier-Augen-Prinzip
durch beide Mitarbeiter Jungenarbeit oder

bei Beschuldigung eines Mitarbeiters:
andere Mitarbeiter Jungenarbeit und eine

Fachperson der Schule

I

Betroffene Person berichtet

Ersteinschatzung grenzverletzende

Person, ggf. InsoFa. hinzuziehen
|

Erlauterung des weiteren Vorgehens.

Person,
Thematisierung in Gruppe

Erlauterung fir betroffene

A 4

1 v

Umgang mit grenzverletzender/ubergriffiger Person

A
| pad. Arbeit mit
Gruppe

teilnehmend/auBenstehend teilnehmende auBenstehende mitarbeitende Betreuung
- Situation in Vergangenheit Person Person Person durch Lehrkraft
! | ! | |
: . Gesprach Info an Raumverweis ggf. durch
in Absprache: Info an Schule Vier-Aug.-P. schule Mitarbeiter
| l ! pad. Bearbei-
Verweisberatung, Verweis- £ Polizei tung in Schule
Infomaterial Beratungsstellen beratung ggt. Folizel
!
ggf. Info an
Schule

ggf. Telefonat mit Insofa/Kinderschutzfachkraft: Betroffene Person erldutert Situation; mitarbeitende Person erldutert

]

ggf. Einschatzung der Situation mit Hilfe der InsoFa/Kinderschutzfachkraft

Weiteres Verfahren nach Interventionskette allgemein unter 2.7.4.
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7.11. Flussdiagramm Interventionskette Jungenaktionstag

Info liber grenzverletzende Situation/Ubergriff geht ein

Situation wird Situation wird
beobachtet erzahlt

i
Ruhe bewahren,
intervenieren

i

| Ruhe bewahren
i
Ersteinschatzung der Schwere der Situation durch Mitarbeitende auf Basis der Vorgaben der Verhaltensampel

Pause/Abbruch, Thematisierung in Gruppe/Workshop Erlauterung fir betroffene
zweite*r Mitarbeiter*in v. Jungenarbeit Dokumentation im Anschluss Person,
Wird hinzugezogen Nachbesprechung mit Leitung u. Team Thematisierung in der Grupp¢]

dritte*r Mitarbeiter*in von Jungenarbeit
holt Bezugslerwachsene
' |
Umgang betroffene Person

I

Sicheren Ort schaffen: Vier-Augen-Prinzip
durch 2 Mitarbeiter*linnen V. Jungenarbeit

|
Betroffene Person berichtet

1
Ersteinschatzung grenzverletzender
Person, ggf. InsoFa. hinzuziehen

| Erlduterung des weiteren Vorgehens };

7'y
| Umgang mit grenzverletzender/iibergriffiger Person | ggf. pad. Arbeit
mit Gruppe

Fortlaufende Dokumentation des Prozesses nach Melde- und Dokumentationsbogen unter 7.7.

teilnehmend/auRenstehend teilnehmende auBenstehende Mitarbeitende
- Situation in Vergangenheit Person Person Person
! | | |
G R Info an Abbruch
esprach
Info an Bezugserwachsenen ) Bezugs- Workshop u.
Vier-Aug.-P. )
T T erwachsene. Raumverweis
Verweisberatung Verweis- - Bl
Infomaterial Beratungsstellen beratung 9gt. Folizel
|
ggf. Info an
Bezugs-
L_erwachsene |

ggf. Telefonat Insofa/Kinderschutzfachkraft: Betroffene Person erldutert Situation; mitarbeitende Person erganzt

]

ggf. Einschatzung der Situation mit Hilfe der InsoFa/Kinderschutzfachkraft

weiteres Verfahren nach Interventionskette allgemein unter 2.7.4.
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7.12. Quellen
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sexualisierte Gewalt. In: Dies. (Hrsg.): Handbuch Sexualisierte Gewalt und padagogische Kontexte.
Theorie, Forschung, Praxis. S. 415-30; S. 23. Weinheim, 2018.

Deutscher Paritatischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband e.V.: ,Gefahrdung des Kindeswohls
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Uberarbeitete Auflage mit den Neuerungen des KJSG, 2022.

Zartbitter e.V.: ,Schutz von Jugendlichen in der Jugendsozialarbeit vor Grenzverletzungen durch
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https://www.zartbitter.de/0/Eltern_und_Fachleute/schutz vor _missbrauch _in _der _jugendsozialarb
eit.pdf, 2010.

Oppermann, Carolin; Winter, Veronika; Harder, Claudia; Wolff, Mechthild; Schréer, Wolfgang
(Hrsg.): Lehrbuch Schutzkonzepte in padagogischen Organisationen, Beltz Juventa, Weinheim,
2018.

bff: Frauen gegen Gewalt e.V.: ,Was ist digitale Gewalt?”. URL: https://www.aktiv-gegen-digitale-
gewalt.de/de/digitale-gewalt.html. (abgerufen: 30.06.2023)

83 von 83


https://www.aktiv-gegen-digitale-gewalt.de/de/digitale-gewalt.html
https://www.aktiv-gegen-digitale-gewalt.de/de/digitale-gewalt.html
https://www.zartbitter.de/0/Eltern_und_Fachleute/schutz_vor_missbrauch_in_der_jugendsozialarbeit.pdf
https://www.zartbitter.de/0/Eltern_und_Fachleute/schutz_vor_missbrauch_in_der_jugendsozialarbeit.pdf

	1. Einleitung
	2. Vereinsstruktur und Organigramm
	2.1. Vereinskultur der Achtsamkeit
	2.2. Mitarbeitende
	2.2.1. Mitarbeiter*innenführung und -monitoring

	2.3. Definition zentraler Begrifflichkeiten
	2.4. Machtmissbrauch
	2.4.1. Nähe - Distanz
	2.4.2. Machtmissbrauch Mitarbeitende - Klient*innen
	2.4.3. Machtmissbrauch unter Mitarbeitenden

	2.5. Umgang mit sozialen Medien
	2.6. Beteiligung
	2.6.1. Beteiligung von Jugendlichen
	2.6.2. Beteiligung von Mitarbeitenden

	2.7. Beschwerdemanagement
	2.7.1. Liste der Ansprechpersonen für das Beschwerdemanagement
	2.7.2. Bearbeitung und Dokumentation von Beschwerden
	2.7.3. Urlaubs- und Krankheitsvertretung
	2.7.4. Interventionskette – allgemein
	2.7.5. Rehabilitation


	3. Präventionsveranstaltungen gegen sexualisierte Gewalt
	3.1. Projektstruktur
	3.1.1. Absprachen

	3.2. Mitarbeitende
	3.3. Maßnahmen gegen Machtmissbrauch
	3.3.1. Verhaltensampel der Präventionsveranstaltungen
	3.3.2. Risikofaktoren und Schutzfaktoren

	3.4. Umgang mit sozialen Medien
	3.5. Beteiligung
	3.6. Beschwerdemanagement
	3.7. Interventionskette – Präventionsveranstaltungen

	4. Hamburger Jungenaktionstag
	4.1. Projektstruktur
	4.2. Mitarbeitende
	4.3. Maßnahmen gegen Machtmissbrauch
	4.3.1. Verhaltensampel des Jungenaktionstag
	4.3.2. Risikofaktoren und Schutzfaktoren

	4.4. Umgang mit sozialen Medien
	4.5. Beteiligung
	4.6. Beschwerdemanagement
	4.6.1. T-Shirts
	4.6.2. Plakate

	4.7. Interventionskette – Jungenaktionstag

	5. Verhaltenskodex
	6. Selbstverpflichtungserklärung
	7. Anhang
	7.1. Fachberatungsstellen bei (sexualisierter) Gewalt
	7.2. Konstruktive Konfliktbearbeitung bei Jungenarbeit Hamburg
	7.3. Plakat Projekttage Prävention gegen sexualisierte Gewalt
	7.4. Plakat Jungenaktionstag
	7.5. Plakat Verhaltensampel
	7.6. Melde- und Dokumentationsbogen
	7.7. Checkliste für Bewerbungsgespräch
	7.8. Feedbackbogen Jungen Präventionsveranstaltungen
	7.9. Flussdiagramm Interventionskette allgemein
	7.10. Flussdiagramm Interventionskette Prävention
	7.11. Flussdiagramm Interventionskette Jungenaktionstag
	7.12. Quellen


